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1 Anlass und Aufgabe 

Die Stadt Bargteheide wurde im Jahr 2019 vom damaligen Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration 

und Gleichstellung Schleswig-Holstein mit dem Untersuchungsgebiet ĂInnenstadtñ neu in das Bund-Länder-Städte-

baufºrderungsprogramm ĂAktive Stadt und Ortsteilzentren" aufgenommen. Der entsprechende Bescheid der Inves-

titionsbank Schleswig-Holstein erging am 31.07.2019. 

Als Folge des wirtschaftlichen, technologischen und demographischen Wandels sowie beschleunigt durch die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie weist Bargteheide teils erhebliche städtebauliche Defizite auf, verbunden mit sich 

anbahnenden Funktionsverlusten. Die vorliegenden und zu erwartenden Missstände in der Innenstadt waren 

Schwerpunkt und Anlass des Antrags der Stadt Bargteheide zur Aufnahme in die Städtebauförderung. Dazu gehö-

ren u. a. funktionale Mängel in Bezug auf den zentralen Versorgungsbereich (beispielsweise drohende Leerstände), 

Abbildung 1: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets  
(Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de) 2022) 
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die stadtverträgliche Mobilität (beispielsweise Ordnung des fließenden und ruhenden Verkehrs), gestalterische und 

substanzielle Defizite im öffentlichen Raum (beispielsweise fehlende Barrierefreiheit), schlechte bauliche Zustände 

von Bestandsgebäuden sowie fehlender Wohnraum und die Schaffung von klimaangepassten Strukturen.  

 

Mit der Aufnahme in das Programm besteht die Chance, an den bereits in der Vergangenheit angestoßenen Stadt-

entwicklungsprozess anzuknüpfen. So wurde für die Antragstellung zur Aufnahme in die Städtebauförderung im 

Jahr 2019 eine Online-Beteiligung durchgeführt, um den Antrag um Ideen und Anmerkungen der Einwohnenden 

zu bereichern. Die Stadt hat mit diesem Schritt bereits bewiesen, dass sie sich zum einen den Herausforderungen, 

denen die Bargteheider Innenstadt gegenübersteht, bewusst ist und sich zum anderen diesen aktiv und in engem 

Austausch mit den Menschen vor Ort stellen will. Mit Hilfe der Städtebauförderung sollen der Stadtentwicklungs-

prozess nachhaltig unterstützt, vertiefende Analysen durchgeführt und bauliche Maßnahmen umgesetzt werden.  

 

Zur Vorbereitung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme im Rahmen des Programms ĂAktive Stadt- und Ortsteil-

zentrenñ hat die Stadtvertretung Bargteheides am 11.06.2020 beschlossen, für das Untersuchungsgebiet ĂInnen-

stadtñ vorbereitende Untersuchungen (VU) gem. § 141 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Die Städtebauför-

derungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein (StBauFR SH) sehen darüber hinaus die Erarbeitung eines inte-

grierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (IEK) vor, welches den Fokus ebenfalls auf das Untersuchungsge-

biet legt, aber auch Verflechtungen mit dem gesamtstädtischen und landesräumlichen Kontext berücksichtigt. Die 

vorbereitenden Untersuchungen und das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept sind an der Strategie des 

Städtebauförderprogramms auszurichten. VU und IEK sind Gegenstand des vorliegenden Berichts.  

1.1 Formale Voraussetzungen 

Programmstrategie ĂAktive Stadt- und Ortsteilzentrenñ bzw. ĂLebendige Zentrenñ 

Das Bund-Länder-Stªdtebaufºrderungsprogramm ĂAktive Stadt- und Ortsteilzentrenñ wurde aufgelegt, um Funkti-

onsverluste in zentralen Versorgungsbereichen, insbesondere in Innenstädten, Nebenzentren sowie Grund- und 

Nahversorgungszentren zu bekämpfen. Ein Stadt- oder Ortsteilzentrum prägt den sozialen Zusammenhalt, die öko-

nomische Tragfähigkeit und die kulturelle Innovation einer Kommune, da es ein Identifikationsort und ein Kristalli-

sationspunkt für die Gesellschaft ist. Anspruch des Förderprogramms ist es, die Zentren als Standorte für Wirtschaft 

und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben zu erhalten und gemäß der sich ändernden Anforde-

rungen zu entwickeln. Demzufolge sind die wichtigsten Ziele: 

Á Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit, durch Erhalt und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-

che als Orte zum Leben und Arbeiten 

Á Nutzungsvielfalt durch Stärkung der Wohnfunktion sowie der kulturellen und öffentlichen Einrichtungen 

Á Aufwertung des öffentlichen Raums, Herstellen von Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und Barrierefreiheit 

Á Vielfältigkeit im Wohnen für unterschiedliche Gesellschaftsgruppen  

Á Stärkung des sozialen Zusammenhalts 

Á Stärkung und Pflege stadtbaukultureller Qualitäten 

Á Schaffung guter Anbindungen durch öffentliche Verkehrsmittel 

Á Räumliche Vielfalt, durch Erhalt und Entwicklung kleinteiliger Raumstrukturen 

Á Ausbau stadtverträglicher Mobilität durch Schaffung zeitgemäßer Infrastrukturen 
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Á Gemeinschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen, durch Aktivierung und Einbeziehung aller in Ent-

wicklungsprozesse 

 

Zur Erreichung der Ziele ist der Einsatz von Fördermitteln insbesondere in den Bereichen Aufwertung von öffentli-

chen Räumen, Instandsetzung und Modernisierung von stadtbildprägenden Gebäuden, Beseitigung von Leerstän-

den, Ausbau stadtverträglicher Mobilität und Wiederbelebung minder genutzter Gebäude und Flächen vorgesehen. 

Die Programmvorbereitung und -umsetzung erfordert einen integrierten Ansatz. Eine zentrale Rolle spielt zudem 

die Beteiligung und Mitwirkung der Bevölkerung sowie weiterer relevanter Schlüsselpersonen. 

 

Im Jahr 2020 wurden die Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung seitens des Bundes neu strukturiert. 

Unter Berücksichtigung der bisherigen programmspezifischen Ausrichtung erfolgte im Oktober 2021 durch das In-

nenministerium Schleswig-Holstein die Überführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Bargteheide ĂInnen-

stadtñ in das neue Programm ĂLebendige Zentren ï Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerneñ. Bis zum 

Inkrafttreten neuer StBauFR SH gelten weiterhin die bisherigen.  

 

Die Inhalte und Ziele des Programms ĂAktive Stadt- und Ortsteilzentrenñ werden im neuen Programm ĂLebendige 

Zentrenñ fortgeführt. Einen zusätzlichen Schwerpunkt gibt es mit der Weiterentwicklung der historischen Altstädte 

unter besonderer Berücksichtigung des städtebaulichen Denkmalschutzes. Darüber hinaus sind Aspekte des Kli-

maschutzes und der Klimaanpassung von großer Bedeutung. 

 

Der Städtebauförderung kommt Forschungsergebnissen zufolge eine große Anstoßwirkung zu. Der Einsatz der 

entsprechenden Finanzhilfen von Bund und Ländern befördert das ca. 7-fache an weiteren öffentlichen und privaten 

Investitionen im Sanierungs- und Fördergebiet. Folglich wird ein großer Impuls für private Investitionen vor Ort 

erzeugt, mit Effekten für die lokale Wirtschaftsförderung, die sich häufig positiv für klein- und mittelständische Un-

ternehmen auswirken (Broschüre Städtebauförderung 2021). 

 

Hintergrund und Grundlagen für vorbereitende Untersuchungen nach BauGB 

Das Baugesetzbuch (BauGB) bildet die rechtliche und verfahrenstechnische Grundlage, nach der Sanierungsmaß-

nahmen vorbereitet und durchgeführt werden. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind gem. § 136 Abs. 2 Satz 

1 BauGB ĂMaÇnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung stªdtebaulicher Missstªnde wesentlich verbessert oder 

umgestaltet wirdñ. 

 

Städtebauliche Missstände liegen gem. § 136 Abs. 2 BauGB vor, wenn 

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allge-

meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm 

wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes 

und der Klimaanpassung nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und 

Funktion obliegen. 

 

Nach § 141 BauGB sind vorbereitende Untersuchungen i. d. R. erforderlich, um Entscheidungsgrundlagen über die 

Notwendigkeit und Durchführbarkeit der Sanierung zu erhalten und um die Voraussetzungen für die förmliche Fest-

legung eines Sanierungsgebiets zu schaffen. 
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Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein  

Die förderrechtlichen Vorgaben der städtebaulichen Gesamtmaßnahme im Rahmen des Städtebauförderungspro-

gramms ergeben sich insbesondere aus den Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein 

(StBauFR SH 2015). Gemäß A 5.6.2 Nr. 4 der StBauFR SH 2015 sind in dem integrierten städtebaulichen Entwick-

lungskonzept die Ergebnisse eines aktuellen gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts zu berücksichtigen. Pro-

grammspezifische und formale Voraussetzung für den weiteren Einsatz von Städtebauförderungsmitteln sind dem-

nach VU samt IEK sowie ein solches Einzelhandelskonzept. Dieses wurde 2021 von der CIMA Beratung + Ma-

nagement GmbH erarbeitet und am 02.09.2021 von der Stadtvertretung beschlossen. 

 

Beschlüsse der Politik 

Die Stadtvertretung Bargteheide hat in ihrer Sitzung am 11.06.2020 beschlossen, f¿r das Gebiet ĂInnenstadtñ vor-

bereitende Untersuchungen einzuleiten und hierfür eine Gebietsabgrenzung festgesetzt. Der Einleitungsbeschluss 

wurde am 20.07.2020 ortsüblich bekannt gegeben. Nach näherer Prüfung des Untersuchungsgebiets stellte sich 

heraus, dass das Gebiet im Südosten zu erweitern ist, da hier Themen wie der Abbau von Barrieren, der bedarfs-

gerechte Ausbau des Bahnhofsumfelds, die Erschließungssicherung sowie stadträumliche Verknüpfungen verortet 

und aus fachlicher Sicht mit aufzunehmen sind. In Abstimmung mit dem damaligen Ministerium für Inneres, ländli-

che Räume, Integration und Gleichstellung Schleswig-Holstein wurde das Untersuchungsgebiet diesbezüglich kor-

rigiert. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 25.03.2021 die Erweiterung des Untersuchungsgebiets beschlos-

sen. Dieser Beschluss wurde am 12.07.2021 ortsüblich bekannt gegeben.  
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2 Vorgehensweise und Methode 

2.1 Berichtsgliederung 

Die vorbereitenden Untersuchungen werden gem. § 141 BauGB durchgeführt. Entsprechend gliedert sich der Be-

richt in die folgenden Bearbeitungsbausteine. 

 

Zunächst wird das Untersuchungsgebiet ĂInnenstadtñ mit seiner räumlichen Verortung und Bedeutung, seinen 

Kennzahlen, den planerischen Rahmenbedingungen detailliert vorgestellt (Kapitel 3). 

 

Darauf folgt in Kapitel 4 die Bestandsanalyse mit einer genauen Beschreibung der stadträumlichen und städtebau-

lichen Situation. Dabei werden der Gebäude- und Flächenbestand, die Nutzungen Handel, Dienstleistung und Ge-

werbe sowie soziale Infrastruktur beschrieben, worauf die Betrachtung der Grün- und Freiflächen und der Erschlie-

ßung und Mobilität folgt. Zuletzt wird die technische Infrastruktur und die Umweltsituation, Klimaschutz und Klima-

anpassung betrachtet. Das Ergebnis der Gesamtanalyse in Kapitel 4 ist eine zusammenfassende Bewertung der 

Bestandssituation. Sie stellt die Stärken, Chancen und Potenziale sowie Missstände, Mängel und Konflikte im Un-

tersuchungsgebiet ĂInnenstadtñ dar.  
 

Das darauf aufbauende integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Kapitel 5) zeigt thematische Handlungs-

schwerpunkte auf und beinhaltet das Maßnahmenkonzept, welches konkrete Vorhaben benennt sowie eine umfas-

sende Kosten- und Finanzierungsübersicht enthält. Es stellt das Vorgehen, basierend auf dem Einzelhandelskon-

zept sowie auf dem parallel erstellten Konzept Nahmobilität (Urbanus 2024), in einen räumlichen Zusammenhang. 

Darüber hinaus werden Aussagen zum Monitoring getroffen, in dem u. a. Vorschläge für Indikatoren zur Überprü-

fung der Zielerreichung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme dargestellt werden. 

 

Auf Grundlage der zusammenfassenden Bewertung und den abgeleiteten Maßnahmen des integrierten städtebau-

lichen Entwicklungskonzepts wird in Kapitel 6, der verfahrensrechtlichen Abwägung, der Nachweis über das Vor-

liegen städtebaulicher Missstände geführt. Damit einhergehend erfolgt die Begründung und Wahl der Sanierungs-

verfahrensart und die Abgrenzung des Fördergebiets. 

Bestandsanalyse 
und Bewertung 

Integriertes 
städtebauliches 
Entwicklungs-

konzept

Verfahrens-
rechtliche 
Abwägung
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2.2 Prozessorganisation und Partizipation 

 Prozessorganisation 

Zu Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wurde in Abstimmung mit der Stadt Bargteheide ein Projektplan 

erstellt, der die wesentlichen Meilensteine der Bearbeitung beinhaltet.  

 
Während der gesamten Bearbeitungszeit wurden regelmäßig Abstimmungsgespräche mit Vertretenden der Stadt-
verwaltung geführt.  

 

 

 

Abbildung 2: Ablauf der Prozessorganisation 
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Die detaillierte Auseinandersetzung mit der Bestandssituation des Untersuchungsgebiets erfolgte über mehrfache 

Vor-Ort-Begehungen, die Sichtung von Planunterlagen, die Auswertung von bereits vorhandenen Unterlagen und 

Daten, wie z. B. dem Einzelhandelskonzept und dem parallel erstellten Konzept Nahmobilität (Urbanus 2024), als 

konkretisierendes Fuß- und Radwegekonzept.  

 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) fand zu Beginn der vorbereitenden 

Untersuchungen, im Sommer/Herbst 2021, und ein weiteres Mal nach Vorliegen des Maßnahmenkonzepts Anfang 

2025 statt. Dabei wurde über die Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen und das integrierte städtebau-

liche Entwicklungskonzept informiert sowie um fachspezifische Anmerkungen gebeten, die im Weiteren bei der 

Konzepterstellung berücksichtigt wurden. Eine Übersicht der Stellungnahmen ist diesem Bericht als Anlage 4 bei-

gefügt. 

 

Zur prozessbegleitenden Information und Beteiligung der Öffentlichkeit wurde, auch vor dem Hintergrund der 

Coronapandemie, eine Internetplattform unter der Adresse www.stormarns-lebendige-stadt.de aufgebaut. Auf die-

ser wurden grundlegende Informationen rund um die Erarbeitung von VU und IEK, der fortlaufende Verfahrens-

stand, aktuelle Ankündigungen und Dokumentationen der Beteiligungsformate transportiert sowie digitale Beteili-

gung ermöglicht. 

 

Eine erste Präsenzveranstaltung zur Information und Beteiligung der Öffentlichkeit fand am 4. November 2021 als 

Dialogforum in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bargteheide statt. Die Eigentümerschaft im Untersuchungsgebiet 

wurde über eine persönliche Einladung per Briefeinwurf informiert. Gleichzeitig wurde hiermit eine Selbstauskunft 

via Fragebogen eingeholt, um in einer parallelen Beteiligung von Personen mit Grundeigentum nähere Informatio-

nen zur Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft und zum Zustand der Immobilien zu erhalten. Neben den Post-

wurfsendungen wurde über die Internetplattform, Plakate in der Stadt sowie über eine Pressemitteilung in Print-

medien zum Dialogforum eingeladen. In der Veranstaltung wurde zum einen die Vorgehensweise bei der Durch-

führung der VU und der Erstellung des IEK erläutert, zum anderen diente sie der Abfrage zusätzlicher Informationen 

zum Untersuchungsraum, wie Mängel, Anmerkungen und Ideen aus Sicht der Teilnehmenden.  

 

Am 15. Februar 2023 fand mit einem zweiten Dialogforum eine weitere öffentliche Informations- und Beteiligungs-

veranstaltung in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bargteheide statt. Die Einladung erfolgte erneut über die Presse, 

Plakate und die prozessbegleitende Internetseite sowie persönliche Anschreiben an die Eigentümerschaft. Im Rah-

men der Veranstaltung wurden die Ziele und Maßnahmenideen zur Entwicklung der Bargteheider Innenstadt vor-

gestellt. Die Teilnehmenden hatten vielfältige Möglichkeiten, die Maßnahmenvorschläge zu diskutieren, zu konkre-

tisieren, eigene Ideen zu ergänzen und Antworten auf Fragen zu erhalten. Im Anschluss wurde vom 16. Februar 

bis zum 03. März 2023 unter www.stormarns-lebendige-stadt.de eine Online-Beteiligung mit gleichen Inhalten 

durchgeführt. 

 

Zur Erfassung zielgruppenspezifischer Belange wurde am 4. Mai 2023 eine gesonderte Präsenzveranstaltung zur 

Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt. Eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 

13, um in der Aula der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bargteheide ihre Anregungen und Ideen in die erarbeiteten 

Maßnahmenvorschläge einzubringen. Die Veranstaltung wurde im Vorfeld über Social Media, Pressemitteilungen 

und in Schulen verteilte Einladungskarten beworben.  

 

Die Dokumentationen der Beteiligungen der Öffentlichkeit sind in den Anlagen 2 und 3 angehängt. 
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Ergänzend wurden Einzelgespräche mit Schlüsselpersonen bzw. Vertretungen von Beteiligungsgruppen aus sozi-

alen und gewerblichen Einrichtungen sowie mit Vertretenden des Immobilienbestands geführt. Dabei ging es zum 

einen um die Erfassung der bereichsspezifischen Sichtweisen und Bedarfe, zum anderen um die Einschätzung der 

Mitwirkungsbereitschaft im anschließenden Verfahren.  

 

Darüber hinaus wurde eine Lenkungsgruppe zu VU und IEK, bestehend aus Vertretenden der Stadtverwaltung, 

Politik und besonderer Zielgruppen sowie vor Ort agierenden Personen aus den Bereichen Kultur, Immobilien, 

Bildung, Sport, Handel als Steuerungs- und Entscheidungsgremium eingebunden. Die erste Sitzung der Lenkungs-

gruppe fand am 23. Februar 2022 statt und diente der Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse und Betei-

ligungen. Am 16. März 2022 fand eine zweite Sitzung statt. Hier stand die Formulierung der Leitlinien und Entwick-

lungsziele des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts und die Ableitung erster Maßnahmen im Fokus. 

In einer dritten Lenkungsgruppensitzung am 18. Mai 2022 wurden vertiefend mögliche Maßnahmen für die Bargte-

heider Innenstadt diskutiert.  

 

Nach dem Wechsel der Verwaltungsspitze und dem Amtsantritt von Frau Bürgermeisterin Hettwer, konnte im Feb-

ruar 2024 der Entwurf zum Gesamtbericht von VU und IEK beim Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 

und Sport des Landes Schleswig-Holstein vorgelegt und das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Ab Juni 2024 

wurden die politischen Gremien mehrfach informiert und abermals beteiligt. Am 5. Dezember 2024 erfolget die 

Billigung des Berichtsentwurfs zu VU und IEK durch die Stadtvertretung Bargteheide.  

 

Am 6. Mai 2025 wurde die abschließende öffentliche Informationsveranstaltung, abermals in der Aula der Dietrich-

Bonhoeffer-Schule in Bargteheide durchgeführt. Hier stand die Vorstellung des abgestimmten Entwurfs des Ab-

schlussberichts zu VU und IEK im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden umfassend über die 

Auswirkungen der Sanierung informiert. Diese Veranstaltung richtete sich erneut an alle von der Sanierung Be-

troffenen, sowie an die darüber hinaus interessierte Öffentlichkeit. Die Einladung erfolgte über persönliche An-

schreiben, Plakatierung und Pressemitteilungen. Die Dokumentation dieser Veranstaltung ist ebenfalls in der An-

lage 2 beigefügt. 

 

Am 11. Juni 2025 wurde das finale Ergebnis abermals den Gremien präsentiert und anschließend durch den Aus-

schuss für Planung und Verkehr eine Beschlussempfehlung ausgesprochen. Am 19. Juni 2025 wurde in der Stadt-

vertretung der Stadt Bargteheide der Beschluss über die VU und das IEK, als Grundlage zum Erhalt von Förder-

mitteln sowie der Ableitung der gebietsbezogenen Sanierung gefasst. 
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  Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen 

Die Rückmeldungen im Rahmen des Beteiligungsprozesses, insbesondere der Beteiligungen der Öffentlichkeit und 

der Personen mit Grundeigentum, lassen auf eine grundsätzlich positive Einstellung der Betroffenen zu den ange-

strebten Maßnahmen und der Durchführung einer gebietsbezogenen Sanierungsmaßnahme schließen. Die zahl-

reichen Besucher und Besucherinnen bei den Veranstaltungen sowie der große Rücklauf der Beteiligung der Per-

sonen mit Grundeigentum unterstützen diese Annahme und ermöglichen eine hohe Transparenz und Qualifizierung 

der erarbeiteten Inhalte. Die Behörden und sonstigen TöB stehen dem Sanierungsprozess ebenfalls positiv gegen-

über. Deren einzelne Anregungen und Hinweise über die abgegebenen Stellungnahmen sind in den Ergebnisbe-

richt eingeflossen. 
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3 Allgemeine Rahmenbedingungen und Einordnung in den 
Planungskontext 

3.1 Stadträumliche Lage und Einbindung  

Die Stadt Bargteheide liegt als Teil der Metropolregion Hamburg nordöstlich der Freien und Hansestadt sowie im 

südöstlichen Teil Schleswig-Holsteins im Kreis Stormarn. Die Stadt zählte im Jahr 2022 16.228 Einwohnende auf 

einer Fläche von etwa 15,8 Quadratkilometern, was einer Bevölkerungsdichte von ca. 1.027 Einwohnenden pro 

Quadratkilometer entspricht (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig Holstein 2023).  

 

Die Stadt Bargteheide ist als Unterzentrum ausgewiesen. Die Freie und Hansestadt Hamburg in etwa 10 Kilometer 

Luftlinie ist das nächstgelegene Oberzentrum, die Städte Ahrensburg und Bad Oldesloe in 6 bzw. 11 Kilometern in 

südwestlicher bzw. nordöstlicher Richtung die nächsten Mittelzentren. 

 

An das überregionale Straßennetz angebunden ist die Stadt Bargteheide über die Landesstraßen 82, 89 und 225 

(Richtung Hamburg und Lübeck) sowie die Kreisstraßen 12, 56 und 57. Über die L 89 ist das Autobahnkreuz 

Bargteheide mit A 1 und A 21, u. a. nach Hamburg, Lübeck und Bad Segeberg, zu erreichen. Zudem ist Bargteheide 

durch das Schienennetz direkt mit Hamburg, Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Lübeck verbunden. 

 

Von der Gesamtfläche der Stadt (ca. 1.580 ha) werden etwa 33 Prozent (523 Quadratkilometer) als 

Siedlungsflächen und 8 Prozent als Verkehrsfläche (127 Quadratkilometer) genutzt. Der Großteil mit rund 58 

Prozent (919 Quadratkilometer) entfällt auf die Vegetationsflächen und knapp 1 Prozent (12 Quadratkilometer) auf 

Gewässerflächen. 

 

Abbildung 3: Lage von Bargteheide im Raum (© GeoBasis-DE / BKG (2024) CC BY 4.0)  
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3.2 Formelle Planung 

In der Stadt Bargteheide liegen formelle Planungen vor, welche im Folgenden erläutert werden: 

Á Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021, Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung, 2021 

Á Regionalplan für Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Se-

geberg und Stormarn, Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein - Landesplanungsbe-

hörde, 1998 

Á Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III ï Kreisfreie Hansestadt Lübeck, Kreise Dithmarschen, 

Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg und Stormarn, Neuaufstellung, Mi-

nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, 2020 

Á Landschaftsplan Bargteheide, BRIEN + WESSELS + PARTNER Freie Landschaftsarchitekten BDLA, 

1995 

Á Flächennutzungsplan (FNP), Stadt Bargteheide, 1993 

Á Bebauungspläne (B-Pläne), vollständige Liste siehe unten 

Á Baumschutzsatzung, 2019 

Á Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 bis 135c BauGB, 1998 

Á Stellplatzsatzung, 2024 

Á Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben S4 Bahnhof Bargteheide, 2024 

Landesentwicklungsplan (LEP), Fortschreibung 2021 

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holsteins ist das zentrale Instrument der Raumordnung, der mit seinen 

Zielen und Grundsätzen den Rahmen für die zukünftige Raumentwicklung vorgibt. In seinem Zentrale-Orte-System 

legt er ein normiertes, flächendeckendes und hierarchisches System von Orten fest, die komplexe Funktionen für 

ihr Umland erfüllen. Der im Jahr 2021 fortgeschriebene LEP legt die räumliche Entwicklung für die nächsten 15 

Jahre fest. 

 

Als Unterzentrum nimmt die Stadt Bargteheide eine Versorgungsfunktion des qualifizierten Grundbedarfs für die 

umliegende Bevölkerung im sogenannten Verflechtungsbereich wahr. Unterzentren sind in dieser Funktion zu stär-

ken und das entsprechende Angebot bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Gleichzeitig liegt die Stadt Bargteheide 

im Verflechtungsbereich der Stadt Hamburg, die demnach ebenso Versorgungsfunktionen für Bargteheide 

übernimmt, sowie im Ordnungsraum der Stadt Hamburg. Die Ordnungsräume rund um die Oberzentren Kiel, 

Lübeck und Hamburg sind Schwerpunkträume der wirtschaftlichen Entwicklung, in denen die 

Standortvoraussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- und Arbeitsplatzentwicklung verbessert werden sollen. 
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Bargteheide liegt auf einer Siedlungsachsengrundrichtung zwischen Hamburg und Bad Oldesloe. An diesen Ach-

sen ist die Siedlungsentwicklung, konkretisiert in Form einer Siedlungsachse im Regionalplan, vorrangig auszurich-

ten. Östlich von Bargteheide verläuft entlang der Bundesautobahn A 1 eine Landesentwicklungsachse. Landesent-

wicklungsachsen sollen zur Verbesserung der räumlichen Standortbedingungen sowie zur Stärkung der Verflech-

tung beitragen.  

Regionalplan Planungsraum I (RP), 1998 

Die Regionalpläne beinhalten für die jeweiligen Planungsräume die sogenannten Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung. Wesentliche Vorgaben dafür liefert der LEP. Die Regionalpläne konkretisieren diese und setzen sie be-

zogen auf den jeweiligen Planungsraum um. Die Ziele und Grundsätze müssen von allen öffentlichen Planungsträ-

gern beachtet bzw. berücksichtigt werden, insbesondere von den Kommunen bei ihrer Bauleitplanung. In Schles-

wig-Holstein werden in den nächsten Jahren alle Regionalpläne neu aufgestellt. 

 

Die Stadt Bargteheide ist im Regionalplan des Planungsraum I als Unterzentrum dargestellt und nimmt somit we-

sentliche Versorgungsfunktionen für die Bewohnenden der Stadt Bargteheide und der Umlandgemeinden ein. In 

dieser Funktion soll Bargteheide durch den Ausbau als Versorgungs- und Dienstleistungszentrums weiter gestärkt 

Abbildung 4: Ausschnitt Bargteheide und Legende LEP Fortschreibung 2021  
(MILIG; Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LVermGeo SH) 

Abbildung 5: Ausschnitt Bargteheide und Legende RP Planungsraum I 1998 (Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-
Holstein ï Landesplanungsbehörde; Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LVermGeo SH) 
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werden. Die Stadt wird zudem als baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet eines zentralen Orts ausgewie-

sen, in welchem die Ansiedlung weiterer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe vorrangig vorzusehen ist. Außer-

dem lokalisiert sich Bargteheide auf der Achsengrundrichtung zwischen Hamburg und Lübeck mit guten Voraus-

setzungen für eine stärkere wirtschaftliche und siedlungsmäßige Entwicklung. 

Landschaftsrahmenplan Planungsraum III (LRP), 2020 

Im Landschaftsrahmenplan werden die Schutzgüter Böden und Gesteine, Gewässer, Klima und Luft, Arten und 

Biotope sowie Landschaft und Erholung in Beziehung gesetzt. Ebenfalls wird das Verhältnis der Schutzgüter zu 

flächenhaften Nutzungsansprüchen wie Siedlung und Verkehr, Landwirtschaft, Rohstoffsicherung oder Tourismus, 

Erholung und Sport thematisiert und auf der Grundlage des Landschaftsprogramms naturschutzfachliche Hinweise 

und Empfehlungen formuliert.  

 

Der südwestliche Teil der Stadt Bargteheide ist im Landschaftsrahmenplan als Trinkwasserschutzgebiet gekenn-

zeichnet. Diese Gebiete unterliegen bestimmten Geboten sowie Duldungs- und Handlungspflichten. Außerdem sind 

diverse Gebiete in der Umgebung von Bargteheide als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. In diesen Gebieten 

ist der Erhalt von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft ein zent-

rales Ziel. Im Westen von Bargteheide ist eine Fläche als Gebiet mit besonderer Erholungseignung festgesetzt, 

was durch die landschaftliche Besonderheit und Vielfalt begründet wird. Abseits des Siedlungsgebiets sind zudem 

klimasensitive Böden, Verbundachsen sowie Trinkwassergewinnungsgebiete verortet. 

 

 

 
 

 

 

Landschaftsplan Bargteheide, 1995 

Der Landschaftsplan stellt die Erfordernisse und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege dar. Darüber hinaus werden ein Zielkonzept Naturschutz und Landschaftspflege sowie Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft formuliert. Es werden Entwicklungspotenziale für 

Teilräume und Entwicklungsziele für die Naturraumpotenziale Boden, Wasser und Klima dargestellt. Als Entwick-

lungsziel für den Siedlungsbereich wurde u. a. festgelegt, dass die vorhandenen Grünzüge und Grünanlagen sowie 

die Baumreihen, Alleen und fußläufigen Wegeverbindungen zu erhalten und auszuweiten sind. Als Maßnahmen 

sieht der Landschaftsplan vor, die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auszuweiten und die öffentlichen Grünanla-

gen und den vorhandenen Straßenbaumbestand zu pflegen.  

Abbildung 6: Ausschnitte und Legenden Karten 1-3 LRP 2020  
(MELUND; Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LVermGeo SH) 
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Flächennutzungsplan (FNP), 1993 

Der Flächennutzungsplan bildet den Rahmen für die geordnete städtebauliche Entwicklung des gesamten Stadt-

gebiets. Die Stadt nimmt damit ihr grundgesetzlich festgeschriebenes Recht auf eigene Planungshoheit wahr. Auf-

gabe der Flächennutzungsplanung ist die Abstimmung und Koordination der Flächen- und Raumansprüche für 

Naturschutz- und Siedlungsflächen, für Landwirtschaft, Gewerbe, Erholung, Sport und Tourismus im Interesse einer 

ökologisch und ökonomisch ausgewogenen Entwicklung. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bargteheide wurde im Jahr 1993 aufgestellt und seitdem mehrfach angepasst. 

Der Großteil des Untersuchungsgebiets wird im FNP als Wohnbaufläche dargestellt, Bereiche entlang der Rathaus-

straße, zwischen Schulzentrum und der Straße Am Markt sowie nördlich des Hammoorer Weges als gemischte 

Bauflächen. Östlich der Bahngleise sind im Südosten des Untersuchungsgebiets gewerbliche Bauflächen markiert. 

Einige Bereiche sind als Flächen für den Gemeindebedarf ausgewiesen: im Bereich des Schulzentrums und der 

Kirche sowie kleinere Flächen an der Rathausstraße und an der Kreuzung Wurth/Am Markt. Grünflächen sind über 

das Untersuchungsgebiet südöstlich der Schule, am Markt oder auf Flächen hinter dem Rathaus verteilt. Westlich 

des Schulgeländes befindet sich zudem ein kleines Waldgebiet. Außerdem sind vereinzelte Parkplatzflächen im 

Flächennutzungsplan markiert, etwa entlang der Bahnhofstraße. 

Abbildung 7: Ausschnitt FNP 1993 (Stadt Bargteheide)  
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B-Pläne 

Im Untersuchungsgebiet gelten derzeit folgende Bebauungspläne: 

Á Bebauungsplan Nr. 1 (1993) f¿r den Bereich ñBaumschulenstraße, Traberstieg, Bahnhofstraßeò mit der 

Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,5 und 0,8 

und einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 bis 0,4 sowie als Mischgebiet (MI) mit einer GFZ von 0,8 

und einer GRZ von 0,32. 

Á Bebauungsplan Nr. 2 (1968) für den Bereich ñRossdiek, Am Steinkreuz, Rahlsdiekò mit der Festsetzung 

als WR (Reines Wohngebiet) mit einer GFZ von 0,2 und 0,4, als WA mit einer GFZ von 0,5 sowie als MI 

mit einer GFZ von 0,6. 

Á Bebauungsplan Nr. 3 (1979) f¿r den Bereich ñGebiet Stückenò mit der Festsetzung als WR mit einer 

GFZ von 0,3 bis 0,65 und einer GRZ von 0,25 bis 0,5 sowie als WA mit einer GFZ von 0,25 bis 0,4 und 

einer GRZ von 0,2 und 0,25. 

Á Bebauungsplan Nr. 8 (1972) f¿r den Bereich ñVoßkuhlenweg, Raiffeisenstraßeò mit der Festsetzung als 

WR mit einer GFZ von 0,2 bis 0,7 und einer GRZ von 0,2 und 0,3 sowie als WA mit einer GFZ von 0,2 

bis 0,7.  

Á Bebauungsplan Nr. 9 (2007) f¿r den Bereich ñTheodor-Storm-Straßeò mit der Festsetzung als WA mit 

einer GRZ von 0,28.  

Á Bebauungsplan Nr. 9a (2009) f¿r den Bereich ñSüdlich der Theodor-Strom-Straßeò mit der Festsetzung 

als WA mit einer GFZ von 0,4 bis 0,7 und einer GRZ von 0,3 und 0,4. 

Á Bebauungsplan Nr. 9b (2024) f¿r den Bereich ĂBahnhofstraÇe vom Seniorendorf bis zur Regenwasser-

kläranlage einschließlich westlich liegende rückwärtige Bereiche südlich des Seniorendorfs bis zu den 

Sportanlagen des Schulzentrumsñ mit der Festsetzung als Flªche f¿r Gemeinbedarf, wobei lediglich An-

lagen für die Feuerwehr und für soziale Zwecke dienende Gebäude und Einrichtungen zulässig sind. 

Südlich der Fläche ist der Bau einer Verkehrsfläche für den ÖPNV zulässig. Ferner sind maximale Ge-

bäudehöhen von 50 bzw. 57 m über Normalnull sowie die maximale Zahl der Vollgeschosse von I bzw. 

III festgesetzt. 

Á Bebauungsplan Nr. 11 (1996) f¿r den Bereich ñAugusta-Stolberg-Straße, Marie-Schlei-Weg, Gretje-

Offen-Wegò mit der Festsetzung als WR mit einer GFZ von 0,3 und 0,6 und einer GRZ von 0,4, als WA 

mit einer GFZ von 0,3 und 0,4 und einer GRZ von 0,4 sowie als Besonderes Wohngebiet (WB) mit einer 

GFZ von 0,6 und 0,8 und einer GRZ von 0,45 und 0,5. 

Á Bebauungsplan Nr. 13 (1990) f¿r den Bereich ñAm Steinkreuz, Mittelweg, Rathausstraße, Emil-Norde-

Straßeò mit der Festsetzung als WA mit einer GFZ von 0,5 und 0,8 und einer GRZ von 0,25 bis 0,32, als 

MI von GFZ von 0,8 und GRZ von 0,32 sowie als Kerngebiet (MK) mit einer GFZ von 1,5. Auf der Fläche 

für den Gemeinbedarf ist im Bereich des Schulzentrums eine GFZ von 0,8 und 1,0 und eine GRZ von 

0,32 und 0,4 ausgewiesen. 

Á Bebauungsplan Nr. 13a (1997) f¿r den Bereich ñHamburger Straße, Loheò mit der Festsetzung als WB 

mit einer GFZ von 0,5 und 0,64 und einer GRZ von 0,25 und 0,32 sowie als WA mit einer GFZ von 0,6 

und 0,8 und einer GRZ von 0,3. 

Á Bebauungsplan Nr. 13b (1988) f¿r den Bereich ñWurth, Jersbeker Straßeò mit der Festsetzung als WA 

mit einer GFZ von 0,4 bis 0,8 und einer GRZ von 0,23 bis 0,4 sowie als WB mit einer GFZ von 0,8 und 

1,0 und einer GRZ von 0,32 bis 0,6. 

Á Bebauungsplan Nr. 27a (1983) f¿r den Bereich ñHammoorer Weg, Landstraße 89ò mit der Festsetzung 

als GE (Gewerbegebiet) mit einer GFZ von 0,6 bis 1,2 und einer GRZ von 0,3 bis 0,6.  
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Á Bebauungsplan Nr. 27b (1982) f¿r den Bereich ñHammoorer Weg - Redderò mit der Festsetzung als 

GE mit einer GFZ von 1,2 und einer GRZ von 0,6. 

 

Weiterhin ist seit Ende 2022 ein Aufstellungsbeschluss für den B-Plan für den Bahnhofsbereich als 12. Änderung 

und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 3 einschließlich Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 vorhanden. 

Die Erstellung der Planunterlagen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Planfeststellung für das Bauvor-

haben der S4 Ost (s. u.).  

 

Baumschutzsatzung, 2019 

Gemäß der Satzung ist es verboten, Bäume zu beseitigen oder zu beschädigen, außer von den Bäumen geht eine 

Gefahr für Personen oder Sachen aus. Wird einer Beseitigung eines Baumes zugestimmt, ist i. d. R. die Anpflan-

zung eines Ersatzbaums vorzusehen. Als Gründe für den Erhalt von Bäumen wird benannt, dass Bäume das Orts-

bild gliedern und beleben, die Lebensqualität der Bevölkerung sowie das Kleinklima verbessern und der Luftrein-

haltung sowie als Lebensräume dienen. 

 

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 bis 135c BauGB, 1998 

Diese Satzung regelt die Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft. Hierbei geht es sowohl um den Erwerb und die Freilegung der 

Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als auch um Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich 

Planung und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, deren Kosten gem. § 9 Abs. 1a BauGB erstattungsfähig sind. 

Die Stadt Bargteheide kann für Grundstücke mit zu erwartenden Eingriffen und die baulich oder gewerblich genutzt 

sind, Vorauszahlungen in Höhe von 30 Prozent der abrechnungsfähigen Aufwendungen als teilweise Kostenerstat-

tung anfordern. Als Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gelten für Maßnah-

men für die Anpflanzung von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern, die Schaffung und Renaturie-

rung von Wasserflächen, die Begrünung von baulichen Anlagen, die Entsiegelung und zur Grundwasseranreiche-

rung sowie Maßnahmen zur Extensivierung. 

 

Stellplatzsatzung, 2024 

Die bisherige Stellplatz-Richtlinie im Jahr 2024 weiterentwickelt und als seit 01.01.2025 geltende Stellplatzsatzung 

beschlossen und im Jahr 2024 bekannt gemacht.  

 

Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben S4 Bahnhof Bargteheide, 2024 

Hinsichtlich des Untersuchungsgebiets ĂInnenstadtñ der Stadt Bargteheide ist die planfestgestellte Bahnstrecke 

1120 Lübeck ï Hamburg Hbf mit ihren Anlagen und Flächen zu berücksichtigen. Planfestgestellte und gewidmete 

Bahnanlagen unterliegen gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetzes (AEG) der Planungshoheit des Eisenbahn-

Bundesamtes (EBA) und werden nach wie vor für die Abwicklung des Bahnbetriebes benötigt. Im Juni 2024 erfolgte 

ein erster Planfeststellungsbeschluss für das Bauvorhaben S4 Bahnhof Bargteheide. Im Zuge der neuen S-Bahn-

Anbindung sollen am Bahnhof Bargteheide entsprechende Umbauten zur Schaffung einer Kehrmöglichkeit für in 

Bargteheide endende S-Bahnzüge umgesetzt werden, wozu u. a. auch die Anpassung der Bahnsteige und voraus-

sichtlich der barrierefreie Ausbau gehören. Gemäß TöB-Abfrage der DB AG und ihrer Konzernunternehmen im 

Februar 2025, sind im Zuge der weiteren Planungen und Umsetzung von Vorhaben in der Bargteheider Innenstadt 
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entsprechende Auflagen und Hinweise zu beachten und einzuhalten (vgl. Anlage 4). Das Verfahren enthält darüber 

hinaus weitere Bestimmungen, u. a. zu den Themen Natur- und Umweltschutz, Sicherheitsvorkehrungen sowie 

Denkmalschutz. Perspektivisch werden ggf. zusätzliche Flächen benötigt, Abstandsverhältnisse zu Anlagen und 

Einrichtungen der DB können sich verändern. Sowohl die Planfeststellung wie auch die Planung für die Bahn-

hofsumgestaltung sind noch nicht abgeschlossen.  

3.3 Informelle Planungen 

In Bargteheide lagen zum Zeitpunkt der Erstellung von VU und IEK folgende Planungen vor: 

Á Einzelhandelskonzept für die Stadt Bargteheide, CIMA, 2021 

Á Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Bargteheide, Stadt Bargteheide, 2012  

Á Vorreiterkonzept mit Klimaneutralitätsziel 2035 in Aufstellung 

Á Klimaaktionsplan, 2019  

Á Leitideen nachhaltige Bauleitplanung Bargteheide, 2022 

Á Sanierungskonzept Regenrückhaltung, 2025 

Á Ladekonzept 2023 

Á Parkraumkonzept Bargteheide 2015 Innenstadt und Bahnhofsumfeld, SBI, 2017 

Á Konzept zur Parkraumneuordnung im Umfeld des Bahnhofs Bargteheide, Fortschreibung 2023, SBI, 

2023 

Á Lärmaktionsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz der Stadt Bargteheide, 2018 

Á Konzept Nahmobilität Stadt Bargteheide, 2024, Urbanus und Gertz Gutsche Rümenapp DbR 

Á Mobilitätsbedürfnisse im ÖPNV im Kreis Stormarn unter Einbeziehung von Genderaspekten, BfSR Büro 

für Stadt- und Regionalentwicklung, 2020 

Á Anpassungsstrategie für den Siedlungs- und Wohnungsbereich im demographischen Wandel im Kreis 

Stormarn, BPW baumgart+partner, 2015 

Á AktivRegion ĂAlsterlandñ: Integrierte Entwicklungsstrategie f¿r die Lokale Aktionsgruppe (LAG), Fºrder-

periode 2023-2027, Institut AgendaRegio, 2014 

Á Interkommunales Rahmenkonzept zur Gewerbeentwicklung am Autobahnkreuz Bargteheide A1/A21, 

Architektur + Stadtplanung entwickeln und gestalten & Tollerort entwickeln & gestalten, 2021 

Á Wärme- und Kälteplan in Aufstellung 

 

Im Folgenden werden zunächst Planungen vorgestellt, die nur die Stadt Bargteheide betreffen, und im Weiteren 

jene, die die Umlandregion sowie den gesamten Kreis Stormarn behandeln. 
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Planungen für die Stadt Bargteheide 

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien SH 2015 sind in der Fºrderkulisse ĂAktive Stadt- und Ortsteilzen-

trenñ in VU und IEK die Aussagen aus einem aktuellen gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept zu berücksichti-

gen. Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Bargteheide aus dem Jahr 2021 wurde als vorgezogene Maß-

nahme bereits mit Städtebaufördermitteln finanziert und gibt Aufschluss über die aktuelle gesamtstädtische Situa-

tion des Einzelhandels, die prognostizierten Veränderungen und die daraus resultierenden Handlungsbedarfe für 

die Stadt Bargteheide. Hierfür wurden ein Branchen- und Standortkonzept sowie Leitlinien der zukünftigen Einzel-

handelsentwicklung aufgestellt. Während die Einzelhandelssituation im periodischen Bedarf positiv bewertet wurde, 

zeigen sich im aperiodischen Bedarf Ansiedlungspotenziale für weitere Einzelhandelsnutzungen, z. B. im Bau-

marktsegment. Zentrale Forderung des Gutachtens ist der Erhalt und die Stärkung des sogenannten zentralen 

Versorgungsbereichs, also der integrierten Innenstadtlage, auch über eine Erweiterung der Angebote sowohl bei 

den Waren des periodischen als auch des aperiodischen Bedarfs. Der zentrale Versorgungsbereich, der sich durch 

Bündelungen von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nah-

bereich hinaus auszeichnet, wurde im Rahmen des Einzelhandelskonzepts räumlich abgegrenzt. Er umfasst den 

gewachsenen Haupteinkaufsbereich entlang der Rathausstraße und Am Markt sowie Bereiche der Bahnhofstraße 

und weiterer Bereiche westlich der Rathausstraße. Dieser Bereich darf nicht durch Fachmarktansiedlungen in den 

Außenbereichen gefährdet werden. 

 

Das integrierte Klimaschutzkonzept Stadt Bargteheide aus dem Jahr 2012 besteht aus einer Energie- und CO2-

Bilanz sowie einem Maßnahmenkatalog. Zu den Maßnahmen gehört beispielsweise die Gründung eines Infozent-

rums, die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements, Öffentlichkeitsarbeit und das zielgerechte Ansprechen pri-

vater Haushalte. Insgesamt soll das integrierte Klimaschutzkonzept einen geeigneten Leitfaden für Klimaschutzak-

tivitäten der Stadt darstellen und als Handlungsrahmen zukünftige Aktivitäten strukturieren.  

 

Bereits Ende 2019 wurde von der Politik als fraktionsübergreifender Antrag der Klimaaktionsplan 2019 beschlos-

sen. Dieser enthält Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass Bargteheide bis 2050 klimaneutral ist und das 1,5 

Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens eingehalten wird. Diese Maßnahmen sind lediglich als Auflistung aufgeführt 

und dienen der Stadt seitdem als eine Art Orientierung und entsprechende Grundlage und strategische Zielstellung, 

u.a. für die derzeitige Ausarbeitung des Vorreiterkonzepts. 

 

Bislang konnten auf Basis des integrierten Klimaschutzkonzepts sowohl Personalstellen im Klimamanagement ge-

schaffen, als auch mit dem Beschluss zur Klimaneutralität 2035 die Erstellung eines Vorreiterkonzepts vereinbart 

werden. Mit der Erarbeitung des Vorreiterkonzepts im Sinne der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts wurde 

im Februar 2025 begonnen - dieses sieht eine Gesamt-Emissionen-Bilanz für die Stadt Bargteheide bei CO2, Ch4 

und N2O, sowie einen Zeit- und Kostenplan für mögliche Maßnahmen und Szenarien zur Erreichung der Klimaneut-

ralität 2035 vor.  

 

Die Leitideen nachhaltige Bauleitplanung Bargteheide wurden von der von der Stadtvertretung im Oktober 2022 

als nicht rechtlich bindenden Richtlinie beschlossenen. Diese stellen u.a. die Grundsätze der Stadt in Bezug auf 

den nachhaltigen Umgang mit Boden, die vorrangige Nachverdichtung und Entwicklung der Innenstadt, Klimaan-

passungsmaßnahmen für den Baubereich oder auch die qualitative Aufwertung der städtischen Grünflächen dar. 

 

Im Februar 2025 wurde das Sanierungskonzept Regenwasserrückhaltung beschlossen. Dort sind Maßnahmen 

zur Regenwasserspeicherung und der kontrollierten Abgabe über Grundstücke festgehalten. 
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Das 2017 aktualisierte Parkraumkonzept Bargteheide 2015 Innenstadt und Bahnhofsumfeld bezieht sich auf 

den Bereich zwischen der Rathausstraße, der Bahnhofsstraße und der Theodor-Storm-Straße. Es wurde zunächst 

ein Parkraumbedarf von 220 bis 300 P+R-Parkständen und 340 bis 400 Fahrradstellplätzen ermittelt. Nach der 

Betriebsaufnahme der S-Bahnlinie S4 wird von einer Zunahme auf 400 bzw. 600 Stellplätze ausgegangen. Hierzu 

wird u. a. der Ausbau der P+R-Angebote östlich und der B+R-Angebote westlich der Bahnlinie sowie der Ausbau 

von Car- und Bikesharing-Angeboten empfohlen. Das Konzept wurde mit dem Konzept zur Parkraumneuord-

nung im Umfeld des Bahnhofs Bargteheide 2023 erneut fortgeschrieben. Dies ergab, dass der P+R-Bedarf mit 

dem aktuell geplanten P+R-Angebot an der östlichen Bahnhofsseite nahezu gedeckt ist, jedoch geringfügig zu 

erweitern ist. Zudem wird empfohlen, bis zu 75 Prozent der B+R-Nachfrage (bis 360 Fahrradstellplätze) an der 

Ostseite zu decken.  

 

Im Lärmaktionsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz der Stadt Bargteheide aus dem Jahr 2018 

werden Lärmkarten und Belastungszahlen aufgezeigt. Die Auswertung zeigt, dass es in Bargteheide keine über-

mäßige Flächenverlärmung gibt. Insbesondere die Bebauung in der Bahnhofstraße und der Lohe sind jedoch von 

Schienen- und Straßenverkehrslärm betroffen. Insgesamt sind 860 Personen in Bargteheide durch Lärmimmissio-

nen unterschiedlicher Intensität ausgesetzt.  

 

Die Richtlinie für mögliche Festsetzungen von Stellplätzen (1. Änderung) aus dem Jahr 2019 dient als Orien-

tierungsgrundlage für die Festsetzung von Stellplätzen in Bebauungsplänen und/oder für den Abschluss städte-

baulicher Verträge nach § 11 BauGB. Die Richtlinie enthält Richtzahlen zur Ermittlung des Stellplatz- und Abstell-

platzbedarfs für Pkw und Fahrräder, u. a. für Wohngebäude, Gewerbe- und Verwaltungsgebäude, Verkaufsstätten, 

Schulen und Sportstätten. Die Stellplatz-Richtlinie wird derzeit zu einer Stellplatzsatzung weiterentwickelt. 

 

Im Jahr 2024 wurde das Konzept Nahmobilität Stadt Bargteheide fertiggestellt. Unter anderem wurde der Ist-

Zustand in Bezug auf den Fuß- und Radverkehr, insbesondere auch hinsichtlich der Barrierefreiheit, erhoben und 

daraus abgeleitet ein Gesamtkonzept inkl. Maßnahmen aufgestellt. Ergebnisse der Analyse sind u. a., dass der 

Fuß- und Radverkehr in Bargteheide vielerorts bislang eine untergeordnete Rolle spielt. Es bestehen Defizite in der 

Barrierefreiheit, der Radverkehrsführung sowie der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden. Ziele des 

Konzepts sind bspw. die Aufwertung der Fußverkehrsqualität inkl. Barrierefreiheit, die bedarfsgerechte Führung 

des Radverkehrs, Verkehrsberuhigung oder auch die Verbesserung von Überquerungsstellen. Als Maßnahmen 

werden beispielsweise die Anpassung der Knotenpunkte Rathausstraße/L82 sowie Rathausstraße/Hamburger 

Straße zur Verbesserung im Sinne der verbesserten Fuß- und Radführung, die Umwandlung einiger Straßenzüge 

in eine 30er-Zone oder auch die Einrichtung von Fahrradzonen in der Innenstadt aufgeführt.  

 

Planungen für die Umlandregion der Stadt Bargteheide und den Kreis Stormarn 

Im Auftrag des Kreises Stormarn hat das Büro für Stadt- und Regionalentwicklung im Jahr 2020 den Bericht Mobi-

litätsbedürfnisse im ÖPNV im Kreis Stormarn unter Einbeziehung von Genderaspekten verfasst. Dabei wer-

den Genderbelange in der Verkehrsplanung sowie Mobilitätsmuster und ÖPNV-Angebote untersucht sowie gen-

derrelevante Ziele und ein Handlungskonzept aufgestellt. Für die Stadt Bargteheide wurde festgestellt, dass die 

meisten Alltagsziele ausreichend mit dem ÖPNV angebunden sind. Als Handlungsempfehlungen werden u. a. die 

Erhöhung der Taktfrequenz, die Verbesserung der Netzgestaltung, der Ausstattung, der Sicherheits-, Service- und 

Komfortaspekte sowie der Tarifgestaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit formuliert. Außerdem soll der Abbau von Bar-

rieren und die stärkere Berücksichtigung von Aspekten der subjektiven Sicherheit in den Fokus rücken. 
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Mit der Anpassungsstrategie für den Siedlungs- und Wohnungsbau im demographischen Wandel im Kreis 

Stormarn (2015) wurden Qualitäten, Chancen, Schwächen und Risiken der aktuellen Situation ermittelt, Hand-

lungsempfehlungen formuliert sowie mögliche Szenarien skizziert. Für die Stadt Bargteheide wurde in den letzten 

Jahren, ein Haushaltswachstum durch Zuzüge und die Zunahme von Ein- bis Zwei- Personen-Haushalten festge-

stellt, genauso wie ein hohes Kauf- und Mietpreisniveau und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnungen. 

Vorhandene Wohnungen für Seniorinnen und Senioren wie das Seniorendorf Bargteheide genießen eine sehr hohe 

Nachfrage. Als Ziele für die Kommunen im Kreis werden u. a. die bedarfsgerechte Entwicklung und die Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum sowie die nachhaltige Entwicklung von Siedlungsflächen mit hoher baulicher Dichte 

genannt. 

 

Die Integrierte Entwicklungsstrategie für die Lokale Aktionsgruppe wurde im März 2023 als Bewerbung für 

Mittel der AktivRegion Alsterland für die Förderperiode von 2023 bis 2027 anerkannt. AktivRegionen haben das 

Ziel den lªndlichen Raum zu stªrken und nachhaltig zu gestalten. Sie sind Bestandteil des Fºrderprogramms ĂLan-

desprogramm lªndlicher Raumñ (LPLR) des Landes Schleswig-Holstein mit Fºrdermitteln aus dem ĂEuropªischen 

Landwirtschaftsfond f¿r die Entwicklung des lªndlichen Raumesñ (ELER). Für die AktivRegion wurden vier Leitbilder 

definiert, wie die Stärkung von lebendigen Dörfern und der Gemeinschaft im Alsterland, die Einsparung von Energie 

und Ressourcenschutz, das Anlegen und Wiederherstellen von Ökosystemen und Biotopen und die Sicherung von 

Biodiversität sowie die regionale Wertschöpfung. Für diese wurden verschiedene Maßnahmen und Projekte defi-

niert, für die Stadt Bargteheide beispielsweise die Schaffung eines Begegnungsorts. 

 

Im Jahr 2021 wurde ein Interkommunales Rahmenkonzept zur Gewerbeentwicklung am Autobahnkreuz 

Bargteheide A1/A21 im Auftrag des Amts Bargteheide-Land von Architektur + Stadtplanung für die Gemeinden 

Hammoor, Todendorf, Tremsbüttel, Steinburg, Lasbek und die Stadt Bargteheide entwickelt. In diesem Konzept 

wird die Umsetzbarkeit der Anforderungen des Regionalplans bzgl. der Bereitstellung von Standorten für die Ent-

wicklung gewerblicher Flächen mit überörtlicher bzw. überregionaler Bedeutung geprüft. Vorplanungen der Kom-

munen werden hierbei berücksichtigt und die kurz- bis mittelfristige Realisierbarkeit gewerblicher Entwicklungen in 

der Region aufgezeigt. Das Konzept führt an, dass vor allem das Gewerbegebiet östlich der Bahn und südlich des 

Bahnhofs Bargteheide von großer Bedeutung für die gesamte Region ist. Dieses Gewerbegebiet, das sich entlang 

der L89 in Richtung Hammoor erstreckt, soll weiterentwickelt werden, um den Anforderungen des Regionalplans 

gerecht zu werden. 

3.4 Bevölkerungs- und Sozialstruktur 

Mit der Nähe zur Stadt Hamburg und dem bundesweit voranschreitenden demografischen Wandel steht Bargte-

heide vor großen Herausforderungen. Daher ist eine Betrachtung der Bevölkerungsstruktur unerlässlich. Auch vor 

dem Hintergrund möglicher Entwicklungen des Wohn- und Einzelhandelsstandortes sind diesbezügliche Aussagen 

zur Ableitung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts im Sinne der Förderkulisse ĂLebendige Zen-

tren" von besonderer Bedeutung.  

 

Die Zahlen und Daten zur Bevölkerungsentwicklung und der sozialen Lage liegen für Stadt Bargteheide nur als 

gesamtstädtische Statistiken vor. Es können keine spezifischen Aussagen zum Untersuchungsgebiet ĂInnenstadtñ 

getätigt werden. Zur besseren Bewertung der örtlichen Entwicklung werden zudem Daten des Kreises herangezo-

gen. Hierbei wird im Folgenden auf die Regionaldaten für die Stadt Bargteheide und für den Kreis Stormarn vom 
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Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein von 2023 sowie die Daten von Wegweiser Kommune von 

2021 zurückgegriffen. 

 

In der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre lässt sich ein positiver Trend erkennen. Die Bevölkerungszahl 

stieg von 13.680 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2000 auf 16.320 im Jahr 2023 um ca. 19 Prozent an. 

Zwischen 2016 und 2021 war jährlich ein leichter Rückgang der Bevölkerungszahl zu beobachten, bevor die Be-

völkerungszahl im Jahr 2022 wieder anstieg. Dieser Anstieg lässt sich u.a. auf die Bezugsfertigkeit des Baugebietes 

BornInk im Bereich Am Bornberg/Lohe sowie die Ökosiedlung im Norden Bargteheides zurückführen. Die Stadt 

Bargteheide bildet zusammen mit dem Amt Bargteheide-Land den relativ am stärksten gewachsenen Teil des Krei-

ses (Kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Stormarn bis zum Jahr 2030). 

 

Die Bevölkerungsentwicklung des Kreises Stormarn zeigt ebenfalls seit dem Jahr 2000 ein stabiles Wachstum auf.  

 

Während im Jahr 2000 der Bevölkerungsstand noch bei 217.582 Personen lag, konnten im Jahr 2023 248.267 

verzeichnet werden.  

 

Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Bargteheide (Datengrundlage: Regionaldaten für Bargteheide 2023) 
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Die Bevölkerungsentwicklung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Sie wird zum einen von der natürlichen 

Bevölkerungsentwicklung, welche den Saldo der Geburten und Sterbefälle beschreibt, zum anderen durch die Zu- 

und Abwanderungen, also dem Wanderungssaldo, bestimmt. In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie sich 

diese Komponenten in Bargteheide verhalten. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist seit dem Jahr 2000 über-

wiegend negativ. In den Jahren 2022 und 2023 kam es mit einem Rückgang von jeweils 141 Personen zu den 

größten natürlichen Bevölkerungsrückgängen seit 2000. Der Wanderungssaldo zeichnet sich hingegen durch 

starke Schwankungen aus. Trotz zwischenzeitlicher Tiefs in den Jahren 2003 (76 Wegzüge) sowie 2017 und 2020 

Abbildung 10: Bevölkerungsentwicklung im Kreis Stormarn (Datengrundlage: Regionaldaten für den Kreis Stormarn 2023) 

Abbildung 9: Bevölkerungssaldo (Datengrundlage Regionaldaten für Bargteheide 2023) 
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(Saldo von jeweils ca. 35 Zuzügen) konnte Bargteheide jährlich durchschnittlich ca. 168 Personen dazu gewinnen. 

Dabei war der Wanderungssaldo im Jahr 2022 mit 457 Zuzügen am höchsten. Insgesamt konnte der durchschnitt-

liche Wanderungsgewinn die jährliche, negative natürliche Bevölkerungsentwicklung mit Ausnahme der Jahre 

2003, 2017,2019 und 2020 ausgleichen. In den Jahren 2006 und 2022 war der Gesamtsaldo mit 365 bzw. 316 

Personen am höchsten. 

 

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung durch die erhöhte Mortalitätsrate spiegelt sich teilweise in der Altersstruktur 

der Stadt wieder. Insbesondere der Anteil der Personen, die älter als 65 Jahre alt sind, steigt von 2000 bis zum 

Jahr 2023 um 9,9 Prozent an. Darüber hinaus lässt sich auch ein leichter Anstieg des Anteils der Personen zwi-

schen 50 und 64 Jahren erkennen. Hingegen ist der Anteil der 25- bis 49-Jährigen in den letzten 23 Jahren um 

12,2 Prozent gesunken. Der Anteil der Personen unter 17 oder zwischen 18 und 24 Jahren hat sich in den letzten 

20 Jahren kaum verändert. 

 

Die Altersstruktur Bargteheides ist im Vergleich mit dem Kreis Stormarn annähernd identisch. Minimale Unter-

schiede lassen sich beim Anteil der 25- bis 49-Jährigen, der im Kreis geringfügig höher ist, und beim in der Stadt 

leicht erhöhten Anteil der unter 17-Jährigen erkennen. 

 

Abbildung 11: Altersstruktur Stadt und Kreis im Vergleich (Datengrundlage: Regionaldaten für Bargteheide 2023;  
Regionaldaten für Stormarn 2023) 
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Für die VU und das IEK ist neben der Betrachtung der bisherigen und aktuellen Situation auch eine Prognose der 

zukünftigen Entwicklung relevant. Laut der Prognose des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein 

gewinnt der Kreis Stormarn bis zum 31.12.2030 etwa 15.130 Einwohnende (6,4 Prozent) gegenüber dem Jahr 2014 

dazu. Für den Kreis Stormarn wird in Schleswig-Holstein damit nach der Stadt Kiel und dem Kreis Pinneberg der 

höchste Bevölkerungszuwachs erwartet (Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen und Kreisfreien Städten Schles-

wig-Holsteins bis 2030 2016).  

 

Die kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Stormarn (2017) stellt bis zum Jahr 2030 für 

die Achse Hamburg-Ahrensburg-Bargteheide-Bad Oldesloe eine überdurchschnittliche Zunahme der Haushalts-

zahlen in Aussicht. Während in Bargteheide insbesondere die Zahl der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte über-

durchschnittlich stark zunehmen soll (19 Steigerung gegenüber 2014), wird ein Rückgang der Drei- und Mehr-

Personen-Haushalte von 2 Prozent prognostiziert. Die Prognose bestimmt zwischen 2014 und 2030 einen zusätz-

lichen Wohnraumbedarf von 13.400 Wohnungen für den Kreis Stormarn, davon 890 Wohnungen für die Stadt 

Bargteheide. Dabei besteht jedoch nur ein sehr geringer Nachfragedruck für das Segment der Ein- und Zweifami-

lienhäuser. 

  

Abbildung 12: Bevölkerungsvorausberechnung Juni 2016 (Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen und Kreisfreien Städten 
Schleswig-Holsteins bis 2030 2016) 
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3.5 Wirtschaftsstandort 

 

Innerhalb des zentralörtlichen Systems des Landes Schleswig-Holsteins stellt die Stadt Bargteheide ein Unterzent-

rum auf der Siedlungsachse zwischen Hamburg und Lübeck dar und übernimmt damit wichtige Funktionen auch 

für das Umland. Im Jahr 2019 lag die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Bargteheide bei 

6.103 Zwischen 2015 und 2019 kam es zu einer deutlichen Steigerung um 24,5 Prozent. Während der Anstieg der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf Kreisebene mit 31,8 Prozent noch höher war, lag die prozentuale 

Zunahme auf Landesebene lediglich bei 9,4 Prozent. Gemäß dem Pendleratlas (2024) ist die Anzahl der Einpen-

delnden sowie der Auspendelnden hat zwischen 2013 und 2023 deutlich zugenommen. Mit 4.963 Einpendelnden 

und 5.171 Auspendelnden im Jahr 2023 wird auch die Bedeutung der Stadt Bargteheide als wichtiger Wohn- und 

Arbeitsstandort sichtbar. 

 

Der Kreis Stormarn ist der kaufkräftigste Kreis in Schleswig-Holstein. Er weist im Jahr 2022 mit 3,3 Prozent die 

geringste Arbeitslosenquote, das höchste verfügbare Einkommen der privaten Haushalte je Einwohnenden und die 

höchste Anzahl der Gewerbeanmeldungen auf (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Kreismo-

nitor Schleswig-Holstein 2022).  

 

In Bargteheide gibt es ca. 900 Gewerbebetreibende aller Sparten, insbesondere Handwerksbetriebe, produzie-

rendes Gewerbe, Handel, private Dienstleistungsbetriebe und freie Berufe. Im Süden der Stadt, teilweise im Un-

tersuchungsgebiet, befindet sich ein 65 Hektar großes Gewerbegebiet. Schwerpunkte liegen dort in der Metallver-

arbeitung, dem Motoren- und Maschinenbau, der Lebensmittelproduktion, Fertigbauelementen, Druckerzeugnis-

sen und der Kunststoffverarbeitung. Gemäß dem interkommunalen Rahmenkonzept zur Gewerbeentwicklung am 

Autobahnkreuz Bargteheide A1/A21 (2021) soll das zum Teil im Untersuchungsgebiet liegende und in Richtung 

Hammoor an der L89 liegende Gewerbegebiet weiter ausgebaut werden, um den Leitlinien des Regionalplans 

gerecht zu werden.  

 

Darüber hinaus gibt es den Ring Bargteheider Kaufleute, ein Zusammenschluss von Einzelhandels- und Dienst-

leistungsfirmen sowie Handwerksunternehmen und Industriebetrieben, sowie die Internetseite ĂLookaliñ, auf wel-

cher Händler einen Einblick in ihr Sortiment oder ihre Dienstleistungen geben. Auch regelmäßige Wirtschaftsge-

spräche als Expertenrunde mit Bargteheider Unternehmenden finden statt.  

 

Weitere Aussagen werden im aktuellen Einzelhandelskonzept (2021) getroffen (vgl. Kapitel 3.3 und 4.3). 
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4 Bestandsanalyse des Untersuchungsgebiets ĂInnenstadtñ 

Basierend auf dieser Einordnung in den Planungskontext inkl. der allgemeinen Rahmenbedingungen geht es im 

Folgenden um die Bestandsanalyse des Untersuchungsgebiets. Dies dient der Ermittlung von städtebaulichen 

Missständen. Hierbei geht es nach einer allgemeinen Beschreibung und der historischen Einordnung des Untersu-

chungsgebiets zunächst um die Analyse des Gebäude- und Flächenbestands. Im Anschluss werden verschiedene 

Funktionen vor Ort, wie Handel, Dienstleistung und Gewerbe sowie Angebote der sozialen Infrastruktur betrachtet, 

bevor zur Grün- und Freiflächenstruktur übergegangen wird. Weitere Bestandteile sind Ausführungen zur techni-

schen Infrastruktur, Umweltsituation sowie zu Klimaschutz und -anpassung. Die Erkenntnisse werden in einer ab-

schließenden Bewertung zusammengeführt. 

4.1 Untersuchungsgebiet: Entwicklung und städtebauliche Situation 

Räumliche Abgrenzung 

Das auf dem folgenden Plan abgegrenzte, ca. 89 Hektar große Untersuchungsgebiet wurde als städtebauliches 

Problemgebiet ermittelt und umfasst den zentralen Siedlungsbereich der Stadt Bargteheide. Es schließt den Innen-

stadtbereich mit der Rathausstraße als zentrale Einkaufsstraße, den Bahnhof, soziale Infrastrukturen wie Schulen 

und das Rathaus, Grün- und Freiflächen, wie den Bargteheider Stadtpark, sowie einige Wohngebiete mit Mehr- 

und Einfamilienhausbebauung ein.  

 

Begrenzt wird das Untersuchungsgebiet im Norden durch die Straßen Alter Sportplatz und Am Steinkreuz, bevor 

die Grenze am Voßkuhlenweg Richtung Süden verspringt. Dort bilden einige über die Raiffeisenstraße und den 

Tremsbütteler Weg erschlossene Flurstücke entlang der Bahnlinie die Grenze, bevor im weiteren Verlauf die Straße 

Struhbarg den Abschluss darstellt. Weiter wird die Grenze bis auf die Höhe der Beethovenstraße durch die Straßen 

Am Hünengrab und Bachstraße gebildet, bis sie dort den Bachstraßenpark einschließt und südlich des Parks Rich-

tung Westen versetzt ist. Von dort verläuft die Grenze weiter Richtung Süden, kreuzt den Hammoorer Weg und 

erstreckt sich von dort bis zur Ecke Robert-Bosch-Weg/Lohe. Die Lohe stellt von hier bis zur Hamburger Straße im 

Westen die Untersuchungsgebietsgrenze dar, wo Papendoor, Kirchentwiete sowie das Flurstück der Kirche die 

Grenze fortsetzen. Dort gehören schließlich einige Grundstücke rund um die Kreuzung Alte Landstraße/Jersbeker 

Straße zum Untersuchungsgebiet, bis die Alte Landstraße die Grenze bis zur Ecke Alter Sportplatz bildet. Das 

Untersuchungsgebiet ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zu VU und IEK. 
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Historische Entwicklung 

Mitte des 12. Jahrhunderts entstand am Standort der heutigen Stadt Bargteheide ein Rundangerdorf ï eine typische 

Siedlungsform mit der kreisförmigen Anordnung von Bauernhäusern um einen zentralen Dorfplatz. Dieses befand 

sich rund um die Kreuzung Alte Landstraße/Jersbeker Straße an der westlichen Untersuchungsgebietsgrenze. Im 

Jahr 1314 wurde Bargteheide als ĂBrektehegelñ erstmals urkundlich erwähnt. In den folgenden Jahrhunderten pro-

fitierte der Ort von seiner Lage auf dem Fernhandelsweg der Hanse über Lübeck und Hamburg und wurde gleich-

zeitig ein wichtiger Standort für Kram-, Vieh- und Pferdemärkte. Dies führte zu der Ansiedlung von zahlreichen 

Handwerks- und Kleinhandelsbetrieben sowie von Gastwirtschaft, wobei sich der Siedlungsbereich bis zum 16. 

Jahrhundert vorwiegend entlang der heutigen Alten Landstraße als Wegeachse zwischen Hamburg und Lübeck 

erstreckte. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine Straße über Ahrensburg Richtung Hamburg als weitere Handels-

achse angelegt ï die heutige Hamburger Straße. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich die Sied-

lungsfläche Bargteheides größtenteils westlich dieser Straße. 

 

Mit dem Bau der Eisenbahn zwischen Hamburg und Lübeck im Jahr 1865 wuchs der Siedlungsbereich bis an die 

Bahnstrecke mit dem neuen Bahnhof Bargteheide heran. Infolge der Eingliederung Schleswig-Holsteins in den 

Abbildung 13: Untersuchungsgebiet Innenstadt (Kartengrundlage: Stadt Bargteheide) 
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preußischen Staat 1867 erlangte die Stadt weitere Zentralitätsfunktionen. So kam es insgesamt zu einem starken 

Bevölkerungswachstum rund um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg, wodurch die städtischen Versor-

gungsfunktionen deutlich bedeutsamer wurden. Bis zum Jahr 1939 stieg die Zahl der Einwohnenden auf mehr als 

das Doppelte gegenüber 1867 an (ca. 3.000 Einwohnende gegenüber 1.200 im Jahr 1867). Im Zweiten Weltkrieg 

fielen sieben Bomben im Stadtgebiet, wodurch im Jahr 1942 u. a. Gebäude im Mittelweg und rund um den Markt 

zerstört wurden. 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der Einwohnenden infolge des Zuzugs von Geflüchteten und Evakuier-

ten kontinuierlich an. Nach der Ernennung zur amtsfreien Gemeinde mit hauptamtlicher Verwaltung und hauptamt-

lichem Bürgermeisteramt im Jahr 1957 wuchs Bargteheide mit Hilfe von Wohnungsbauprogrammen, der Erschlie-

ßung eines Gewerbegebietes und dem Ausbau des Schul- und Sportwesens weiter. In diesem Zuge verlagerte sich 

das Ortszentrum weiter Richtung Bahnhof; im Jahr 1957 zog auch die Gemeindeverwaltung vom alten Gemeinde-

haus in der Hamburger Straße in das heutige Rathaus. 

 

Im Jahr 1970 wurden Bargteheide die Stadtrechte verliehen; die Zahl der Einwohnenden betrug damals rund 7.000. 

In den folgenden Jahrzehnten dehnte sich die Stadt weiter aus, insbesondere durch zahlreiche Neubaugebiete am 

Siedlungsrand. 

 

Aktuelle städtebauliche Gegebenheiten 

Die beschriebene historische Entwicklung Bargteheides ist heute nur noch teilweise in der Stadtstruktur zu erken-

nen. Auf den historischen Dorfkern deuten noch die Kirche sowie vereinzelte historische Gebäude hin, an denen 

jedoch die historische Struktur des Dorfangers nicht mehr ablesbar ist. 

 

Durch eine Landesstraße und einige Freiflächen vom ehemaligen Dorfkern getrennt, befindet sich das Stadtzent-

rum heute im Bereich zwischen dem östlich liegenden Bahnhof samt Bahntrasse und dem westlich gelegenen 

Marktplatz. Von Ost nach West verlaufend liegt hier die Rathausstraße als zentrale Einkaufsachse mit einer großen 

Funktionsvielfalt. Eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem ehemaligen Dorfkern und Bahnhof stellt die The-

odor-Storm-Straße dar, die vorwiegend Wohnnutzung aufweist. In dem Bereich zwischen der Straße Am Markt, der 

nördlichen Untersuchungsgebietsgrenze, der Bahnlinie und der Bebauung entlang der Theodor-Storm-Straße bil-

det sich so eine kompakte Siedlungsstruktur. 

 

Südlich hieran schließt das Schulzentrum als weitläufiger Komplex an. Dieses sticht durch seine Großmaßstäblich-

keit heraus und liegt umgeben sowie durchdrungen von unterschiedlichen Grün- und Freiflächen. Östlich angren-

zend an die kompakte Siedlungsstruktur rund um die Rathausstraße befindet sich die Bahnlinie, die auch aufgrund 

der topographischen Unterschiede eine städtebauliche Zäsur darstellt. Die Bereiche östlich der Bahnlinie werden 

aufgrund der von Ost nach West verlaufenden Grünachse des Krähenwaldes/Bachstraßenparks in eine nördlich 

gelegene kleinmaßstäbliche Wohnbebauung und eine südliche Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe geteilt. 

 

Insgesamt zeichnet sich der Innenstadtbereich durch eine heterogene Bebauungsstruktur aus, in der klein- und 

großmaßstäbliche Baukörper durchmischt vorhanden sind. In großen Teilen ist der Innenstadtbereich dabei sehr 

kompakt, wenngleich ungeordnete, undurchlässige Freiflächen oder Barrieren durch Verkehrsachsen eine Ver-

knüpfung der verschiedenen Bereiche in Teilen erschweren. 
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4.2 Gebäude- und Flächenbestand  

Das Untersuchungsgebiet ĂInnenstadtñ umfasst insgesamt 658 Gebäude. Diese lassen sich nach ihrer Gebäudety-

pologie, ihrem Baujahr, ihrer Nutzungsstruktur sowie dem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf einordnen. 

Weiterhin werden im Folgenden insbesondere denkmalgeschützte oder stadtbildprägende Gebäude beschrieben 

sowie Leerstände, untergenutzte oder brachliegende Flächen, die Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft der 

Personen mit Grundeigentum, Eigentumsverhältnisse sowie die Wohnbedingungen. 

 Gebäudetypologie 

Im Untersuchungsgebiet sind sieben verschiedene Gebäudetypologien verteilt (vgl. Plan 4 Gebäudetypologie). So-

litäre Bauten (freistehendes Gebäude) und Cluster (Gebäudegruppe) sind v. a. im Bereich des Schulzentrums vor-

zufinden. Mit der Kirche am westlichen Rand des Untersuchungsgebiets und weiteren größeren vereinzelten Bau-

ten wie dem Bahnhofsgebäude sind weitere Solitäre auszumachen. In weiten Teilen sind Einzelhausstrukturen, 

u. a. nordöstlich der Bahngleise oder im Bereich zwischen Rathausstraße und Schulzentrum, sowie Zeilenbauten, 

wie an der Bachstraße prägend. Blockrandstrukturen sind im nördlichen Bereich der Theodor-Storm-Straße und 

entlang der Jersbeker Straße auffällig. Reihenbebauung befindet sich in der Rathausstraße, in der Jersbeker Straße 

sowie mit den sogenannten Bahnhofsarkaden an der Bahnhofstraße. Insgesamt weist v. a. der zentrale Bereich 

des Untersuchungsgebiets aufgrund diverser Gebäudetypologien eine heterogene Bebauungsstruktur auf, die so 

ein teilweise ungeordnetes und uneinheitliches Stadtbild ergibt.  

 

  

Abbildung 15: Einzelhaus Baumschulenstraße Abbildung 17: Einzelhaus Lohe 

Abbildung 14: Solitär, Kirche Abbildung 16: Reihe, Rathausstraße 
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 Gebäudealter 

Gemäß der äußeren Inaugenscheinnahme ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der Gebäude im 

Untersuchungsgebiet zwischen 1958 und 1987 gebaut wurde (56 Prozent). Diese verteilen sich im Untersuchungs-

gebiet, machen aber in der Bachstraße, nördlich der Rathausstraße oder rund um den Krohnskamp auch ganze 

Wohngebiete aus. Historische Gebäude mit den Baujahren vor 1918 bzw. zwischen 1919 und 1957 (15 bzw. 5 

Prozent) befinden sich insbesondere rund um den alten Dorfkern bei der Kirche, in der Baumschulenstraße und in 

der Theodor-Storm-Straße. Neuere Gebäude verteilen sich im Gebiet und stellen vielfach auch Nachverdichtungen 

bzw. Ergänzungsbauten in zentraler Lage dar. Gebäude mit Baujahren zwischen 1988 und 2009 machen rund 14 

Prozent aus, die nach 2009 errichteten rund 10 Prozent. Insgesamt ist das Stadtbild so durch eine große Hetero-

genität der Baujahre geprägt; der historische Dorfkern ist kaum mehr nachvollziehbar und damit nicht erlebbar. 

 

  

 Denkmalschutz und stadtbildprägende Substanz 

 

Im Untersuchungsgebiet ĂInnenstadtñ befinden sich einige Denkmäler sowie archäologische Interessengebiete (vgl. 

Plan 8 Baujahr und Denkmalschutz, gemäß dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Archäologischen Landes-

amt, vgl. Anlage 4). Für Denkmale und deren Umgebung besteht eine Genehmigungspflicht von Maßnahmen gem. 

§ 12 Abs. 1 DSchG SH, zu beantragen bei der unteren Denkmalschutzbehörde. 

Abbildung 18: Reihe, Traberstieg Abbildung 19: Zeile, Brahmstraße 

Abbildung 20: Historische Gebäude Jersbeker Straße Abbildung 21: Gebäude aus den Baujahren 1958 - 1987 
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Zu den Kulturdenkmalen gehören verschiedene Sachgesamtheiten, wie die Sachgesamtheit Bahnhof Bargteheide 

mit Bahnhofsempfangsgebäude, Stellwerk Bargteheide-West und Pavillon. Weiterhin gibt es die Sachgesamtheit 

Kirche Bargteheide, zu der die Kirche mit Ausstattung, Kirchhof, Grabmalen bis 1870, Umwallung und Lindenkranz 

gehört. Darüber hinaus sind im Bereich Am Markt auch die Friedenseiche und der Gedenkstein von 1871 sowie die 

Gedenksteine der Toten beider Weltkriege seit März 2025 geschützte Kulturdenkmale im Sinne des Denkmal-

schutzgesetzes für Schleswig-Holstein. 

 

  

  

 

Als bauliche Anlagen sind neben der Kirche, dem Bahnhofsempfangsgebäude, dem Stellwerk Bargteheide-West 

und dem Pavillon in der BahnhofstraÇe (Baujahr 1968/1969) noch das ĂUtspannñ, das alte Gemeindehaus in der 

Hamburger Straße, ein Wohn- und Geschäftshaus in der Rathausstraße und ein weiteres Gebäude in der Straße 

Lohe denkmalgeschützt. Seit 2023 ist auch das Villengebäude An den Stücken 49 inklusive dem dazugehörigen 

Landhausgarten und das kleine Stallgebäude im Krähenwald östlich des Bahnhofs, die sogenannte Villa Wacker, 

denkmalgeschützt. Gründenkmale sind der beschriebene Kirchhof sowie eine Doppeleiche von 1898 mit einem 

Gedenkstein und eine Friedenseiche mit zwei Gedenksteinen, beide Am Markt. Mit einem bronzezeitlichen Grab-

hügel befindet sich inmitten eines Wohngebiets östlich der Bahnlinie ein archäologisches Bodendenkmal. 

 

Abbildung 23: Stellwerk Bargteheide-West Abbildung 22: Kirche 

Abbildung 24: Bahnhofsempfangsgebäude Abbildung 25: Pavillon 
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Teilbereiche des Untersuchungsgebiets befinden sich in einem archäologischen Interessengebiet. Hierzu zählen 

Flächen im Bereich des Hünengrabs östlich der Bahnlinie, an der nordöstlichen Untersuchungsgebietsgrenze sowie 

das Kirchenflurstück. Im Rahmen der TöB-Beteiligung (vgl. Anlage 4) wurde hierzu von dem Archäologischen Lan-

desamt Schleswig-Holstein angegeben, dass es sich bei Ădiesen Bereichen [é] gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen 

[handelt], von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befin-

den. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtesñ.  

 

Neben diesen Unterschutzstellungen sind weitere Bereiche im Untersuchungsgebiet stadtbildprägend. Hierzu ge-

hören insbesondere die historischen Gebäude in der Baumschulenstraße, der Theodor-Storm-Straße und in der 

Rathausstraße, wie das Rathausgebäude aus dem Jahr 1918. Auch die Reihen- und Blockstrukturen in der Rat-

hausstraße, im nördlichen Teil der Theodor-Storm-Straße sowie in der Jersbeker Straße sind stadtbildprägend. Sie 

bilden entlang der Straßenführung eine Flucht und sind durch die Grenzbebauung zur Straße sowie die vorhande-

nen architektonischen Grundformen besonders prägend für den Straßenraum. Als einzelne Baukörper sind die 

sogenannten Bahnhofsarkaden im Bereich nördlich des Bahnhofs, die als großer Komplex mit Geschäften, Büros 

und Wohnungen Ende der 1990er fertiggestellt wurden und das im Jahr 1903 gebaute ehemalige Elektrizitätswerk 

in der Lohe zu nennen. 

 

Abbildung 26: Wohn- und Geschäftshaus Rathausstraße Abbildung 27: Utspann 

Abbildung 28: Kirchhof Abbildung 29: Bronzezeitlicher Grabhügel 
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 Nutzungen 

Eine Übersicht aller erhobenen Nutzungen im Untersuchungsgebiet bietet der Plan 3 Gebäudenutzung. Nähere 

Ausführungen zu den Nutzungskategorien finden sich im Weiteren in Kapitel 4.3 Handel, Dienstleistung und Ge-

werbe sowie Kapitel 4.4 Soziale Infrastruktur. 

 

Mischnutzung 

Etwa 10 Prozent der Gebäude im Untersuchungsgebiet sind mischgenutzt. Diese befinden sich insbesondere in 

der Rathausstraße und Am Markt, teilweise auch in der Bahnhofstraße, in der Alten Landstraße und der Hamburger 

Straße. Hier lassen sich vertikale und horizontale Mischnutzungen erkennen, häufig mit publikumsbezogenen Nut-

zungen im Erdgeschoss, wie Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung, während in den oberen Geschossen 

Wohnungen oder soziale Einrichtungen liegen. Diese Nutzungsmischungen ergeben im zentralen Innenstadtbe-

reich eine zentrumstypische Funktionsvielfalt.  

Abbildung 30: Blockstruktur  
nördliche Theodor-Storm-Straße 

Abbildung 31: Rathaus  

Abbildung 32: Bahnhofsarkaden Abbildung 33: Ehemaliges Elektrizitätswerk 
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Wohnen 

Wohnen ist die im Untersuchungsgebiet dominierende Nutzung. Zusätzlich zu der beschriebenen Wohnnutzung in 

mischgenutzten Gebäuden werden rund 73 Prozent der Gebäude ausschließlich zum Wohnen genutzt, insbeson-

dere östlich der Bahnlinie, nördlich von Rathausstraße und Wurth sowie im Bereich rund um die Theodor-Strom-

Straße und die Baumschulenstraße. 

 

Soziale Infrastruktur 

Soziale Infrastrukturen befinden sich insbesondere in der Rathausstraße sowie rund um die Kirche an der westli-

chen Untersuchungsgebietsgrenze. Auffällig ist zudem das Schulzentrum mit vier verschiedenen Schulen. Insge-

samt werden im Gebiet 7 Prozent der Gebäude rein für soziale Infrastrukturen genutzt, von weiteren 2,5 Prozent 

werden Teile der Gebäudeflächen durch diese genutzt.  

 

Einzelhandel/Dienstleistungen 

In 8 Prozent der Gebäude im Untersuchungsgebiet gibt es Einzelhandelsnutzungen, in 11 Prozent Dienstleistungs-

nutzungen. Hierzu gehört in der Rathausstraße, Am Markt und in der Alten Landstraße mit Edeka, Penny, Rewe 

und KiK großflächiger Einzelhandel. Große Teile dieser Nutzungen finden sich auch in den mischgenutzten Ge-

bäuden in der Rathausstraße. 

 

Weitere Nutzungen 

Insbesondere am Hammoorer Weg östlich der Bahngleise besteht gewerbliche Nutzung mit 20 rein gewerblich 

genutzten Gebäuden (ca. 2 Prozent). Gastronomie befindet sich vorwiegend rund um die Straße Am Markt (4 Pro-

zent der Gebäude).  

 Leerstand 

Im Untersuchungsgebiet waren zum Zeitpunkt der gebäudescharfen Erhebung 2022 17 Leerstände (5 vollständig 

leerstehende und 12 teilweise leerstehende Gebäude) zu verzeichnen. Im Laufe der Erarbeitung der VU sind teil-

weise Leerstandsbehebungen erfolgt ï so liegt die Leerstandsquote zwischen 1 und 2 Prozent und steht auch in 

Abhängigkeit davon, ob lediglich vollständige Leerstände oder alle einbezogen werden. Zwischenzeitlich hat sich 

die Leerstandssituation deutlich entspannt. 

 

Bei den vollständigen Leerständen handelt es sich größtenteils um Wohnhäuser aus unterschiedlichen Baujah-

ren, die im Untersuchungsgebiet verteilt sind. Sie weisen teilweise einen mittleren Modernisierungs- und Instand-

setzungsbedarf auf. Weiterhin ist das Gebäude An den Stücken 49 leerstehend. Das stadtbildprägende Villenge-

bäude im Krähenwald östlich der Bahnlinie dient daher bereits seit 2013 nicht mehr als Wohnhaus und wurde 2023 

unter Denkmalschutz gestellt. 
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Bei den teilweisen Leerständen handelt es sich 

größtenteils um Ladenflächen im Erdgeschoss, 

u. a. in der Rathausstraße, in der Jersbeker Straße 

und in der Bahnhofstraße. Diese Gebäude aus un-

terschiedlichen Baujahren weisen ebenso teilweise 

mittlere oder sogar hohe Modernisierungs- und In-

standsetzungsbedarfe auf. Ein weiterer auffälliger 

teilweiser Leerstand ist im stark sanierungsbedürfti-

gen ehemaligen Elektrizitätswerk in der Straße 

Lohe vorhanden. Die große Halle des stadtbildprä-

genden Gebäudes steht seit mehr als 10 Jahren 

leer und wird lediglich teilweise für temporäre Ange-

bote genutzt (vgl. Kapitel 4.4). 

 

Konzentrationen von leerstehenden Ladenflächen sind in den Bahnhofsarkaden sowie in der Jersbeker Straße 

auffällig, wo sie als städtebaulichen Missstand bereits das Stadtbild beeinträchtigen; die Jersbeker Straße wird 

auch in der Öffentlichkeitsbeteiligung als Schwachstelle der Innenstadt bezeichnet (vgl. Anlage 2.1). Vor diesem 

Hintergrund ist die Gefahr eines weiteren ĂTrading-Down-Effektsò in diesen Bereichen nicht auszuschließen. Dieser 

Effekt bezeichnet den Qualitätsverlust von Einkaufs- und Wohnquartieren, der durch die Verdrängung des gehobe-

nen Einzelhandels und den Rückgang der gewachsenen Angebots- und Nutzungsvielfalt einsetzt. Dadurch kann 

nicht nur das Erscheinungsbild im zentralen Bereich der Stadt negativ beeinflusst werden, sondern auch die Fre-

quentierung abnehmen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Beteiligung ein Zentren- und Leerstandsma-

nagement vorgeschlagen (vgl. Anlagen 2.1 und 3). 

 

 
 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Personen mit Grundeigentum wurde als Grund für Leerstand u. a. die Fluktuation 

der Mietenden, die Vorbereitung für die Neuvermietung sowie die fehlende Nachfrage genannt (vgl. Anlage 3). 

Abbildung 34: Leerstehende Ladenfläche Rathausstraße 

Abbildung 35: Bahnhofsarkaden Abbildung 36: Jersbeker Straße 
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 Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

Die Beschreibung und Bewertung der Modernisie-

rungs- und Instandsetzungsbedarfe aller Gebäude 

im Untersuchungsgebiet dient der Erhebung der 

vorgefundenen Missstände nach Maßgabe des 

§ 136 BauGB. Die Bedarfe wurden auf Grundlage 

einer äußeren Inaugenscheinnahme im Rahmen 

der Bestandsanalyse Anfang 2023 beurteilt. Es 

können dadurch lediglich jene Bauteile bewertet 

werden, die von den öffentlichen Flächen aus ein-

sehbar sind. Die Bewertung beschreibt i. d. R. den 

Zustand des Gebäudes am Tag der Erhebung. Le-

diglich in manchen Fällen konnte diese Einschät-

zung durch Informationen aufgrund von Gesprä-

chen, beispielsweise mit der Kommune oder mit 

Schlüsselpersonen, ergänzt werden. Ferner um-

fasst die Bewertung rein bauliche Mängel. 

Darüberhinausgehende funktionale Mängel, wie 

beispielsweise für die Nutzung ungeeignete oder 

fehlende Räumlichkeiten, sind demnach nicht inbegriffen. Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten von Moderni-

sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind ggf. unabhängig von der Bewertung möglich. 

 

Der bauliche Zustand der 658 Gebäude im Untersuchungsgebiet zum Zeitpunkt der Erhebung wiest zu weiten 

Teilen einen niedrigen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. Bei 548 Gebäuden (83 Prozent) wurde 

ein niedriger Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf ermittelt. Etwa 15 Prozent (100 Gebäude) wurden mit 

einem mittleren Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf und nur 2 Prozent (10 Gebäude) mit einem hohen 

Bedarf bewertet (vgl. Plan 9 Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf). 

 

Die Einordnung in die drei Kategorien erfolgte anhand folgender Kriterien (die nicht alle zutreffen müssen): 

1. Niedriger Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

Á Fassade: Mauerwerk, Fassade und Anstrich ohne Schäden oder nur leichte optische Makel 

Á Sockelbereich: ohne (Feuchtigkeits-)Schäden 

Á Fenster: intakte Verglasung, Rahmen und Dichtung 

Á Dachhaut: intakte Eindeckung ohne oder mit nur leichten Verwitterungsspuren 

 

Zusammenfassung: Entweder bestehen nach äußerer Inaugenscheinnahme keine Sanierungs- und Modernisie-

rungsbedarfe oder die Schäden sind geringfügig. Im letzteren Fall handelt es sich im Wesentlichen um optische 

Makel oder Schäden an einzelnen Bauteilen, die noch keine negativen Auswirkungen auf die bauliche Substanz, 

die Konstruktion oder die energetische Beschaffenheit haben. Im Untersuchungsgebiet wiesen zum Zeitpunkt der 

Erhebung 83 Prozent der Gebäude einen geringen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

 

Abbildung 37: Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarfe 
Gebäude 
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2. Mittlerer Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

Á Fassade: leichte bis mittelschwere Putz- und Fugenschäden, schadhafter oder verwitterter Anstrich, erkenn-

bare Feuchteschäden, mittlere Schäden an Fassadenkonstruktion 

Á Sockelbereich: erkennbare Feuchtigkeitsschäden, schadhafter Putz und Anstrich 

Á Fenster: ältere zweifachverglaste Fenster mit leichten Schäden an Rahmen und Dichtung 

Á Dachhaut: starke Vermoosung, deutliche Verwitterungsspuren, leichte Schäden an der Eindeckung 

 

Zusammenfassung: Die ermittelten Schäden betreffen mehrere Bauteile und wirken sich bereits auf die bauliche 

Substanz, die Konstruktion oder die energetische Beschaffenheit aus. Diese sollten kurz- bis mittelfristig behoben 

werden, da andernfalls das Bauwerk geschädigt und sich die Lebensqualität der Bewohnenden verschlechtern 

würde. Im Untersuchungsgebiet wiesen zum Zeitpunkt der Erhebung 15 Prozent der Gebäude einen mittleren Mo-

dernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

3. Hoher Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

Á Fassade: deutliche Rissbildung in Mauerwerk und Fugen, starke Sinter- und Feuchtigkeitsspuren, stark be-

schädigte Fassadenbekleidung und -konstruktion, großflächige Putzschäden und stark verwitterter Anstrich 

Á Sockelbereich: starke Feuchteschäden, Putzschäden 

Á Fenster: einfachverglaste Fenster mit schadhafter Dichtung und starken Schäden am Rahmen, unbehandelte 

und verwitterte Holzrahmen 

Á Dachhaut: lose und beschädigte Dachziegel, starke Verwitterungsspuren 

 

Zusammenfassung: Der Zustand und die energetische Beschaffenheit erfordern eine zeitnahe Sanierung, da gra-

vierende Schäden vorhanden sind, die vermuten lassen, dass die bauliche Substanz und Konstruktion bereits stark 

beeinträchtigt ist. Die Wohnbedingungen können bereits als ungenügend angesehen werden. Im Untersuchungs-

gebiet wiesen zum Zeitpunkt der Erhebung 2 Prozent der Gebäude einen hohen Modernisierungs- und Instandset-

zungsbedarf auf. 

 

Energetische Bedarfe und ergänzende Erkenntnisse  

Zusätzlich zu den ermittelten Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarfen lassen sich anhand der Baujahre der 

Gebäude weitere energetische Bedarfe vermuten. So ist bei Nachkriegsgebäuden der 50er und 60er Jahre, aber 

auch bei Gebäuden, die bis in die späten 1980er Jahre errichtet wurden, von einem energetischen Standard aus-

zugehen, der, beispielsweise aufgrund fehlender Wärmedämmung an Dach, Kellerdecken und Außenwänden, 

hohe Energiebedarfe verursacht. Bei später errichteten Gebäuden ist zu vermuten, dass durch gesetzliche Rege-

lungen wie die Wärmeschutzverordnung, die Energieeinsparverordnung und aktuell das Energiewende- und Kli-

maschutzgesetz (EWKG) ein erhöhter energetischer Standard erfüllt wird. Demzufolge ist bei 502 Gebäuden (76 

Prozent) ein energetischer Bedarf anzunehmen (vgl. Plan 9 Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarfe). 

 

Die beteiligten Personen mit Grundeigentum (vgl. Anlage 3) wurden ebenso zu notwendigen Maßnahmen an ihrer 

Immobilie befragt. Hierbei wurde insbesondere die Erneuerung der Heizungsanlagen, die Instandsetzung der Dä-

cher und die Erneuerung der Fenster und der Sanitäranlagen genannt. Als Grund dafür, dass Maßnahmen an den 

Gebäuden bisher nicht umgesetzt wurden, wurde insbesondere fehlende finanzielle Mittel und die fehlende wirt-

schaftliche Sinnhaftigkeit genannt. 
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 Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft der Personen mit Grundeigentum 

Die Personen mit Grundeigentum wurden im Rahmen einer Selbstauskunft gebeten anzugeben, ob sie in den 

nächsten Jahren Investitionen im Bereich Instandsetzung und Modernisierung sowie der energetischen Ertüchti-

gung an ihrem Gebäude vornehmen wollen. Zahlreiche Beteiligte gaben an, umfassende bzw. kleinteilige Maßnah-

men an ihrem Gebäude bereits durchgeführt zu haben (33 bzw. 43 Prozent). Etwa 48 Prozent der Beteiligten planen 

umfassende bzw. kleinere Maßnahmen (17 bzw. 31 Prozent). 39 Prozent gaben im Rahmen der Beteiligung an, 

dass sie Interesse an einer Mitwirkung am Sanierungsverfahren, z. B. über Modernisierungs- und Instandsetzungs-

maßnahmen, haben, 33 Prozent gaben immerhin ein bedingtes Interesse an (vgl. Anlage 3). Demnach ist die In-

vestitionsbereitschaft als vergleichsweise hoch zu bewerten.  

 

Darüber hinaus kann die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung über die rege Beteiligung an den durchgeführten 

Beteiligungsprozessen festgemacht werden. Zahlreiche Anregungen und Vorschläge konnten in diesem Zusam-

menhang erfasst werden. Insbesondere die Aufwertung der zentralen Rathausstraße und des Bahnhofumfelds so-

wie die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs im Straßenraum wurden vielfach benannt. 

 Untergenutzte, brachliegende und ungeordnete Flächen 

Im Untersuchungsgebiet gibt es mehrere untergenutzte oder brachliegende Flächen unterschiedlicher Größe, die 

in ihrer Gesamtheit ein teilweise ungeordnetes Stadtbild ergeben (vgl. Plan 7 Grün- und Freiflächen). Diese befin-

den sich insbesondere im Bahnhofsumfeld, im Bereich östlich der Bahnlinie, im rückwärtigen Bereich der Rathaus-

straße sowie am Marktplatz. 

 

Im direkten Bahnhofsumfeld sind vier größere städtebaulich untergenutzte Flächen zu identifizieren. Hierzu ge-

hören drei Flächen westlich der Bahnlinie, jeweils nördlich an die Bahnhofsarkaden bzw. südlich und westlich an 

das Bahnhofsgebäude anschließend, die derzeit als Parkplatz dienen (rund 4.600, 1.300 und 3.000 Quadratmeter). 

Auch im Rahmen der Beteiligung wurde betont, dass hierdurch das Stadtbild beeinträchtigt wird (vgl. Anlage 2.1). 

Östlich an die Bahnlinie angrenzend befindet sich eine ungeordnete kaum nutzbare Verkehrs- und Freifläche von 

ca. 11.400 Quadratmetern. 

 

  

 

Abbildung 39: Fläche östlich an der Bahnlinie Abbildung 38: Parkplatz nördlich der Bahnhofsarkaden 
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Im weiteren Verlauf östlich der Bahnlinie bestehen darüber hinaus untergenutzte Flächen mit Größen zwischen ca. 

500 und 6.000 Quadratmetern. Diese stellen teilweise größere private Gärten, Garagenflächen, Abstandsgrün oder 

nicht bebaute Flurstücke dar. 

 

Im rückwärtigen Bereich der Rathausstraße sind zahlreiche ebenerdige Stellplatzanlagen zu finden, sowohl für 

Bewohnende als auch für die Kundschaft der anliegenden Geschäfte (rund 400 bis 4.300 Quadratmeter).  

 

  

Mit dem Marktplatz und dem Utspann-Parkplatz 

gibt es Am Markt zwei größere städtebaulich unter-

genutzte Flächen mit rund 2.000 und 3.200 Quad-

ratmetern. Aufgrund der fehlenden Markierung und 

Zonierung für den ruhenden und fließenden Verkehr 

sowie des hohen Verkehrsaufkommens sind Funk-

tionalität und Gestalt dieser zentralen Bereiche zu 

bemängeln (vgl. Kapitel 4.6.2). 

 

Weitere kleinere untergenutzte Flächen oder brach-

liegende Flächen befinden sich vereinzelt im Unter-

suchungsgebiet, beispielsweise an der nordwestli-

chen Grenze oder nordöstlich des Schulzentrums. 

Diese sind zwischen 500 und 1.700 Quadratmeter 

groß. 

 

Insgesamt ist das städtebauliche Potenzial der beschriebenen Flächen aufgrund ihrer extensiven Nutzung, z. B. 

als ebenerdige großflächig versiegelte Parkplätze, nicht entsprechend ihrer zentralen Lage ausgeschöpft. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund der erforderlichen infrastrukturellen Anpassungen im Zuge der neuen S-Bahn-Anbin-

dung und der damit einhergehenden Auswirkungen auf das Bahnhofsumfeld sind die Flächenpotenziale für eine 

Innenentwicklung bedeutsam. Bislang erfolgt keine Steuerung dessen durch ein Innenentwicklungskonzept o. ä. 

 

Für den Bereich des Utspann-Parkplatzes und rückwärtige Bereiche der Rathausstraße ermöglichen die entspre-

chenden Bebauungspläne eine Nachverdichtung. Weiterhin bestehen Planungsideen für die Neuordnung des 

Bereichs im Bahnhofsumfeld, insbesondere östlich der Bahnlinie (vgl. Kapitel 4.6.5). 

Abbildung 40: Garagenflächen im Bereich östlich der Bahnlinie Abbildung 41: Rückwärtig Rathausstraße 

Abbildung 42: Marktplatz 
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 Eigentumsverhältnisse 

Die Eigentumsverhältnisse im Untersuchungsgebiet werden im Plan 2 Eigentumsstruktur im Überblick dargestellt. 

Hier lässt sich erkennen, dass sich die Flurstücke inkl. der Wohngebäude zum großen Teil in Privatbesitz befinden. 

Die Straßen und Wegeverbindungen sind in öffentlicher Hand und zum größten Teil im Besitz der Stadt Bargte-

heide. Abweichend von ihrer Widmung betrifft das auch die als Kreisstraße fungierende Bahnhofstraße (K12). Der 

Tremsbüttler Weg (K12) ist im Eigentum des Kreises Stormarn. Großteile der Straße Am Markt sowie die Hambur-

ger Straße (L82) gehören hingegen dem Land Schleswig-Holstein. 

 

Von der Eigentumszuordnung von Straßen- und Nebenflächen kann jedoch nicht auf die Baulastträger geschlossen 

werden. Dies kann voneinander abweichen. Für den Zugriff und die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt ist dem-

nach entscheidend, wer die Baulast trägt (vgl. Kapitel 4.6.1). 

 

Im Eigentum der Stadt sind im Weiteren Grünanlagen und Plätze wie der Stadtpark, der Marktplatz, die Freifläche 

an den Stücken (ehemals Hochzeitswald), der Krähenwald und der Bachstraßenpark, der Platz am Dorfteich sowie 

die Spielplätze. Auch viele Flächen für die soziale Infrastruktur, wie das Schulzentrum und die angrenzenden Sport-

anlagen, das Rathaus und das Jugendzentrum sind in kommunaler Hand. Weiterhin gehören eine Wiesenfläche 

südwestlich an der Bahnhofstraße (zukünftig Feuerwehrstandort) und einige Parkplatzflächen, z. B. am Bahnhof, 

der Stadt. Das Grundstück der Kirche und das angrenzende Grundstück mit Gemeindegebäuden und kirchlicher 

Kita ist im Eigentum der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargteheide. 

 

Eine relevante Eigentümerin im Untersuchungsgebiet ist zudem die DB Netz AG. Dieser gehören die Flurstücke 

der Bahnlinie sowie die bauliche Anlage der Unterführung. 

 Wohnen 

Die Beteiligung der Personen mit Grundeigentum im Untersuchungsgebiet ergab, dass die überwiegende Anzahl 

der Wohnungen, zu denen eine Rückmeldung vorliegt, eine Größe von 60 bis 70 Quadratmetern hat (35 Prozent). 

Am geringsten sind Wohnungen mit weniger als 40 Quadratmeter vertreten (38 Wohnungen, 6 Prozent). Woh-

nungsgrößen von 40 bis 59 Quadratmeter machen einen Anteil von 28 Prozent aus, während die mit mehr als 100 

und zwischen 80 und 99 Quadratmetern Anteile von 16 Prozent bzw. 15 Prozent aufweisen. Darüber hinaus zeigte 

die Beteiligung, dass 75 Prozent der Wohnungen zwei bis drei Zimmer aufweisen, gefolgt von Wohnungen mit vier 

Zimmern und mehr (18 Prozent). Lediglich 7 Prozent der Wohnungen der Beteiligten haben ein Zimmer (vgl. Anlage 

3). 

 

Mehr als die Hälfte der beteiligten Personen mit Grundeigentum vermietet ihre Immobilie vollständig oder teilweise, 

45 Prozent nutzen ihr Eigentum ausschließlich selbst (vgl. Anlage 3). Im Jahr 2022 lag die zuletzt angestiegene 

Nettokaltmiete im Kreis Stormarn zwischen 10 und 11 Euro pro Quadratmeter (Mietspiegel in Bargteheide 2023). 

In der gesamten Stadt Bargteheide gibt es derzeit einige Wohnungen im geförderten Wohnungsbau, genaue Zahlen 

lagen zum Zeitpunkt der Erstellung von VU und IEK nicht vor.  

 

Probleme gibt es in Bezug auf die Barrierefreiheit: 90 Prozent der beteiligten Personen gaben ein, dass in ihren 

Häusern Barrieren vorhanden sind ï lediglich 10 Prozent, dass ihre Gebäudeeinheit barrierefrei ist. Angesichts des 

demographischen Wandels mit steigenden Anteilen älterer Bewohnenden (vgl. Kapitel 3.4) und des Rechts auf 
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selbständiges und selbstgewähltes Wohnen für Menschen mit Behinderungen gemäß der UN-Behindertenrechts-

konvention (2009), ist hier ein Mangel an entsprechenden Wohnangeboten zu verzeichnen. 

 

Insgesamt ist der Wohnungsmarkt in der Stadt Bargteheide sehr angespannt. Prognosen sagen für den Kreis 

Stormarn einen Bedarf für neue Wohneinheiten voraus, insbesondere im Bereich der Ein- und Zwei-Personen-

Haushalte sowie als bezahlbarer Wohnraum (Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen 2022, Kleinräumige 

Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Stormarn 2017). Gleichzeitig fehlt gemäß den Interviews mit 

Schlüsselpersonen insbesondere bezahlbarer Wohnraum in großen Wohnungen bzw. gemäß von Informationen 

der Stadt v. a. Wohnraum im preiswerten Mietwohnungsbestand. 

 

Aufgrund der Bedarfe an Wohnraum im Kreis Stormarn wurde im Jahr 2018 das Stormarner Bündnis für bezahl-

bares Wohnen gegründet, an dem u. a. die Stadt Bargteheide sowie verschiedene Wohnungsunternehmen betei-

ligt sind. Ausgesprochenes Ziel ist es, für alle Bevölkerungsgruppen bedarfsgerechten, infrastrukturell gut ange-

bundenen sowie bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dem ein Netzwerk zwischen kommunalen Partnern und 

der Wohnungswirtschaft entsteht. 

 

Zusammenfassende Bewertung Gebäude- und Flächenbestand 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Heterogene Bebauungsstruktur mit teilweiser Be-

einträchtigung des Stadtbildes 

Á Fehlende Erleb- und Erkennbarkeit des histori-

schen Dorfkerns 

Á Städtebauliche Missstände durch Leerstände, 

dadurch teilweise Beeinträchtigung des Stadtbilds 

(Bahnhofsarkaden, Jersbeker Straße, Bahnhofs-

empfangsgebäude, An den Stücken 49) 

Á Einige Gebäude mit erheblichen Modernisierungs- 

und Instandsetzungsbedarfen, zahlreiche Ge-

bäude mit energetischen Bedarfen 

Á Untergenutzte, ungeordnete Flächen in zentraler 

Lage: Bahnhofsumfeld, Flächen Am Markt 

Á Fehlende Steuerung von Nachverdichtung auf un-

tergenutzten Flächen 

Á Hohe Durchschnittsmieten, fehlende bezahlbare 

Wohnungen, nicht bedarfsgerechte Wohnungs-

größen, mangelnde Barrierefreiheit 

Á Vielzahl an denkmalgeschützten bzw. stadtbild-

prägenden Gebäuden und Baustrukturen, Grün-

denkmal und archäologisches Bodendenkmal vor-

handen 

Á Stadtzentrum mit breitem Nutzungsangebot in 

zentrumstypischer Mischnutzung 

Á Mitwirkungsbereitschaft der Personen mit Grund-

eigentum vorhanden 

Á Brachliegende und ungeordnete Flächen mit Ent-

wicklungspotenzial verteilt im Untersuchungsge-

biet 

Á Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen zur 

Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum 
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4.3 Handel, Dienstleistung und Gewerbe 

Gewerbe und Industrie 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Industrieanlagen, jedoch vereinzelt Gewerbebetriebe. Östlich der 

Bahntrasse am Hammoorer Weg, in der Straße An den Stücken und im Robert-Bosch-Weg sind ein Holzfach-

markt/Baustoffhandel, ein Glaserei-Fachbetrieb, ein Fliesenleger, eine Autoreparaturwerkstatt sowie ein Unterneh-

men aus dem Bereich Hochdrucktechnik für Flüssigkeiten ansässig. Diese Betriebe gehören dem rund 65 Hektar 

großen Gewerbegebiet an, welches sich Richtung Osten außerhalb des Untersuchungsgebiets erstreckt (vgl. Ka-

pitel 3.5). Eine weitere Autowerkstatt und eine Firma für Sanitär- und Heizungstechnik befinden sich in der Ham-

burger Straße westlich im Untersuchungsgebiet. In der Alten Landstraße sind zwei Unternehmen aus den Berei-

chen Werkzeug- und Anhängerverleih bzw. Bodenbeläge sowie in der Wurth eine Firma für Spezial-Lüftungsele-

mente für verschiedene Industriebereiche sowie im Mittelweg eine Zimmerei anzutreffen.  

 

Einzelhandel und Dienstleistungen 

Eine Vielzahl an Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten des täglichen und mittelfristigen Bedarfs sind in der 

Innenstadt Bargteheides ansässig. Diese ballen sich v. a. in der Rathausstraße, der Bahnhofsstraße sowie Am 

Markt.  

 

Zum Einzelhandel im Untersuchungsgebiet zählen Lebensmittelgeschäfte wie Super- bzw. Discountmärkte 

(Edeka, Rewe, Penny), Bioladen/Reformhaus sowie Feinkost- und spezialisierte Lebensmittelgeschäfte (Bäckerei, 

Konditorei, Wein, Fisch). Mit Rossmann und Budnikowski befinden sich die zwei einzigen Drogerien der Stadt im 

Untersuchungsgebiet. Darüber hinaus gibt es aus Bereichen wie Tiernahrung, Fahrradbedarf, Möbel/Einrich-

tung/Küchenausstattung, Elektronik, Bekleidung sowie Schuhe, Floristik, Bücher, Schmuck, Spielwaren, aktuelle 

Presse und Sanitätsbedarf. Neben Filialisten sind dabei auch viele inhabergeführte Geschäfte vertreten.  

 

Bei den Dienstleistungen handelt es sich beispielsweise um Kosmetik- und Massageangebote, Frisiersalons, Tex-

tilreinigungen, Änderungsschneidereien, Fahrschulen, Reisebüro, Versicherungen, Rechtsanwaltsbüros, Notariate, 

Steuerberatung, Maklerbüros, Fotostudios, Spielhallen, Sonnenstudio, Bankfilialen sowie Telefon- und Internetan-

bieter.  

 

Nahezu alle Branchen aus Einzelhandel und Dienstleistung sind mit mehreren Anbietern im Untersuchungsgebiet 

vorhanden, sodass die Bevölkerung eine Auswahl vor Ort hat und Schließungen einzelner Geschäfte nicht direkt 

eine Angebotslücke hervorrufen würden. Insbesondere in der zentralen Rathausstraße findet sich ein vielfältiges 

Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot. Im Rahmen der Beteiligung werden die attraktiven verschiedenen Ein-

kaufsmöglichkeiten hervorgehoben, auch vor dem Hintergrund der guten fußläufigen Erreichbarkeit. Nur vereinzelt 

wird angemerkt, dass weitere Geschäfte wie beispielsweise ein Eisenwarenhandel, ein Schreibwarengeschäft, ein 

Spielzeugladen sowie eine Postfiliale fehlen (vgl. Anlage 2.1).  

 

Weitere Lebensmitteldiscounter liegen zentrumsnah jedoch außerhalb des Untersuchungsgebiets (Netto, Lidl). 

Darüber hinaus sind östlich an der Otto-Hahn-Straße ein Aldi- sowie im Bereich Lohe/Am Redder ein Fachmarkt-

standort mit einem im Jahr 2023 vergrößerten Famila-Markt angesiedelt.  

 

Das Einzelhandelskonzept (EHK) aus dem Jahr 2021 bestätigt, wie in Kapitel 3 beschrieben, dass die Stadt 

Bargteheide ihren Versorgungsauftrag gut erfüllt und für eine Kleinstadt dieser Größe und Struktur ein adäquates 
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Angebotsniveau hat. Insbesondere in den nahversorgungsrelevanten, periodischen Segmenten (Lebensmittel, Dro-

gerieartikel) weist der Einzelhandelsstandort Bargteheide eine sehr gute Ausstattung auf und erreicht dementspre-

chend eine sehr gute Kaufkraftbindung, d. h., dass die deutliche Mehrheit der Bevölkerung diese Sortimente vor-

wiegend innerhalb Bargteheides erwirbt. In diesen Segmenten können zudem Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland 

verzeichnet werden. Auch die Einzelhandelszentralität, also das Verhältnis des am Ort getätigten Einzelhandel-

sumsatzes zu der am Ort vorhandenen Nachfrage ist gemäß Einzelhandelskonzept als sehr gut zu bezeichnen, 

obwohl Bargteheide in einem starken regionalen Wettbewerb mit den Städten Ahrensburg, Bad Oldesloe, Hamburg 

und Lübeck steht. Bezogen auf den aperiodischen Einzelhandel könnten laut Einzelhandelskonzept noch einzelne 

Angebotsergänzungen sinnvoll sein. Ansiedlungspotenziale werden hier beispielsweise in der Herrenmode gese-

hen. Die Analysen im Rahmen des Einzelhandelskonzepts bestätigen zudem, dass der innerstädtische Einzelhan-

del mehrheitlich modern und leistungsfähig aufgestellt ist und eine hohe Attraktivität und Anziehungskraft auf die 

Einkaufenden entfaltet. Maßgebliches Ziel ist der Erhalt und die Stärkung des im Einzelhandelskonzept abgegrenz-

ten sogenannten zentralen Versorgungsbereichs, also der integrierten Innenstadtlage. Dazu wurde die Leitlinie: 

ĂDie Innenstadt genieÇt Entwicklungsprioritªt.ñ formuliert. Hier wird eine Erweiterung der Angebote sowohl bei den 

Waren des periodischen als auch des aperiodischen Bedarfs befürwortet. Der zentrale Versorgungsbereich umfasst 

den gewachsenen Haupteinkaufsbereich entlang der Rathausstraße und Am Markt, Bereiche der Bahnhofstraße 

sowie westlich der Rathausstraße (Einzelhandelskonzept für die Stadt Bargteheide 2021). 

 

Die Lebensmittelgeschäfte sowie Drogerien sind wichtige Magnete für die Einkaufslagen in der Innenstadt. Im Ein-

zelhandelskonzept heißt es weiter, dass v. a. Innenstädte mit einem guten Nahversorgungsangebot die geringsten 

Frequenzverluste zu verzeichnen haben. Somit ist der Erhalt und die Stärkung innerstädtischer Nahversorger sowie 

ergänzender Angebote beispielsweise aus dem Bereich Gastronomie und Kultur und einer hohen Aufenthaltsqua-

lität im öffentlichen Raum, von großer Bedeutung. Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass die Lebensmittel-

märkte in der Innenstadt Bargteheides jedoch teilweise in Bezug auf Immobilien- und Verkaufsflächenstruktur nicht 

den aktuellen Standards eines modernen Marktes entsprechen, was sich gemäß den Interviews mit Schlüsselper-

sonen auch in Vergrößerungswünschen der Märkte widerspiegelt. Auch die zunehmende Konkurrenz durch Online-

Lieferdienste sowie die Vergrößerung des Famila-Markts außerhalb des Untersuchungsgebiets trägt auch nach 

Aussage von Gewerbetreibenden zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck bei. Zur Attraktivierung des zentralen Ein-

kaufstandortes wird im Rahmen der Beteiligung beispielsweise witterungsunabhängiges Einkaufen durch eine naht-

lose Überdachung der Geschäftseingangsbereiche angeregt (vgl. Anlage 2.1). Im Zuge der TöB-Beteiligung wird 

angemerkt, dass Geschäfte und Dienstleistungen stets barrierefrei zugänglich sein sollten (vgl. Anlage 4). 

 

Im Jahr 1969 wurde der Ring Bargteheider Kaufleute e. V. als Interessenvertretung der Geschäfte der Bargte-

heider Innenstadt gegründet. In dieser Gemeinschaft sind rund 120 Firmen aus dem örtlichen Einzelhandel, dem 

Handwerk und der Dienstleistungsbranche vertreten. Aktionen des Vereins sind beispielsweise die Organisation 

verkaufsoffener Sonntage, eines Laternenumzugs für Kinder sowie der Weihnachtsbeleuchtung.  

 

Jeden Freitag findet auf dem Marktplatz (vgl. Kapitel 4.5.1) von 14 bis 18 Uhr ein Wochenmarkt mit verschiedenen 

Angeboten statt. Hier können auf rund 1200 Quadratmetern Fläche u. a. Lebensmittel, aber auch Blumen und Be-

kleidung erworben werden. 
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Gastronomie, Gastgewerbe und Tourismus 

Gastronomiebetriebe befinden sich ï analog zu den Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten ï primär in der 

Rathausstraße, Bahnhofstraße, im Mittelweg und Am Markt. Es sind u. a. Restaurants verschiedener landestypi-

scher Küchen, Eiscafés, Döner- und Asia-Imbisse anzutreffen. Teilweise betonten Beteiligte, auch im Rahmen der 

Interviews mit Schlüsselpersonen, dass das Angebot noch ausbaufähig sei, z. B. durch Getränkeausschank und 

Eisverkauf in Grünanlagen im Sommer (vgl. Anlagen 2.1 und 2.2). 

 

Vereinzelt gibt es Privatzimmer und Ferienwohnungen, beispielsweise in der Rathausstraße, Am Markt und Lohe. 

Das ehemalige Hotel Papendoor wurde zwischenzeitlich von Seiten der Stadt erworben und soll zukünftig der 

Flüchtlingsunterkunft dienen. Außerhalb des Untersuchungsgebiets sind verstreut noch weitere Übernachtungsan-

gebote, darunter auch ein Motel, angesiedelt. Bargteheide wird touristisch vom Tourismusmanagement Stormarn 

vermarktet, der die relevanten Akteure und Angebote bündelt und unterstützt.  

 

Im zweijährigen Rhythmus wurde bislang das Bargteheider Stadtfest in der Innenstadt veranstaltet. An zahlrei-

chen Informations- und Aktionsständen stellen sich dabei örtliche Vereine vor, es gibt Fahrgeschäfte und Vergnü-

gungsbuden, Imbiss- und Getränkestände und ein umfangreiches Bühnenprogramm. 2021 konnte es pandemie-

bedingt nicht stattfinden.  

 

Innenstadtprogramm 

Die Stadt Bargteheide nimmt aktuell am Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und 

Ortszentren, dem sogenannten Innenstadtprogramm des Landes Schleswig-Holstein, teil. Hier sollen zeitlich be-

grenzt verschiedene Maßnahmen angestoßen und umgesetzt werden, wie z. B. ein Innenstadtmanagement oder 

ein Verfügungsfonds für kleine innenstadtbelebende Maßnahmen. 

 

Zusammenfassende Bewertung Handel, Dienstleistung und Gewerbe 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Zunehmende Konkurrenzen für den innerstädti-

schen Einzelhandel in der Rathausstraße durch 

Onlinehandel  

Á Aktuelles Einzelhandelskonzept (Leitlinie: Innen-

stadt genießt Entwicklungspriorität) 

Á Konzentration der Geschäfte und Dienstleistungen 

im zentralen Versorgungsbereich 

Á Viele inhabergeführte Geschäfte 

Á Angebotsvielfalt im Einzelhandels- und Dienstleis-

tungsbereich inkl. Wochenmarkt 

Á Ring Bargteheider Kaufleute als aktive Vereini-

gung vor Ort 

Á Kreisweites Tourismusmanagement 

Á Teilnahme am Innenstadtprogramm 
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4.4 Soziale Infrastruktur 

Eine Übersicht aller erhobenen Infrastrukturen im Untersuchungsgebiet bietet der Plan 6 Soziale Infrastruktur. In 

diesem sind die verschiedenen Angebote der folgenden Kategorien dargestellt: Bildung, Kinderbetreuung, Für-

sorge, Gesundheit, öffentliche Sicherheit sowie Sport und Freizeit. Diese bieten wichtige Qualitäten für die ansäs-

sige Bevölkerung. 

 

Die sozialen Infrastrukturen werden im Folgenden beschrieben und bewertet. In die Bewertung sind u. a. bauliche 

Mängel und funktionale Bedarfe der einzelnen Infrastrukturen sowie des Gesamtangebots eingeflossen. Die be-

schriebenen baulichen Mängel sind auch im Plan 9 Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf gekennzeichnet.  

 Bildung 

In die Kategorie der Bildungseinrichtungen fallen die örtlichen Schulen, Volkshochschulen sowie Bibliotheken. Im 

Untersuchungsgebiet gehören hierzu vier allgemeinbildende Schulen, eine Volkshochschule, die Stadtbibliothek, 

eine Sprach- und Musikschule, ein Nachhilfeangebot, das Jugendarbeitsteam Bargteheide sowie das Ganztags-

zentrum. 

 

Schulzentrum 

Die vier im südwestlichen Untersuchungsgebiet liegenden allgemeinbildenden Schulen (Anne-Frank-Schule, Ko-

pernikus-Gymnasium, Dietrich-Bonhoeffer-Schule und Emil-Nolde-Schule) sind Teil des städtischen Schulzent-

rums. Dieser in direkter Nähe zur Rathausstraße liegende Komplex ist stadträumlich aufgrund seiner Größe sowie 

aufgrund der erzeugten Frequenzen von besonderer Bedeutung. Insgesamt besuchen derzeit ca. 2.900 Kinder und 

Jugendliche aus Bargteheide und dem Umland die dort ansässigen Schulen (Stand Schuljahr 2022/23). Der Schul-

entwicklungsplan (2021) prognostiziert, insbesondere durch die zu erwartenden steigenden Bevölkerungszahlen 

langfristig einen Anstieg der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. 

 

Die Anne-Frank-Schule (AFS) ist eine Gemein-

schaftsschule mit Oberstufe sowie eine gebundene 

Ganztagsschule im nördlichen Teil des Schulzent-

rums. Derzeit werden hier ca. 880 Kinder und Ju-

gendliche beschult (Stand Schuljahr 2022/23). Auf 

der im Jahr 1990 gegründeten Gemeinschafts-

schule können alle Bildungsabschlüsse zwischen 

Berufsbildungsreife und Abitur abgelegt werden. 

Die Schule verfügt über Integrationsklassen und 

setzt Ansätze der deutschen Reformpädagogik im 

Schulprogramm (Portfoliomappen und Lernverein-

barungen anstelle von Zeugnissen in der 5. bis zur 7. Klasse) um, wofür die AFS u. a. 2013 den Deutschen Schul-

preis erhielt. Die AFS hat zusammen mit dem Kopernikus-Gymnasium und u. a. in Kooperation mit der Christian-

Albrechts-Universität in Kiel ein Schülerforschungszentrum für den Raum Holstein Südost aufgebaut. In Zusam-

menarbeit mit dem Jugendarbeitsteam Bargteheide (JAT) und dem Ganztagszentrum (GTZ) werden in der gebun-

denen Ganztagsschule an Nachmittagen ohne Nachmittagsunterricht betreute Arbeitsgemeinschaften angeboten. 

Abbildung 43: Anne-Frank-Schule (AFS) 
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Ein Gebäudeteil der AFS weist in äußerer Inaugenscheinnahme einen mittleren Modernisierungs- und Instandset-

zungsbedarf. Gemäß der Schulentwicklungsplanung (2021) ist die Aufstockung bzw. ein Erweiterungsbau für die 

AFS vorzusehen, um u. a. den Bedarfen nach Fachräumen und Räumen für den Ganztag gerecht zu werden. Zur 

Schule gehört auch eine Ein-Feld-Sporthalle mit niedrigem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf nach äu-

ßerer Inaugenscheinnahme.  

 

In dem südlichen Teil des Schulzentrums befindet 

sich die Gemeinschaftsschule Dietrich-Bonhoef-

fer-Schule (DBS). Die DBS beschult etwa 1000 

Kinder und Jugendliche (Stand Schuljahr 2022/23) 

und bietet seit 2012 auch eine gymnasiale Ober-

stufe sowie einen offenen Ganztag an. Die im Jahr 

1968 erbauten Gebäude der DBS, die durch zahl-

reiche barrierefreie Erweiterungsbauten, wie einem 

Container-Neubau im Jahr 2013 und einem Neubau 

im Jahr 2017 mit Klassenräumen, Fachräumen, 

Bibliothek und Gruppenräumen ergänzt wurden, 

sind nach äußerer Inaugenscheinnahme in einem 

guten Zustand. Zur Schule gehören eine Drei-Feld-Sporthalle sowie zwei Ein-Feld-Sporthallen, die außerhalb des 

Schulbetriebs auch von Vereinen genutzt werden. Die Drei-Feld-Sporthalle (ĂSporthalle Bargteheideñ) weist nach 

äußerer Inaugenscheinnahme einen mittleren Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. Die Aula des Ge-

bäudes wird regelmäßig für öffentliche Veranstaltungen von Seiten der Stadt genutzt. 

 

Ebenfalls zum Schulzentrum gehört das im Jahr 

1973 gegründete Kopernikus-Gymnasium 

Bargteheide (KGB) mit ca. 770 Kindern und Ju-

gendlichen (Stand Schuljahr 2022/23). Das Gymna-

sium bietet u. a. verschiedene bilinguale Unter-

richtsfächer an. Die Schule besitzt eine ehrenamt-

lich geführte Mensa. Das Gebäude des KGB weist 

einen niedrigen Modernisierungs- und Instandset-

zungsbedarf auf und wurde im Jahr 2016 durch ei-

nen Anbau ergänzt. Zum KGB gehört die Drei-Feld-

Sporthalle am Louise-Zietz-Weg, die außerhalb des 

Schulbetriebs auch von Vereinen genutzt wird. Diese hat einen hohen Modernisierungs- und Instandsetzungsbe-

darf, u. a. aufgrund erheblicher Brandschutzmängel. Nach Informationen der Stadt ist eine Sanierung der beste-

henden Sporthalle unwirtschaftlich, sodass derzeit eine EU-weite Ausschreibung für einen Neubau der Sporthalle 

durchgeführt wird. Diese soll künftig auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. 

 

 

Abbildung 44: Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) 

Abbildung 45: Kopernikus-Gymnasium Bargteheide (KGB) 
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Südlich im Schulzentrum lokalisiert sich in Gebäu-

den von 1993 die zwei- bis dreizügige Grundschule 

Emil-Nolde-Schule (ENS) mit insgesamt ca. 250 

Schulkindern (Stand Schuljahr 2022/23). Die 

Grundschule mit z. T. bilingualem Unterricht ist Mo-

dellschule für Lernen und digitale Medien und bietet 

den Schulkindern in Zusammenarbeit mit dem 

Ganztagszentrum und dem JAT eine Ganztagsbe-

treuung an. Die Grundschule weist gemäß äußerer 

Inaugenscheinnahme einen niedrigen Modernisie-

rungs- und Instandsetzungsbedarf auf. Der Schul-

entwicklungsplan (2021) sieht einen möglichen Neubau mit Räumlichkeiten für den offenen Ganztag vor.  

 

Schulhöfe und Sportanlagen 

Das Schulzentrum umfasst neben den Schulgebäuden auch mehrere Schulhöfe, die von Am Markt, dem Louise-

Zietz-Weg, der Emil-Nolde-Straße und Am Schulzentrum sowie über weitere kleinteiligere Fußwege zugänglich 

sind (vgl. Kapitel 4.6.3). Weiterhin befinden sich südlich auf dem Campus die Sportanlagen des KGB. Für eine 

bessere Zuordnung der Bestandserhebungen und -beschreibung wurden die Schulhöfe des Schulzentrums in ver-

schiedene Teilbereiche unterteilt.  

 

Der Teilbereich 1 (größtenteils KGB) zeichnet sich 

durch weitgehend unebene asphaltierte Flächen 

mit vereinzelten Sitzgelegenheiten und abgegrenz-

ten bepflanzten Grünflächen aus. Die Einbauten 

wie Basketballkörbe, Bänke oder ein Amphitheater 

als Tribüne sind größtenteils verwittert. Insgesamt 

bietet dieser Teilbereich aufgrund mangelnder Nut-

zungsmöglichkeiten kaum Aufenthaltsqualität und 

ist nicht zeitgemäß gestaltet. 

 

Der Teilbereich 2 ist sowohl der DBS als auch dem 

KGB zugeordnet, ist Teil des Mehrgenerationen-

wegs (vgl. Kapitel 4.6) und stellt eine Wegeverbin-

dung zwischen verschiedenen Schulhofteilen dar, 

begrenzt mit Steinen, Bäumen und Fahrradstän-

dern. Durch die heterogene Materialität des Bodens 

und Unebenheiten ist der Bereich nicht barrierefrei 

nutzbar. 

 

Abbildung 47: Teilbereiche des Schulzentrums 

Abbildung 46: Emil-Nolde-Schule (ENS) 



Stadt Bargteheide // Innenstadt   
Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept // ENTWURF Stand Mai 2025 55 

Im Teilbereich 3 als repräsentative Eingangssituation zu verschiedenen Schulen (KGB, DBS) befinden sich zahl-

reiche Fahrradständer, einige Bänke, Sträucher und Bäume. Die Fahrradständer sind nicht überdacht. Die Bänke 

sind verwittert. Die wenigen Aufenthalts- und Nutzungsmöglichkeiten, die fehlende Gliederung und die nicht zeit-

gemäße Gestaltung der Fläche erzeugen ein unattraktives Gesamtbild. 

 

Der Teilbereich 4 (Schulhofbereich der DBS) ist mit Sträuchern, (neu gepflanzten) Bäumen sowie attraktiven Bän-

ken und Mülleimern ein funktionaler wie auch attraktiver Aufenthaltsbereich. Der Teilbereich 5 entspricht dem Ein-

gangsbereich zur Grundschule. Mit nicht überdachten Fahrradständern, Findlingen, Hecken sowie verwitterten Sitz-

gelegenheiten und Mülleimern bietet der Bereich insbesondere für Grundschulkinder und als Teil des Mehrgenera-

tionenwegs (vgl. Kapitel 4.6) kaum Aufenthalts- und Nutzungsqualität.  

 

Der Teilbereich 6 ist die sogenannte Spiel- und Sportwiese mit vielen Sport- und Spielmöglichkeiten, wie einer 

freien Rasenfläche mit Fußballtoren, verschiedenen Fitnessgeräten, Tisch-Bank-Kombinationen sowie einer Lauf-

bahn mit Sprunggrube und einer Seilbahn, ebenfalls Teil des Mehrgenerationswegs. Aufgrund fehlender befestigter 

Wege ist die Fläche nur eingeschränkt barrierefrei nutzbar. Neben dem ungepflegten Bereich der Fitnessgeräte 

besteht auf der Laufbahn aufgrund von Unebenheiten ein erhöhtes Verletzungsrisiko; auch die Sprunggrube ist 

ungepflegt. Die Gesamtfläche wirkt aufgrund fehlender Gestaltung und Vandalismus unattraktiv. 

 

Der Teilbereich 7 ist von Schulgebäuden der AFS eingefasst und mit Holzbalken zum Balancieren und Sitzen, 

Bank-Tisch-Kombinationen, Bäumen und Hecken, Fußballtoren, Tischtennisplatten und einem Basketballkorb aus-

gestattet. Der Bereich ist in Teilen verwittert. Der Teilbereich 8 besteht aus einer asphaltierten Eingangs- und 

Durchgangsfläche mit nicht überdachten Fahrradständern sowie vereinzelten Bäumen und Sträuchern. Weitere 

Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten fehlen. 

 

  

Abbildung 48: Teilbereich 1 Abbildung 49: Teilbereich 1 
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Aufgrund der Größe und der zentralen Lage des Schulzentrums nehmen die Schulhöfe einen besonderen Stellen-

wert ein. Gemäß Aussagen der Stadt können sie auch außerhalb der Schulzeiten von der Öffentlichkeit genutzt 

werden. Nach Angaben der beteiligten Öffentlichkeit wird dieser Bereich von einigen als Angstraum wahrgenom-

men, sodass der Aufenthalt und das Queren insbesondere in den Abendstunden gemieden wird (vgl. Anlage 2.3). 

Aufgrund von Vorfällen in Zusammenhang mit Alkoholkonsum, Gewalt- und Drogenkriminalität wurde das Schul-

zentrum von der Polizei bis vor Kurzem als Ăgefªhrlicher Ortñ eingestuft, womit u. a. Kontrollen durch die Polizei 

einhergingen. Seit einigen Jahren gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Überplanung der Schulhöfe befasst 

ï  derzeit ist die Neugestaltung des Schulhofes des Kopernikus-Gymnasiums in Vorbereitung.  

 

Südlich auf dem Schulgelände befinden sich die Sportanlagen des KGB, bestehend aus einem Stadion mit Fuß-

ballplatz und Leichtathletikanlagen sowie einem Basketballfeld. Die ausschließlich durch die Schule genutzte An-

lage ist im Zuschauerbereich nicht barrierefrei zugänglich. Im Zuge einer Überplanung sollen die Sportanlagen 

künftig auch durch Sportvereine genutzt werden.  

 

Sonstige Angebote 

Das Jugendarbeitsteam Bargteheide (JAT) wurde im Jahr 2000 zur Verbindung von offener städtischer Jugend-

arbeit und Schule gegründet. Neben dem Jugendzentrum Bargteheide als Einrichtung der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit (vgl. Kapitel 4.4.3) ist das JAT auch für die Schulsozialarbeit und die schulische Ganztagsbetreuung 

verantwortlich. Seit 2008 befindet sich im Schulzentrum das Schulforum, ein außerschulischer offener Treff als 

Vernetzungsstelle zwischen Schule und Jugendhilfe. Es werden dort Beratungsangebote für Eltern, Kinder und 

Jugendliche sowie Lehrkräfte, betreutes Mittagessen, Hausaufgaben- und Spielgruppen, Präventionsschulungen 

sowie Ferienbetreuung angeboten. Das Gebäude des Schulforums weist dabei einen niedrigen Modernisierungs- 

und Instandsetzungsbedarf auf. Der AFS ist als gebundene Ganztagsschule der oberirdische Bereich des Ganz-

tagszentrums Bargteheide (GTZ) zugehörig, sodass die AFS während des Schulbetriebs Vorrang in der Nutzung 

hat. Außerhalb des Schulbetriebs steht das GTZ auch anderen Schulen, Vereinen und Drittnutzenden (z. B. Privat-

personen) zur Verfügung (vgl. Kapitel 4.4.5). Der Kellerbereich des GTZ ist direkt der kommunalen Jugendarbeit 

der Stadt Bargteheide zugeordnet und steht ausschließlich dem JAT zur Verfügung. Das Gebäude im Eigentum 

der Stadt Bargteheide weist einen niedrigen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

 

Im Stadthaus Bargteheide sind die in Trägerschaft der Stadt befindliche Volkshochschule (VHS) sowie die 

Stadtbibliothek ansässig. Als kommunales Weiterbildungszentrum bietet die VHS mehr als 400 Veranstaltungen 

in sechs Programmbereichen zu allgemeiner, beruflicher, politischer und kultureller Bildung an. Die Angebote finden 

Abbildung 50: Teilbereich 6 Abbildung 51: Teilbereich 7 
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dabei nicht nur im Stadthaus Bargteheide, sondern auch an verschiedenen Standorten, wie beispielsweise dem 

GTZ, den Schulen, den Schulhöfen, im Rathaus oder im Freizeitzentrum Lohe statt. In der Stadtbibliothek befinden 

sich über 40 Tausend Medien und es finden Veranstaltungen, wie z. B. Erzähltheater für Kinder, Kreativnachmittage 

sowie Begleitungen für Menschen mit Demenz statt. Nach Informationen der Stadt hat die Stadtbibliothek eine 

moderne und zeitgemäße technische Ausstattung mit hoher Aufenthaltsqualität. Gemäß der äußeren Inaugen-

scheinnahme wurde für das Stadthaus Bargteheide ein niedriger Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf fest-

gestellt. 

 

 

In der Straße Wurth befindet sich eine Musikschule für alle Altersgruppen mit u. a. musikalischer Früherziehung 

und Musikgarten. Ebenfalls gibt es in dem Gebäude eine Sprachschule sowie in der Hamburger Straße ein Nach-

hilfeangebot. Die Gebäude weisen einen niedrigen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

 Kinderbetreuung 

Für Kinder unter 3 Jahren gibt es in der Gesamtstadt 12 Kitas, die durch 47 Betreuungsplätze bei Kindertagespfle-

gepersonen ergänzt werden. Für die Elementarbetreuung besteht ein Angebotsüberhang, sodass 44 auswärtige 

Kinder in Bargteheide betreut werden können. Gemäß Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Bargteheide 

(2020) ist das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren sowie die Elementarbetreuung damit derzeit und künftig 

bedarfsgerecht. Insgesamt befinden sich drei Kitas sowie eine Kindertagespflegeperson im Untersuchungsgebiet.  

 

Die DRK Kita am Stadthaus in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet eine Betreuung für 

Kinder über 3 Jahren und für Kinder unter 3 Jahren an.  

 

Die Kita Lindenstraße in Trägerschaft der ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide (vgl. Kapitel 4.4.5) bietet insge-

samt 110 Plätze für eine Kinder- und Hortbetreuung von dem ersten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs an. 

Dabei gibt es zwei Gruppen mit 10 Plätzen für unter 3-Jährige, eine altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen und 

drei Gruppen für über 3-Jährige mit jeweils 20 bis 22 Plätzen sowie eine Hortbetreuung für 15 Schulkinder. Die Kita 

befindet sich in mehreren Gebäuden mit niedrigen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf in der Nähe der 

Kirche, teilweise auch außerhalb des Untersuchungsgebiets.  

 

In der Jersbeker Straße befindet sich der Waldorfkindergarten Bargteheide mit einer Halbtagsbetreuung in einer 

Gruppe mit bis zu 20 Plätzen. Das Gebäude weist einen mittleren Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

auf. 

 

   

Abbildung 52: ĂSchulforumñ des JAT Abbildung 53: Ganztagszentrum Abbildung 54: Stadthaus 
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 Fürsorge 

Zu den Infrastrukturen der Fürsorge zählen die Kleiderkammer, die Tafel, Angebote des DRK, Jugendtreffs, Treff-

punkte und Wohnangebote in Pflegeeinrichtungen sowie weitere Beratungs- und Fürsorgeangebote.  

 

Angebote für Seniorinnen und Senioren 

An der Bahnhofstraße befindet sich in privater Trä-

gerschaft das Seniorendorf Bargteheide als Seni-

orenwohnanlage mit 119 Wohneinheiten (Wohnun-

gen und Reihenhausbungalows). Es gibt verschie-

dene Angebote wie vollstationäre Pflege, Kurzzeit-

pflege, ambulante Pflege im Haus, möblierte oder 

teilmöblierte Zimmer, Gästeappartements als auch 

Räumlichkeiten für Familienveranstaltungen. Die 

Gebäude der Wohnanlage weisen in äußerer Inau-

genscheinnahme einen niedrigen Modernisierungs- 

und Instandsetzungsbedarf auf. Im Stadthaus 

Bargteheide befindet sich die barrierefrei zugängliche DRK Altenbegegnungsstätte in der u. a. Gymnastik, ge-

meinsame Nachmittage sowie Ausflüge angeboten werden.  

 

Darüber hinaus finden regelmäßige Seniorenveranstaltungen wie Ausfahrten oder gemeinsames Kaffeetrinken or-

ganisiert durch die Stadt oder andere Trªger statt. Der ĂRunde Tisch Senioren Bargteheideñ ist seit fast 10 Jahren 

ehrenamtlich tätig, organisiert ĂSeniorenmessenñ und ist auch am Stadtfest beteiligt. 

 

Abbildung 57: Seniorendorf Bargteheide 

Abbildung 56: Waldorfkindergarten Abbildung 55: Kita Lindenstraße 
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Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche 

Am Markt befindet sich das Jugendzentrum 

(JuZe) als Einrichtung der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit des JAT (vgl. Kapitel 4.4.1). Neben Frei-

zeitangeboten (z. B. Sport, Ausflüge, Ferienpro-

gramm, Mädchen- und Jungentreff) finden dort Be-

ratungsangebote bei privaten, schulischen, berufli-

chen oder familiären Problemen statt, die nach An-

gaben der beteiligten Kinder und Jugendlichen le-

diglich von Kindern bis 13 Jahren wahrgenommen 

werden (vgl. Anlage 2.3). Nach Angaben der Stadt 

und der beteiligten Öffentlichkeit fehlen dem JuZe 

Räumlichkeiten und Außenflächen, um den stei-

genden Bedarf zu decken (vgl. Anlage 2.3). Zudem weist das Gebäude einen hohen Modernisierungs- und Instand-

setzungsbedarf sowie insbesondere erhebliche energetische Mängel auf. Außerhalb des Untersuchungsgebiets 

Am Volkspark befindet sich seit einigen Jahren das von Jugendlichen selbstverwaltete Autonome Jugendhaus 

(AJH), welches nach Angaben der beteiligten Öffentlichkeit zwar viel frequentiert wird, jedoch mit einem negativen 

Image behaftet ist (vgl. Anlage 2.3). Nach Angaben der beteiligten Öffentlichkeit finden sich in der Bargteheider 

Innenstadt grundsätzlich unzureichende Räumlichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten und Veranstaltungsorte für Ju-

gendliche. Dieser dringende Bedarf wurde in den vergangenen Jahren durch unterschiedliche Initiativen verdeut-

licht. 

 

In Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde befindet sich in der Lindenstraße in unmittelbarer 

Nähe zur Kirche Bargteheide das Familienzentrum Bargteheide und Bargteheide-Land (vgl. Kapitel 4.4.5). Es 

bietet verschiedene Beratungsmöglichkeiten wie Erziehungs- und Familienberatung oder Beratung beim Ausfüllen 

von Formularen und Anträgen an. Für das Gebäude wurde ein niedriger Modernisierungs- und Instandsetzungsbe-

darf identifiziert. 

 

Das Kinderhaus Blauer Elefant Bargteheide in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes liegt in der Lin-

denstraße, teilweise außerhalb des Untersuchungsgebiets. Dort finden verschiedene Beratungsangebote wie Er-

ziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfe, Kinder- und Jugendtelefon, Beratung bei Gewalt bei Frauen, 

Frühe Hilfe oder auch Online-Beratungen statt. Gemäß den Gesprächen mit Schlüsselpersonen steigt die Nach-

frage stetig, sodass ein Bedarf nach neuen Räumlichkeiten besteht. Das Gebäude, in dem das Kinderhaus unter-

gebracht ist, weist gemäß der äußeren Inaugenscheinnahme einen niedrigen Modernisierungs- und Instandset-

zungsbedarf auf. 

 

Am Markt in einem Gebäude mit niedrigen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf befindet sich in freier Trä-

gerschaft die Nordlicht Kinder- und Jugendhilfe e. V., die sozialpädagogische und lernpraktische Hilfe für Kinder, 

Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und Eltern z. B. in Erziehung oder Gewaltprävention, Berufsorientierung 

und Schulbegleitung anbietet.  

Abbildung 58: Jugendzentrum  
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Weitere Angebote 

Neben der DRK Kita (vgl. Kapitel 4.4.2) und der DRK Altenbegegnungsstätte im Stadthaus sind weitere Angebote 

des DRK in der Baumschulenstraße angesiedelt, wie die Geschäftsstelle, die DRK Kleiderkammer, weitere Arbeits-

kreise und Selbsthilfegruppen sowie Erste-Hilfe-, Sport- und Gedächtniskurse. Die Gebäude des DRK in der Baum-

schulenstraße weisen dabei z. T. einen mittleren Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

 

Der Bargteheider Standort der Tafel Ahrensburg e. V. befindet sich in Straße Hamburger Straße. Die Ausgabe-

stelle ist in einem Gebäude mit mittleren Modernisierungs- und Instandsetzung und unterstützt mit 26 ehrenamtli-

chen Kräften rund 650 Personen. 

 

Die tohus GgmbH ist als Tochterfirma der Evange-

lischen Stiftung Alsterdorf aus Hamburg in der 

Bargteheider Innenstadt an verschiedenen Orten 

tätig. So befinden sich die Geschäftsstelle, eine Ta-

gesklinik und eine psychiatrische Ambulanz im Mit-

telweg, ein Werkstattangebot für Menschen mit Be-

hinderung in der Bahnhofstraße, eine Wohnge-

meinschaft mit rund 60 Personen in der Rathaus-

straÇe sowie seit Ende 2022 die ĂDies&Dasñ-An-

laufstelle von Streetworkern in der Rathausstraße. 

Die Streetworker betreiben seit 2020 mit der Soul-

Kitchen eine Essensausgabe vor dem Villenge-

bäude An den Stücken 49 (vgl. Kapitel 4.2.5). Zu-

sätzlich werden beispielsweise Straßensozialarbeit sowie präventive Angebote in Schulen in Zusammenarbeit mit 

dem JuZe, dem Familienzentrum und dem JAT angeboten. Die Angebote der Institution befinden sich zum Großteil 

in Gebäuden mit niedrigem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf und vereinzelt in der Rathausstraße in 

Gebäuden mit mittlerem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf. 

 

Der Verein Bunte Vielfalt Bargteheide Stadt und Land e. V. ist seit dem Frühjahr 2022 in einem von der Stadt 

und dem Land angemieteten Ladenlokal in der Bahnhofstraße verortet. Der Verein bietet u. a. Geflüchtetenhilfe, 

Spielgruppen, Beratungsangebote, ein internationales Frauencafé sowie Projekte zur Migration und Integration an. 

Weitere Angebote des Vereins finden an unterschiedlichen Orten statt, wie z. B. die temporäre Fahrradwerkstatt 

an dem Villengebäude An den Stücken 49. Gemäß den Gesprächen mit Schüsselpersonen fehlt es an eigenen 

größeren Räumlichkeiten. Der Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf am Gebäude wurde als niedrig einge-

schätzt. 

 

Insgesamt bietet die Bargteheider Innenstadt eine Vielzahl an rege genutzten Fürsorge-Angeboten. Nach Aussa-

gen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und von Schlüsselpersonen fehlt es jedoch an einem zentralen so-

zialen und nicht kommerziellen Begegnungs- und Austauschort für alle Bevölkerungsgruppen. Gemäß Ausführun-

gen des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der TöB-Beteiligung (vgl. Anlage 4), ist die notwendige Schaffung 

von Räumen und Begegnungsorten für Jugendliche seit vielen Jahren immer wieder Thema bei allen Beteiligungs-

Veranstaltungen für Jugendliche, z.B. beim Planspiel Kommunalpolitik 2019, beim KiJuB-Starterseminar 2023 und 

bei einem Partizipationsprojekt im Oktober 2024 (Jugendsportpark 2.0 - Da geht noch was!). Allerdings besteht 

ausdrücklich ein Bedarf an Räumlichkeiten zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen von und für Jugend-

liche, insbesondere zur unbürokratischen, freien und selbstverwalteten Nutzung.  

Abbildung 59: ĂDies & Dasñ-Anlaufstelle  
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 Gesundheit 

Die medizinische Versorgung ist gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel und der daraus resultierenden 

steigenden Nachfrage an diesbezüglichen Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Auch Bargteheide ist von 

einer zunehmenden Überalterung betroffen, wodurch die gesundheitsspezifische Infrastruktur einen hohen Stellen-

wert in der örtlichen Versorgung einnimmt. Zu den erhobenen Einrichtungen zählen Praxen für Allgemeinmedizin 

und verschiedene spezialisierte Fachrichtungen sowie Zahnmedizin, Physiotherapie, genauso wie Apotheken, 

Fachgeschäfte für Optik, Rettungsdienste, Sanitätshäuser und ambulante Pflegedienste.  

 

Im Untersuchungsgebiet gibt es rund 50 Praxen, Apotheken oder andere Angebote aus dem Bereich Gesundheit. 

Diese konzentrieren sich in der Rathausstraße und treten teilweise in mehreren Gebäuden gebündelt auf. Weiterhin 

verteilen sich Gesundheitsangebote im restlichen Untersuchungsgebiet wie in der Jersbeker Straße, Am Markt, in 

der Hamburger Straße und in der Bahnhofstraße. 

 

Insgesamt sind acht Praxen für Allgemeinmedizin im Untersuchungsgebiet vorhanden (in der Jersbeker Straße, 

der Rathausstraße, der Bahnhofstraße und im Mittelweg). Damit ist für viele Bewohnende des Gebiets eine fußläu-

fige Erreichbarkeit in einer Entfernung von unter einem Kilometer gegeben. 

 

Die neun Praxen für Zahnmedizin, darunter eine für Kieferorthopädie, befinden sich verteilt im Untersuchungsgebiet 

in der Rathausstraße, Jersbeker Straße, Wurth und in der Bahnhofstraße. Weiterhin gibt es einige fachmedizinische 

Praxen, die ebenfalls in der Rathausstraße, Jersbeker Straße, Bahnhofstraße und in der Alten Landstraße ange-

siedelt sind (Dermatologie, Gynäkologie, Orthopädie, HNO, Augenheilkunde, Psychotherapie). Die drei Apotheken 

sind in der Rathausstraße sowie in der Jersbeker Straße zu finden. Weitere Einrichtungen aus dem Bereich Ge-

sundheit im Untersuchungsgebiet sind verschiedene Praxen: drei für Naturheilkunde, eine für Tierheilpraktik, fünf 

für Physiotherapie, drei für Logopädie, zwei für Ergotherapie, eine für manuelle Schmerztherapie, eine für Ernäh-

rungsberatung und eine für Stimm- und Sprachtherapie. Außerdem gibt es vier Pflegedienste. Insgesamt bietet die 

Bargteheider Innenstadt ein umfängliches ärztliches und pflegerisches Angebot in fußläufiger Erreichbarkeit.  

 Kultur 

Den Kulturangeboten zugeordnet werden Institutionen wie Kirchen, Museen, Theater, Kinos, Ausstellungen, Be-

gegnungsstätten und Lokalzeitungen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde das kulturelle Angebote ins-

gesamt als gut beschrieben (vgl. Anlage 2.1). 

 

Am Markt lokalisiert sich ein Museum mit der orts- 

und volkskundlichen Sammlung Bargteheides in ei-

nem Gebäudekomplex gemeinsam mit dem Ju-

gendzentrum (vgl. Kapitel 4.4.3). Eigentümerin ist 

die Stadt Bargteheide, Trägerin ist der Verschöne-

rungsverein Bargteheide e. V. Dort sind u. a. Bo-

denfunde aus der Stein- und Bronzezeit, Ortsan-

sichten sowie historische Landkarten zu sehen, er-

gänzt durch temporäre Sonderausstellungen. Ne-

ben individuellen Gruppenführungen ist das kosten-

Abbildung 60: Kleines Theater Bargteheide 
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frei zugängliche Museum lediglich sonntagnachmittags geöffnet. Das Gebäude wurde mit einem mittleren Moder-

nisierungs- und Instandsetzungsbedarf bewertet. Nach Angaben der Stadt ist eine Brandschutzsanierung dringend 

erforderlich. Das an das Museum anschließende Kleine Theater mit Kino wurde als ĂLinden-Lichttheaterñ 1954 

eingeweiht und begrüßt jährlich etwa 35 Tausend Besuchende. Es finden Theaterspiele wie Aufführungen der The-

aterwerkstatt Bargteheide e. V., Musikveranstaltungen, Lesungen und Poetry Slams statt. Der Theater- und Kinos-

aal bietet Kapazität für 344 Zuschauende. Das Kino ĂCinema Paradisoñ bezeichnet sich selbst als ĂB¿rger:innen-

kinoñ, kooperiert mit Schulen, Vereinen und Verbªnden, zeigt sowohl Filmklassiker als auch aktuelle Filme und 

bietet darüber hinaus Film-Workshops wie auch Kurzfilmfeste an. Seit 2017 wirkt der Verein Kleines Theater Bargte-

heide e. V. mit über 100 Mitgliedern als Treuhänder der Stadt Bargteheide. Der Verein stellt Kulturschaffenden die 

räumliche, technische und organisatorische Infrastruktur im Kleinen Theater zur Verfügung, wirkt als Veranstal-

tungskoordinator oder führt eigene Veranstaltungen durch. 2017 erfolgte ein Umbau, die Renovierung und Sanie-

rung des Hauses, der Bühnentechnik und der Außenanlagen. Trotzdem bestehen nach Angaben der Betreibenden 

umfängliche energetische und funktionale Bedarfe, insbesondere im Sinne einer angestrebten Entwicklung zu ei-

nem Kulturzentrum. Gemäß äußerer Inaugenscheinnahme weist das Gebäude jedoch einen niedrigen Modernisie-

rungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

 

Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige 

Stellwerk beherbergt den 1976 gegründeten Kunst-

kreis, der seit 2010 als eingetragener Verein Stell-

werk Kunstkreis Bargteheide e. V. auftritt. Im 

Jahr 1984 wurde das Gebäude dem Verein über-

tragen und mithilfe von Geldern der Stadt und sei-

ner Mitglieder bedarfsgerecht umgebaut. Der Ver-

ein nutzt das Denkmal für regelmäßige Ausstellun-

gen, kulturelle Events und als Atelier. Außerdem 

fördert er den künstlerischen Austausch sowie die 

Zusammenarbeit und die künstlerischen Aktivitäten 

von Jugendlichen.  

 

In der Alten Landstraße/Lindenstraße befindet sich 

die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 

Bargteheide. Dazu gehört die im Jahr 1250 er-

baute und unter Denkmalschutz stehende Kirche 

Bargteheide. Hier gibt es neben den regulären 

Gottesdiensten weitere Angebote wie die musikali-

sche Früherziehung, einen Posaunenchor oder 

Gospelchöre. Weiterhin finden in der Kirche ver-

schiedene Konzerte statt. Gemäß der äußeren In-

augenscheinnahme weist das Kirchengebäude ei-

nen mittleren Modernisierungs- und Instandset-

zungsbedarf auf. Die Kirchengemeinde ist Trägerin 

von drei Kitas (u. a. Kita Lindenstraße), des Famili-

enzentrums und des Bargteheider Friedhofs.  

 

Abbildung 61: Ehemaliges Stellwerk  

Abbildung 62: Kirche Bargteheide 
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Ebenfalls in der Alten Landstraße befindet sich die organisatorisch eigenständige Gemeinschaftsbewegung lan-

deskirchliche Gemeinschaft Stormarn e. V. mit Gemeindehaus, Begegnungszentrum und Büro. Als Freikirche 

ist diese im Gegensatz zur großen evangelischen und katholischen Kirche unabhängig vom Staat. Es werden ver-

schiedene Aktivitäten angeboten, wie Kinder- und Jugendarbeit, Gottesdienste, Frauen- und Seniorenkreise, Sport-

angebote und ein weiterer Posaunenchor. Das Gebäude des Büros und des Begegnungszentrums weist einen 

mittleren Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. 

 

Darüber hinaus ist in der Bargteheider Innenstadt auf Initiative des Krei-

ses Stormarn Kunst im öffentlichen Raum zu finden. Ausgerufenes Ziel 

ist es, die Vielfalt der vorhandenen regionalen Kunst und Kultur darzu-

stellen und ein öffentliches Interesse zu wecken. Zu den Kunstwerken 

gehören u. a. solche im Schulzentrum und das Wappen Bargteheides in 

Form eines roten Rades auf fünf silbernen Stangen vor dem Rathaus. 

 

Informationsmedien für Bargteheide und Umgebung sind der Online-Blog 

Bargteheide Aktuell, welches über Neuigkeiten, Termine, Veranstaltun-

gen, Sport, Wirtschaft und Politik informiert sowie die wöchentlich ausge-

teilte Lokalzeitung MARKT Ahrensburg/Bargteheide/Trittau.  

 

Das Gebäude des Ganztageszentrums im Schulzentrum (vgl. Kapitel 

4.4.1) steht außerhalb des Schulbetriebs auch anderen Schulen, Verei-

nen und Drittnutzenden (z. B. Privatpersonen), z. T. kostenpflichtig, zur 

Verfügung. Dabei kann beispielsweise die Mensa (Bestuhlung für 300 Personen) und die Bühne (Bestuhlung für 

130 Personen) genutzt werden.  

 Öffentliche Sicherheit und Verwaltung 

Für diese Kategorie sind Angebote von Polizei und Feuerwehr, Rathaus und sonstige Fachdienst- und Verwal-

tungsstellen der Stadt relevant. 

 

Seit dem Jahr 1957 befindet sich das Rathaus in 

einem im Jahr 1918 errichteten, stadtbildprägenden 

Gebäude in der Rathausstraße. Das Gebäude 

wurde erweitert, zuletzt im Jahr 2003, sodass sich 

die Nutzfläche inzwischen auf 1300 Quadratmeter 

beläuft. Im Rathaus befinden sich das Bürgerbüro, 

das Stadtarchiv sowie einige Fachdienste der Ver-

waltung, während andere in den Mittelweg und an 

die Straße Am Markt ausgelagert wurden. Nach An-

gaben der Stadt ist neben Brandschutz- und ener-

getischen Mängeln am Rathaus ein zusätzlicher 

Flächenbedarf absehbar. In äußerer Inaugen-

scheinnahme wurden die Gebäude des Rathauses 

Abbildung 63: Kunst im öffentlichen 
Raum vor dem Rathaus  

Abbildung 64: Rathaus Bargteheide 
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z. T. mit mittlerem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf eingestuft. Darüber hinaus sind der Allgemeine 

Sozialdienst des Kreises Stormarn mit dem Fachdienst Soziale Dienste und dem Jugendamt als eine von sieben 

Anlaufstellen im Kreis in einem Neubau mit niedrigem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf Am Markt un-

tergebracht.  

 

Außerhalb des Untersuchungsgebiets befindet sich östlich der Bauhof der Stadt im Glindfelder Weg sowie westlich 

die Polizei in der Alten Landstraße. Am Alten Sportplatz befindet sich die Freiwillige Feuerwehr, die für die Stadt 

Bargteheide sowie für das Amt Bargteheide-Land zuständig ist. Gemäß den im Feuerwehrbedarfsplan (zuletzt ak-

tualisiert 2020) festgestellten Bedarfen ist die Verlagerung der Feuerwehr an einen neuen Standort vorgesehen. 

Der Standort an der Bahnhofstraße südlich des Seniorendorfs im Untersuchungsgebiet soll u. a. eine bessere An-

bindung an die Landes- und Kreisstraße gewährleisten, sodass die gesetzlichen Hilfsfristen künftig eingehalten 

werden können. Hierfür wurde der Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 9 b am 08.12.2023 in der Stadtvertretung als Sat-

zung beschlossen. Dieser sieht ebenso eine Verlegung der Schulbushaltestelle vom Louise-Zietz-Weg an die Bahn-

hofstraße vor (vgl. Kapitel 4.6.5).  

 Sport und Freizeit 

Im südöstlichen Untersuchungsgebiet am Robert-

Bosch-Weg befindet sich das Freizeitzentrum 

Lohe in privater Trägerschaft. Dieses ist ausgestat-

tet mit zwei Tennishallen mit sechs Plätzen, sechs 

Bowlingbahnen, acht Squash-Courts, vier Doppel-

kegelbahnen sowie einer Sauna und einem Restau-

rant in einem Gebäude mit niedrigem Modernisie-

rungs- und Instandsetzungsbedarf. Im Freizeitzent-

rum befindet sich auch der Bargteheider Squash-

Club von 1988 e. V. 

 

Eine Vielzahl weiterer Vereine ist in Bargteheide an-

sässig. Mit 3.800 Mitgliedern ist der Turn- und 

Sportverein Bargteheide von 1868 e. V. (TSV) 

der größte der Stadt. Dieser sitzt im Sportzentrum 

Am Volkspark außerhalb des Untersuchungsgebiets in der Alten Landstraße, das ein Stadion, Rasenplätze, einen 

Kunstrasenplatz sowie Leichtathletikanlagen umfasst. Für viele Angebote des TSV werden die Schulsporthallen im 

Schulzentrum genutzt, z. B. für Basketball, Handball, Inlineskating, Karate oder Fitness und Gymnastik. Darüber 

hinaus sind Reha-Sportangebote im Seniorendorf Bargteheide sowie verschiedene Kurse im Freizeitzentrum Lohe 

zu finden. Der Schachverein am Gymnasium Bargteheide e. V. bietet neben dem Vereinstraining und -turnieren 

offene Turniere wie die Bargteheider Stadtmeisterschaft oder die Kinder- und Jugendschnellturniere an. Weitere 

Vereine in Bargteheide, die teilweise auch die Räumlichkeiten der Schulen oder des Freizeitzentrums nutzen, sind 

der Bargteheider Tennis-Club von 1965 e. V., der Gehörlosen Sport- und Freizeitclub Bargteheide und Umgebung 

von 1966 und der Reit- und Fahrverein Bargteheide e. V. 

 

Abbildung 65: Freizeitzentrum Lohe 
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Im Bereich des Schulzentrums finden sich eine Spiel- und Sportwiese mit Rasenfläche, einer Laufbahn, einer Seil-

bahn und Fitnessgeräten sowie ein Naturrasenplatz mit verschiedenen Leichtathletikelementen und einem Basket-

ballfeld (vgl. Kapitel 4.4.1). Dieser Bereich wird durch den Schul- und Vereinssport genutzt.  

 

In dem im Jahr 1903 erbauten, stadtbildprägenden 

ehemaligen Elektrizitätswerk in der Straße Lohe be-

findet sich seit 1986 das Pfadfinderzentrum des 

Landesverbands Schleswig-Holstein/Hamburg 

e. V. mit dem ĂStamm Geisterburg in Bargteheideñ. 

Im Jahr 2006 hat der Stamm das Gebäude mithilfe 

von Spenden gekauft. Das Gebäude beherbergt 

eine vermietete Wohnung, seit 2018 das Landes-

büro der Pfadfinder Schleswig-Holstein und bietet 

zudem Übernachtungsmöglichkeiten für andere Ju-

gendgruppen an. Für die rund 150 Mitglieder wer-

den Fahrten und Angebote für verschiedene Alters-

gruppen organisiert. Temporär wird die angren-

zende jahrelang leerstehende ehemalige Maschi-

nenhalle des Elektrizitätswerks für Veranstaltungen genutzt. Ziel des Förderkreises Pfadfinder Bargteheide e. V. ist 

es langfristig, die stark sanierungsbedürftige Halle zu einer modernen ĂJugendkulturhalleñ mit Raum für Lesungen, 

Ausstellungen, Kleinstkunst und Poetry-Slams sowie für private Familienfeiern oder Veranstaltungen umzubauen. 

 

 

Zusammenfassende Bewertung Soziale Infrastruktur 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Schulzentrum inkl. Sporthallen teilweise mit mittle-

ren bzw. hohen Modernisierungs-, Instandset-

zungs-, Erweiterungs- und Neubaubedarfen 

Á Nicht zeitgemäße Schulhofgestaltung mit wenig 

bedarfsgerechten Nutzungs- und Aufenthaltsmög-

lichkeiten sowie mangelnder Barrierefreiheit 

Á Fehlender, nicht kommerzieller Begegnungs- und 

Austauschort für alle 

Á Verschiedene soziale Infrastrukturen in privater 

Trägerschaft mit Modernisierungs- und Instand-

setzungsbedarfen und funktionalen Bedarfen 

Á Jugendzentrum mit Raumbedarfen und hohem 

Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

Á Fehlende Räumlichkeiten und Freiflächenange-

bote für Jugendliche in der Bargteheider Innen-

stadt 

Á Museum mit mittlerem Modernisierungs- und In-

standsetzungsbedarf sowie Brandschutzmängeln  

Á Schulzentrum mit umfangreichem (ganztags-

)schulischem Angebot; Grundschule, Gemein-

schaftsschulen und Gymnasium 

Á Nutzung von Räumlichkeiten des Schulzentrums 

auch für öffentliche Veranstaltungen  

Á Jugendarbeitsteam Bargteheide (JAT) als Verbin-

dung zwischen offener Jugendarbeit, Schulsozial-

arbeit und schulischer Ganztagsbetreuung 

Á Stadthaus Bargteheide mit VHS, Stadtbibliothek 

und Kita 

Á Vielzahl an Bildungs- und Kinderbetreuungsange-

boten 

Á Umfangreiches Angebot für Seniorinnen und Seni-

oren über verschiedene Träger vorhanden  

Á Fürsorge-Angebote über verschiedene Träger vor-

handen, u. a. Beratung und Essenausgaben  

Á Umfangreiches ärztliches und pflegerisches Ange-

bot in fußläufiger Erreichbarkeit 

Abbildung 66: Ehemaliges Elektrizitätswerk mit  Pfadfinderzent-
rum und sogenannter ĂJugendkulturhalleñ 



 Stadt Bargteheide // Innenstadt 
66 ENTWURF Stand Mai 2025 // Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept 

Á Kleines Theater mit Kino mit energetischen und 

funktionalen Bedarfen 

Á Rathaus mit Brandschutzmängeln, energetischen 

Mängeln, perspektivischen Raumbedarfen sowie 

mittlerem Modernisierungs- und Instandsetzungs-

bedarf 

Á Feuerwehr mit mangelhafter Anbindung an die 

überörtlichen Straßen (Landes- und Kreisstraße) 

Á Pfadfinderzentrum (im ehemaligen Elektrizitäts-

werk) mit hohem Modernisierungs- und Instand-

setzungsbedarf  

Á Vielzahl an kulturellen Angeboten, z. T. stark fre-

quentiert, u. a. Kleines Theater mit Kino, Museum 

Á Vorgesehene Verlagerung der Feuerwache zur 

besseren Anbindung sowie Gewährleistung der 

Einhaltung von gesetzlichen Hilfsfristen 

Á Vielfältige Vereinslandschaft, u. a. TSV mit um-

fangreichen Sportangeboten  

Á Verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen mit 

vielfältigem Angebot 

 

4.5 Grün- und Freiflächen 

Die öffentliche Grün- und Freiflächenstruktur des Untersuchungsgebiets ist mit Parks und Plätzen, einem Wald und 

Spielplätzen vielfältig. Sie wird im Folgenden beschrieben und bewertet. In diese sind u. a. Aspekte der Zugäng-

lichkeit, Funktionalität, Nutzung und Gestaltung eingeflossen. Hierbei wurden substanzielle und funktionale Mängel 

zusammengefasst (vgl. Plan 7 Grün- und Freiflächen und Plan 11 Mängel, Missstände und Konflikte). Ungeachtet 

ihrer stadtklimatischen und ökologischen Bedeutung wird die Vielzahl privater Gärten nicht weiter betrachtet. Sport-

flächen und Schulhöfe werden in Kapitel 4.4 beschrieben. 

 Öffentliche Grünflächen und Plätze 

Im Untersuchungsgebiet sind öffentliche Grünflächen und Plätze mit unterschiedlichen intensiven Nutzungsmög-

lichkeiten und extensiven Qualitäten und als Lebensraum für Flora und Fauna zu finden. Dazu gehören größere 

Grün- und Freiflächen im Bereich Am Markt/Stadtpark und östlich an die Bahnlinie angrenzend sowie kleinere wie 

die Grünanlagen am Hünengrab, an der Kirche oder das Waldstück zwischen Lohe und Schulzentrum. Hinzu kom-

men der Rathausplatz, der Marktplatz und zwei weitere kleine Platzflächen entlang der Rathausstraße. 

 

Grün- und Freiflächen Am Markt (Stadtpark, Marktplatz) 

Im Bereich zwischen der L82 (Am Markt/Hamburger Straße), dem westlichen Ende der Rathausstraße und dem 

Schulzentrum befinden sich mit dem Stadtpark, dem Marktplatz sowie einigen angrenzenden Grünflächen verschie-

dene Freiflächen unterschiedlicher Qualitäten. 
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Der Stadtpark zwischen Stadtbibliothek/VHS und 

Utspann als zentrale Grünfläche in diesem Bereich 

ist aus allen Richtungen zugänglich und von Bö-

schungen und Bäumen gesäumt. Er ist als Park mit 

weitläufigen Rasenflächen, geschwungenen We-

gen, umfassendem alten Baumbestand und einem 

Teich angelegt. Der Park wird von der Bevölkerung 

grundsätzlich als attraktiv wahrgenommen (vgl. An-

lage 2.1); genutzt wird er insbesondere als Durch-

gangs- und Aufenthaltsraum von Schülerinnen und 

Schülern des angrenzenden Schulzentrums. Es 

fehlen Sitzmöglichkeiten und Spielgeräte und der 

Zustand, beispielsweise der Wege, der Rasenflä-

chen und der Einbauten, ist ungepflegt.  

 

 
 

Nordöstlich des Stadtparks liegt im Übergang zur Theodor-Storm-Straße mit dem Marktplatz der größte öffentliche 

Platz der Stadt. Auf diesem findet freitags der Wochenmarkt statt; die restliche Woche wird er ausschließlich zum 

Parken genutzt (vgl. Kapitel 4.6.2). Mangelnde Möblierung oder andere Nutzungsanreize bieten in diesem Bereich 

wenig Aufenthaltsqualität. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien (Asphalt, Pflastersteine, Kopfsteinpflaster), 

der fehlenden Gliederung des Platzes (z. B. durch Bepflanzung) und der Dominanz der parkenden Autos wirkt der 

Platz unattraktiv, ungeordnet und nicht barrierefrei, welches im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bestätigt 

wurde (vgl. Anlagen 2.1, 2.3 und 3). 

 

Nördlich des Stadtparks und des Marktplatzes befinden sich zwischen der Landesstraße Am Markt und der Ge-

meindestraße Am Markt (nördlich und südlich der Rathausstraße) mehrere kleine Grünflächen. Die nördlich an den 

Marktplatz angrenzende Fläche ist von Baumbestand dominiert, während die weiteren Bereiche durch Rasenflä-

chen mit Sträuchern und teilweise denkmalgeschützten (vgl. Kapitel 4.2.3) Bäumen parkähnlicher wirken. Es gibt 

verschiedene Einbauten, wie einen Gedenkstein für die in den Weltkriegen Gefallenen, den Marktbrunnen von 

1953, abgegrenzte Beete und Blumenkübel sowie vereinzelte Sitzgelegenheiten. Diese Grünflächen werden aus-

Abbildung 67: Marktplatz  

Abbildung 68: Stadtpark 1 Abbildung 69: Stadtpark 2 
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schließlich als Wegeverbindung genutzt, sind teilweise aber auch unzureichend verknüpft. Der Zustand der weni-

gen vorhandenen Sitzmöglichkeiten ist nicht mehr zeitgemäß, die Bodenbeläge uneben und damit nicht barrierefrei. 

Das Verkehrsaufkommen der angrenzenden Landesstraße schränkt zusätzlich die Aufenthaltsqualität ein.  

  

  

Südlich des Stadtparks und des angrenzenden Ut-

spann-Parkplatzes (vgl. Kapitel 4.7.2) liegt in Rich-

tung des Schulzentrums eine weitgehend freie Ra-

senfläche mit Bäumen, einigen Bänken sowie einer 

kleinen Boule-Fläche. Der Bereich wird zeitweise in-

tensiv durch Schülerinnen und Schüler genutzt 

(v. a. als Weg zwischen Schule und Bushaltestelle 

sowie in den Pausen) und bietet weiteres Potenzial 

für flexible Nutzungsmöglichkeiten. Aufgrund man-

gelnder Barrierefreiheit durch unebene Bodenbe-

läge, fehlende Nutzungsanreize und nicht zeitge-

mäßer Einbauten, wirkt die Fläche wenig einladend 

und ist nur eingeschränkt nutzbar. 

 

Insgesamt erzeugen die Grün- und Freiflächen Am Markt, auch im Zusammenspiel mit dem ungeordneten und als 

Schulweg unsicheren Utspann-Parkplatz (vgl. Kapitel 4.6.2), ein ungeordnetes Gesamtbild. Die verschiedenen Teil-

bereiche sind nur unzureichend verknüpft: Wegeverbindungen durch die Teilbereiche hindurch fehlen, teilweise 

wirken Parkplätze oder Böschungen als zusätzliche Barrieren und es mangelt an einer einheitlichen übergreifenden 

Materialität und Gestaltung. Es gibt nur wenige Nutzungsmöglichkeiten. 

 

Grünflächen östlich der Bahn 

Östlich der Bahnlinie liegen verschiedene ineinander übergehende Grünflächen, die außerhalb des Untersuchungs-

gebiets weiterverlaufen. Sie spielen eine wichtige Rolle als Freiflächenachse und Wegeverbindung vom östlichen 

Stadtgebiet zu Bahnhof und Innenstadt. Die beteiligte Öffentlichkeit bewertet die Flächen als bedeutenden Natur-

raum und Frischluftschneise; es werden sich mehr Aufenthaltsmöglichkeiten gewünscht (vgl. Anlage 2.2). 

 

Abbildung 72: Grünanlage am Utspann-Parkplatz 

Abbildung 71: Grünfläche mit Marktbrunnen Grünfläche, 
 nördlich des Stadtparks 2 

Abbildung 70: Grünfläche nördlich des Stadtparks 1 
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Der Bachstraßenpark an der östlichen Untersu-

chungsgebietsgrenze ist als weitläufiger Park mit 

Bäumen, Rasenflächen und Sträuchern, einem klei-

nen Teich sowie einem Spielplatz (vgl. Kapitel 

4.6.2) angelegt. Zugänglich ist der Park vom nörd-

lich angrenzenden Wohngebiet sowie über ver-

steckt liegende Wege aus Richtung Bahnhof. Der 

durch die Bewohnenden grundsätzlich geschätzte 

Park (vgl. Anlage 2.1) wird in erster Linie zum Spa-

zierengehen genutzt. Auch gemäß der beteiligten 

Öffentlichkeit sind die Sitzgelegenheiten nicht zeit-

gemäß und verwittert, der Teich ist nicht erlebbar 

und es mangelt an Beleuchtung, weshalb der Park als Angstraum wahrgenommen wird (vgl. Anlagen 2.1 und 2.2). 

 

Zwischen der Bahnlinie und dem östlichen Wohn-

gebiet befindet sich mit der Freifläche an den Stü-

cken (ehemals Hochzeitswald) eine weitere Grün-

anlage. Auch diese ist vorwiegend durch weitläufige 

Rasenflächen mit Bäumen und Sträuchern geprägt, 

der südliche Teilbereich hat dabei Waldcharakter. 

Trotz des attraktiven alten Baumbestands weist die 

Fläche keine Aufenthaltsqualität auf, auch da Nut-

zungsangebote fehlen und die Fläche im Zusam-

menhang mit den angrenzenden Verkehrsflächen 

ungeordnet erscheint (vgl. Kapitel 4.2.8). Es man-

gelt an Beleuchtung und die Bänke sind nicht mehr 

zeitgemäß. 

 

Südlich daran angrenzend liegt der sogenannte Krähenwald mit altem, ökologisch wertvollem Baumbestand, der 

auch durch die Bevölkerung wertgeschätzt wird (vgl. Anlage 2.1). Der Krähenwald ist derzeit nicht öffentlich zu-

gänglich, sodass es an Nutzungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit fehlt. Er bietet aber großes, auch ökologisches 

Potenzial (vgl. Kapitel 4.8.1). 

 

Abbildung 73: Bachstraßenpark 

Abbildung 74: Freifläche an den Stücken (ehemals Hochzeits-
wald) 
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Grünanlage Hünengrab 

Umschlossen von einem Wohngebiet liegt östlich 

der Bahn das denkmalgeschützte Hünengrab mit 

Grünanlage. Es ist von Westen, Osten und Süden 

durch kleine Wegeverbindungen zugänglich. Der 

mit Bäumen bewachsene Grabhügel im Zentrum 

der Grünfläche ist mit einem Zaun und Steinen von 

der umliegenden Fläche abgetrennt und von Wegen 

umrundet. Die Wege sind nicht barrierefrei und die 

Einbauten von Vandalismus betroffen. 

 

Grünanlage Kirche 

Rund um die Kirche an der westlichen Untersu-

chungsgebietsgrenze besteht eine weitere öffent-

lich nutzbare Grünfläche. Die denkmalgeschützte 

Grünanlage zeichnet sich durch eine mit Bäumen 

besetzte Rasenfläche, gesäumt von einem Linden-

kranz, aus und wird von Wegen durchzogen, die 

häufig als Schulweg genutzt werden. Es gibt einige 

Sitzmöglichkeiten, eine kleine Bühne für kirchliche 

Veranstaltungen und moderne Beleuchtungsele-

mente, sodass der Raum durch eine hohe Aufent-

haltsqualität gekennzeichnet, jedoch nicht barriere-

frei ist (vgl. Anlage 2.1).  

 

Platz Theodor-Storm-Straße/Mittelweg 

Angrenzend an den verkehrsberuhigten Bereich der 

Theodor-Storm-Straße mit zahlreichen Geschäften 

liegt ein kleiner dreieckiger Platz. Zentral auf der 

Fläche gibt es einen abgegrenzten Bereich mit ei-

nem stadtbildprägenden Baum, Holzbänken und 

Mülleimern sowie angelegten Beeten mit Findlin-

gen. Diese ist auf zwei Seiten von Straßenflächen 

gesäumt, auf der einen Seite von Parkplätzen. 

Dadurch ist die Zugänglichkeit, auch insbesondere 

hinsichtlich der Barrierefreiheit, eingeschränkt. Dies 

wird zusätzlich durch die unterschiedliche Oberflä-

chenmaterialität (Kies, Kopfsteinpflaster, Pflaster-

steine) verstärkt. Das Erscheinungsbild ist trotz der attraktiven Bepflanzung ungeordnet und uneinheitlich. Die Auf-

enthaltsqualität wird durch die Funktionsüberlagerungen, die fehlende klare Zuordnung von Aufenthalts- und Ver-

kehrsflächen, den hohen Versiegelungsgrad und die Dominanz des motorisierten Verkehrs beeinträchtigt (vgl. An-

lagen 2.1 und 2.2). 

Abbildung 75: Grünanlage Hünengrab 

Abbildung 76: Grünanlage Kirche 

Abbildung 77: Platzfläche Theodor-Storm-Straße/Mittelweg 
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Platz Dorfteich 

Direkt an der Rathausstraße liegt am ehemals als 

Feuerlöschteich und Wasserquelle für Handwerks-

betriebe genutzten Dorfteich ein kleiner, 2008 sa-

nierter und beliebter Platz (vgl. Anlagen 2.2 und 

2.3). Er zeichnet sich durch eine gepflasterte Stu-

fenanlage mit Blick auf den Dorfteich und einer da-

hinterliegenden Grünfläche aus. Das Erschei-

nungsbild des viel genutzten Platzes ist, auch auf-

grund der Bepflanzung inkl. blühenden Sträuchern 

und der Fontäne im Teich, gepflegt und attraktiv. 

Eingeschränkt wird die die Aufenthaltsqualität 

durch die Lärmbelastung durch die angrenzende 

Rathausstraße sowie gemäß der Beteiligung durch die Wasserqualität des Teichs (vgl. Anlage 3).  

 

Rathausplatz 

Weiter östlich an der Rathausstraße gibt es vor dem 

Rathaus einen weiteren kleinen Platz mit Außen-

gastronomie, Spielgerät und Sitzmöglichkeiten; an-

grenzend befindet sich zudem eine Bushaltestelle. 

Der Zustand des Platzes ist gepflegt und er wird 

durch seine zentrale Lage und die wichtigen an-

grenzenden Funktionen hoch frequentiert. Aller-

dings bietet er wenige konsumunabhängige Aufent-

haltsmöglichkeiten. Er ist durch seine vollständige 

Versiegelung in seiner Attraktivität eingeschränkt. 

Zum Spielen gibt es lediglich ein Wipptier.  

 

Verknüpfung der Räume und weitere Bedarfe 

In der Innenstadt Bargteheides gibt es einige öffent-

liche Grünflächen und Plätze, die ein grünes Er-

scheinungsbild erzeugen. Dies wird weiter verstärkt 

durch den prägenden Baumbestand, beispiels-

weise in der Bahnhof- und der Theodor-Storm-

Straße. Die Grün- und Freiflächen weisen jedoch 

bisher keinen erkennbaren funktionalen oder ge-

stalterischen Zusammenhang auf. Attraktive, die 

Grün- und Freiflächen vernetzende Spazierwege 

fehlen (vgl. Anlage 3). Gleichzeitig ist keine Einheit-

lichkeit, beispielsweise in Bezug auf Möblierung o-

der Materialien zu erkennen. 

Abbildung 80: Baumbestand in der Bahnhofstraße 

Abbildung 78: Dorfteich mit Treppenanlage Am Markt 

Abbildung 79: Rathausplatz 



 Stadt Bargteheide // Innenstadt 
72 ENTWURF Stand Mai 2025 // Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept 

 

Der im Untersuchungsgebiet verlaufende Mehrgenerationenweg ist als Rundweg im Bereich Schulzentrum und 

Seniorendorf Bargteheide angelegt (vgl. Plan 7 Grün- und Freiflächen). Mit EU-Mitteln nach dem Zukunftspro-

gramm Ländlicher Raum durch die Aktivregion Alsterland gefördert, wurden hier 2014 verschiedene Bewegungs-, 

Aufenthalts- und Begegnungsangebote installiert. Weiterhin gibt es für die Bargteheider Umgebung einige ausge-

wiesene Wanderwege. Diese wurden vom seit mehreren Jahrzehnten bestehenden Verschönerungsverein entwi-

ckelt, der darüber hinaus in der Stadt beispielsweise mit kleinteiligen Aufwertungen von Parks oder dem Aufstellen 

von gespendeten Bänken aktiv ist. 

 

Im Rahmen der Beteiligung gaben zahlreiche Teilnehmende an, dass im öffentlichen Raum grundsätzlich konsum-

freie und niedrigschwellige Aufenthalts- und Begegnungsorte fehlen, was auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit 

von Bedeutung ist. Im Rahmen der Beteiligung konnten die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich Nutzungsideen für 

die Grün- und Freiflächen bewerten. Besonders positiv wurden Grillplätze, ein Bücherschrank, ein Brunnen, Ge-

meinschaftsgärten sowie Sitzmöbel verschiedenster Art bewertet. Auch ein Generationsspielplatz und autofreie 

Straßenräume erhielten Zuspruch (vgl. Anlagen 2.1 und 3). 

 Spiel- und Sportplätze 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich vier Spielplätze unterschiedlicher Größe. Weitere Spiel- und Sportmöglich-

keiten bieten die Schulhöfe und die an Vereine angebundenen Sportflächen, die in Kapitel 4.4.1 und Kapitel 4.4.7 

beschrieben werden. 

 

Spielplatz Bachstraßenpark 

Im bereits beschriebenen Bachstraßenpark befin-

det sich ein Spielplatz mit einem vielfältigen Ange-

bot für unterschiedliche Altersgruppen: mehrere 

Klettergerüste, Schaukeln, Wackeltiere, Rutsche, 

Hängebrücke, Turnstangen, Seilbahn und kleinere 

Fußballtore. Der Spielplatz ist durch die Vielzahl an 

Spielelementen, die in Grün eingebettete Lage und 

die topographischen Unterschiede attraktiv. Jedoch 

ist der Zustand der teilweise nicht mehr zeitgemä-

ßen Einbauten häufig verwittert. 

 

Abbildung 81: Spielplatz Bachstraßenpark 
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Spielplatz Alter Sportplatz 

An der nordwestlichen Untersuchungsgebiets-

grenze liegt ein weiterer Spielplatz mit vielfältigen 

Spielmöglichkeiten für unterschiedliche Altersgrup-

pen: Wippen, Turnstangen, Schaukeln unterschied-

licher Größe, mehrere Klettergerüste, kleinere Fuß-

balltore, eine Rutsche. Auch dieser Spielplatz ist 

grundsätzlich durch die Vielzahl an Spielgeräten 

und den alten Baumbestand von einer hohen Auf-

enthaltsqualität gekennzeichnet. Als Missstand ist 

jedoch die fehlende Barrierefreiheit, beispielsweise 

auch hinsichtlich der Erreichbarkeit der Bänke, zu 

beschreiben.  

 

Spielplatz Traberstieg 

In Innenhoflage zwischen Rathausstraße, Bahnhof-

straße, Traberstieg und Baumschulenstraße befin-

det sich ein Spielplatz mit Klettergerüst, Balancier-

stange, Schaukel, Sandkasten und Wackeltieren, 

für eher kleinere Kinder. Die vorhandenen Einbau-

ten und Bänke sind teilweise verwittert und der 

Spielplatz nicht barrierefrei nutzbar. Auch ist das Er-

scheinungsbild durch die angrenzende Parkpalette 

beeinträchtigt. Gemäß Aussagen der Stadt und der 

beteiligten Öffentlichkeit wird der Platz als Angst-

raum wahrgenommen und gemieden, aufgrund des 

Aufenthalt unangenehm auffallender, alkoholisierter 

Personen und des stattfindenden Drogenumschlags (vgl. Anlagen 2.2 und 2.3). 

 

Spielplatz Brahmsstraße 

Ebenfalls für eher kleinere Kinder ausgelegt ist der 

Spielplatz inmitten des Wohngebiets in der Brahms-

straße. Er verfügt über eine Sandkiste, ein Kletter-

gerüst, eine Schaukel, eine Rutsche, eine Wippe, 

Wackeltiere sowie Turnstangen. Diese sind in ei-

nem guten Zustand und das Erscheinungsbild des 

Spielplatzes ist attraktiv.  

 

Weitere Angebote und Bedarfe 

Südwestlich des Untersuchungsgebiets befindet 

sich der Jugendsportpark mit Skateanlage und 

Abbildung 82: Spielplatz Alter Sportplatz 

Abbildung 83: Spielplatz Traberstieg 

Abbildung 84: Dorfteich mit Treppenanlage Am Markt 
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Beachvolleyballfeld. Dieser wird aufgrund von Sicherheitsmängeln sowie der weiten Entfernung zur Innenstadt nur 

von wenigen genutzt (vgl. Anlage 2.3). 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in der Bargteheider Innenstadt frei zugängliche und attraktive Sport- und Frei-

zeitangebote fehlen, die unabhängig von Vereinsstrukturen genutzt werden können. Hierzu gehören insbesondere 

Aufenthalts- oder Sportflächen für Jugendliche oder Erwachsene, wie Fitness- oder Skateanlagen mit Tischtennis-

platten oder Basketballkörben (vgl. Anlagen 2.1, 2.2 und 3). Zusätzlich fehlen gemäß Informationen der Stadt 

Bargteheide im Stadtgebiet Spielgeräte, die für Kinder unter drei Jahren ohne Hilfe nutzbar sind. 

 
 

Zusammenfassende Bewertung Grün- und Freiflächen 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Grün- und Freiflächen Am Markt mit einge-

schränkten Nutzungsmöglichkeiten, teilweise feh-

lender Aufenthaltsqualität und unattraktivem, un-

gepflegten und ungeordneten Erscheinungsbild; 

fehlende Verknüpfung und mangelnde einheitliche 

Materialität und Gestaltung 

Á Grünflächen östlich der Bahn: eingeschränkte 

Nutzungsmöglichkeiten, teilweise fehlende Zu-

gänglichkeiten und ungeordnetes Gesamtbild 

Á Grünanlage Hünengrab mit Zustandsmängeln 

Á Platz Theodor-Storm-Straße/Mittelweg mit einge-

schränkter Zugänglichkeit sowie ungeordnetem 

und uneinheitlichem Erscheinungsbild  

Á Platz Dorfteich mit eingeschränkter Aufenthalts-

qualität (Lärm, fehlende Barrierefreiheit) 

Á Rathausplatz mit fehlenden Nutzungsmöglichkei-

ten, insbesondere konsumunabhängige 

Á Unklare Funktionszuordnung der unterschiedli-

chen Freiflächen in der Innenstadt, fehlender ge-

stalterischer Zusammenhang und fehlende Ver-

knüpfung 

Á Fehlende konsumunabhängige Aufenthaltsange-

bote sowie Sitzgelegenheiten im öffentlichen 

Raum 

Á Spielplatz Traberstieg mit wenigen Nutzungsange-

boten und beeinträchtigtem Erscheinungsbild 

Á Fehlende frei zugängliche Sport- und Freizeitan-

gebote für Jugendliche oder Erwachsene, feh-

lende Spielgeräte für U3-Kinder 

Á Vielzahl an Grün- und Freiflächen in der Innen-

stadt 

Á Bachstraßenpark als weitläufiger Park mit attrakti-

ven Spazierwegen und Spielplatz 

Á Grünanlage Kirche mit vielfältigen Nutzungsmög-

lichkeiten und attraktivem Erscheinungsbild 

Á Platz Dorfteich mit attraktivem Erscheinungsbild 

Á Prägender Bestand an Straßenbäumen 

Á Attraktive Spielplätze Alter Sportplatz und Brah-

msstraße mit vielfältigen Spielgeräten 
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4.6 Erschließung und Mobilität 

Im Folgenden werden das Straßen- und Wegenetz, der fließende und ruhende motorisierte Individualverkehr (MIV) 

sowie der Rad- und Fußverkehr betrachtet. Im Weiteren wird der Zustand der Verkehrsflächen beschrieben und 

Aspekte des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) inkl. der alternativen Mobilitätsangebote erläutert. Der Plan 

5 Verkehrsinfrastruktur stellt den dazugehörigen Plan dar. Ein aktuelles gesamtstädtisches Verkehrs- und Mobili-

tätskonzept für die Stadt Bargteheide liegt bislang nicht vor.  

 Straßen- und Wegenetz 

Für die äußere Erschließung des Untersuchungsgebiets ist für den motorisierten Verkehr zunächst die Landes-

straße L82 von Bedeutung (Hamburger Straße, Am Markt). Diese durchquert das westliche Untersuchungsgebiet 

in Nord-Süd-Richtung und bindet nördlich und südlich verschiedene umliegende Dörfer sowie im Süden die L89 als 

Verknüpfung zur Bundesautobahn A1 und A21 an. Parallel zur Bahnlinie verläuft die Kreisstraße K12 (Bahnhof-

straße, Tremsbütteler Weg), die ebenso die Verknüpfung zur L89 an der südlichen Untersuchungsgebietsgrenze 

darstellt und im Nordosten an umliegende Dörfer anbindet. Zwischen diesen beiden für die äußere Erschließung 

wichtigen Straßen besteht im nördlichen Untersuchungsgebiet ausschließlich über die Einkaufsstraße Rathaus-

straße eine Querverbindung. Die Rathausstraße sowie die Theodor-Storm-Straße, die Straße Wurth und die Jers-

beker Straße als weitere Gemeindestraßen stellen ergänzend wichtige Funktionen für die innere Erschließung dar. 

 

Die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr erfolgt in weiten Teilen über die gleichen Verbindungen, die um 

Wegeverbindungen abseits der Straßen ergänzt werden, z. B. durch die Baublöcke führend. Eine wichtige Rolle 

spielen diese insbesondere rund um das Schulzentrum, das nur punktuell über Stichstraßen erschlossen ist. Auch 

der Bahnhof ist östlich der Bahngleise über Wege für Fuß- und Radverkehr angebunden. 

 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Kreis- und Landesstraßen befinden sich vollständig innerhalb der Orts-

durchfahrtsgrenzen der Stadt Bargteheide. Bei den Ortsdurchfahrten handelt es sich entweder um Bereiche in-

nerhalb der geschlossenen Ortslage zur Erschließung der anliegenden Grundstücke oder um Bereiche zur Ver-

knüpfung des Ortsstraßennetzes (ODR I.1 (1) und StrWG § 4 Abs. 1). Innerhalb dieser liegt die Straßenbaulast für 

Gehwege und Parkplätze bei der Stadt Bargteheide (ODR I.3 (2) und StrWG § 12 Abs. 2). Die Zuordnung der 

Straßenbaulasten bzgl. der Straßen und Nebenflächen ist für den Zugriff und die Gestaltungsmöglichkeiten der 

Kommune entscheidend. Dies gilt auch für eine eventuelle Bezuschussung geplanter Maßnahmen durch die Städ-

tebauförderung. Aus diesem Grund muss bei Konkretisierung der beschriebenen Maßnahmen an Erschließungs-

anlagen eine genaue Abfrage der Baulastträger erfolgen. 

 Fließender und ruhender motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Fließender Verkehr  

Die L82 (Am Markt, Hamburger Straße) gewährleistet die Anbindung an die Städte Ahrensburg in 14 Minuten, Bad 

Oldesloe in 21 Minuten und Bad Segeberg in 28 Minuten. Über die L89 und die A1 ist die Stadtmitte Hamburgs in 

45 Minuten und Lübeck in 40 Minuten erreichbar. Hiermit sind die Fahrtzeiten mit dem Kfz zu den nächsten größe-

ren Zentren vergleichsweise kurz. 
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Zusätzlich zu den in Kapitel 4.6.1 beschriebenen Landes- und Kreisstraßen gibt es nur wenige Straßen mit einer 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h: Alte Landstraße, Teile von Am Markt, Jersbeker Straße, Rathausstraße, 

Wurth, Kehrwieder, Raiffeisenstraße und Robert-Bosch-Weg. Im Großteil der Straßen gilt eine Geschwindigkeits-

begrenzung von 30 km/h. Hinzu kommen verkehrsberuhigte Bereiche (Teile von Am Markt, Buschkoppel, Verbin-

dung zwischen Rathausstraße und Rahlsdiek, Teile der Theodor-Storm-Straße, Krohnskamp). 

 

Ladestationen für E-Mobilität gibt es im Untersuchungsgebiet in den Straßen Am Markt (2 Stationen), Am Schul-

zentrum, Theodor-Storm-Straße und An den Stücken. Im November 2023 wurde ein Ladekonzept vom Ausschuss 

für Umwelt, Klima und Energie beschlossen, welches die Grundlage für den weiteren Ausbau in der Stadt bildet.  

 

Ruhender Verkehr 

In der Bargteheider Innenstadt sind zahlreiche Parkplätze zu finden, insbesondere rund um den Bahnhof, entlang 

der Rathausstraße und im Bereich Am Markt. Diese teilweise großflächigen ebenerdigen Parkplatzanlagen sind, 

wie in Kapitel 4.2.8 beschrieben, zu großen Teilen als städtebaulich untergenutzte Flächen einzuschätzen. 

 

Rund um den Bahnhof gibt es einen großen Parkplatz zwischen Bahnlinie und Tremsbütteler Weg, einen Park-

platz gegenüber dem Bahnhofsgebäude an der Ecke zum Traberstieg, einen Parkplatz südlich des Bahnhofsge-

bäudes (P+R-Anlage) sowie einen Parkplatz östlich der Bahnlinie (P+R-Anlage). Hinzu kommt eine P+R-Tiefgarage 

mit Zugang direkt nördlich des Bahnhofsgebäudes. Damit gibt es im direkten Bahnhofsumfeld 410 öffentliche Park-

plätze, die kostenlos und teilweise zeitlich unbegrenzt genutzt werden können. Das Konzept zur Parkraumneuord-

nung im Bahnhofsumfeld (2023) hat für diese Parkplätze eine Auslastung von 70 Prozent ergeben. Eingeschränkt 

werden die Nutzbarkeit und auch die Attraktivität der Parkplätze jedoch durch die fehlende Gliederung und Park-

platzmarkierung.  

 

Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds aufgrund der zukünftigen S-Bahnanbindung sollen auch die dor-

tigen Parkplätze neu geordnet werden. Der Bedarf beläuft sich gemäß dem Konzept zur Parkraumneuordnung für 

das Jahr 2030 auf 230 zusätzliche P+R-Parkstände. Dabei wird insgesamt eine Verlagerung der P+R-Anlagen auf 

die Ostseite der Bahnlinie empfohlen, um die Flächen der Parkplätze auf der Westseite für eine Aufwertung des 

Bahnhofsumfelds nutzen zu können. 

 

 
 

Abbildung 85: Parkplatz zwischen Bahnlinie und  
Tremsbütteler Weg 

Abbildung 86: Parkplatz gegenüber dem Bahnhofsgebäude 
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In der Rathausstraße befinden sich straßenbeglei-

tend sowie im rückwärtigen Bereich zahlreiche öf-

fentliche Parkplätze und private Stellplatzanlagen. 

Diejenigen auf öffentlichem Grund sind für max. 

zwei Stunden, weitere auf privatem Grund vorhan-

dene sind ausschließlich für die Kundschaft zu nut-

zen, wie beispielsweise die Parkpalette für den 

Edeka-Markt sowie das Rathaus. Insbesondere die 

rückwärtigen Park- bzw. Stellplätze sind aufgrund 

eines fehlenden Parkplatzleitsystem teilweise 

schwer auffindbar. Der Straßenraum wird stark 

durch die zahlreichen straßenbegleitenden Park-

plätze geprägt, was aufgrund einer Vielzahl ein- und ausparkender Autos zu Stau und zu Konflikten mit dem Fuß- 

und Radverkehr führt (vgl. Kapitel 4.6.3). 

 

Im Bereich Am Markt gibt es den Utspann-Parkplatz (westlich des Stadtparks), die Parkplätze auf der Marktplatz-

fläche sowie einige straßenbegleitende Parkplätze entlang der Straße Am Markt. Diese kostenfrei und größtenteils 

zeitlich unbegrenzt nutzbaren Parkplätze sind in weiten Teilen ungeordnet, der Bodenbelag uneben und es fehlt an 

einer Gliederung und Markierung der Parkplätze sowie an Gestaltungselementen. Die großflächig versiegelten 

Parkplätze wirken so ungeordnet und unübersichtlich. Insbesondere der Utspann-Parkplatz, der inmitten der Grün- 

und Freiflächen Am Markt (vgl. Kapitel 4.5.1) liegt und als Schulweg genutzt wird, ist durch die fehlende Gliederung 

unübersichtlich und unsicher (vgl. Anlage 2.3). 

 

   

Abbildung 87: Parkplatz südlich des Bahnhofsgebäudes Abbildung 88: Parkplatz östlich der Bahn 

Abbildung 89: Straßenbegleitendes Parken in der  
Rathausstraße 

Abbildung 90: Parken auf dem Marktplatz Abbildung 91: Utspann-Parkplatz Abbildung 92: Parkplatz Am Markt 
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Weitere Park- und Stellplätze im Untersuchungsgebiet befinden sich angeschlossen an soziale Infrastrukturen, 

wie z. B. am Schulzentrum, beim großflächigem Einzelhandel, wie etwa im Westen des Gebiets sowie in den Wohn-

gebieten. Entsprechende größere Anlagen für Bewohnende befinden sich insbesondere rund um den Geschoss-

wohnungsbau im nordöstlichen Untersuchungsgebiet. 

 

Im Rahmen der Beteiligung wird die kostenfreie Nutzung der Parkplätze in der Bargteheider Innenstadt teilweise 

positiv, teilweise negativ gewertet. Die Parkplatzsituation wird als Ăun¿bersichtlich und unbequemñ beschrieben, die 

verstreuten und nicht ausgewiesenen Parkplätze verursachen darüber hinaus viel Parkraumsuchverkehr (vgl. An-

lage 2.1).  

 Fuß- und Radverkehr 

Fußverkehr  

In den Straßenräumen sind überwiegend beidseitig Gehwege vorhanden. In den Bereichen, in denen sie fehlen, 

sind unsichere Situationen für Zufußgehende festzustellen (Teile von An den Stücken, Teile der Bachstraße, Busch-

koppel, Julius-Gerken-Weg, Kehrwieder, Lohe, Rahlsdiek, Raiffeisenstraße). In weiteren Straßen ist nur einseitig 

ein Gehweg vorhanden, was ebenfalls zu Sicherheitsmängeln für die Verkehrsteilnehmenden beiträgt (Teile von 

Am Markt, Hammoorer Weg, Louise-Zietz-Weg, Robert-Bosch-Weg, Buschkoppel). 

 

In zahlreichen Straßen sind die Gehwege sehr 

schmal und/oder durch Bäume bzw. Außenmöblie-

rung in ihrer Nutzung eingeschränkt. Dadurch unsi-

chere und nicht barrierefreie Gehwege sind in den 

folgenden Straßen zu finden: Alte Landstraße, Teile 

von Am Markt, Am Schulzentrum, Bahnhofstraße, 

Baumschulenstraße, Brahmsstraße, Emil-Nolde-

Straße, Jersbeker Straße, Louise-Zietz-Weg, Mittel-

weg, Robert-Bosch-Weg, Theodor-Storm-Straße, 

Traberstieg und Wurth. In weiteren Straßen erge-

ben sich Sicherheitseinschränkungen durch Kon-

flikte mit dem Radverkehr (Rathausstraße, Voß-

kuhlenweg, Am Markt und Hamburger Straße). Weiterhin wird die Sicherheit von Zufußgehenden (insbesondere 

von Kindern) durch ungeordnet parkende, die Einsehbarkeit der Straßen einschränkende Autos beeinträchtigt (Tra-

berstieg, Teile der Theodor-Storm-Straße). 

 

Im gesamten Untersuchungsgebiet beeinträchtigen u. a. Unebenheiten sowie das Fehlen von Bordsteinabsenkun-

gen, taktilen Elemente und akustischen Signalen die Barrierefreiheit, sodass bestimmte Bereiche für mobilitäts-

eingeschränkte Personen oder Menschen mit Sehbehinderung, aber z. B. auch Personen mit Kinderwagen, nicht 

oder nur schwer zugänglich sind. Dies wurde auch im Rahmen der Beteiligung (vgl. Anlagen 2.1 und 3) sowie im 

Konzept Nahmobilität Stadt Bargteheide (2024) angemerkt.  

 

 

Abbildung 93: Eingeschränkte Gehwegbreiten Am Markt 
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Auch die stark befahrenen Straßen, wie die L82 

(Hamburger Straße/Am Markt) und die K12 (Bahn-

hofstraße) wirken als Barrieren für den Fuß- und 

Radverkehr. Eine Querung ist an zwei bzw. einer 

Ampel(n) möglich. Insbesondere in der Bahnhof-

straße fehlen weitere Querungshilfen. Als beson-

ders unübersichtlich und unsicher werden im Rah-

men der Beteiligung zum Konzept Nahmobilität 

Stadt Bargteheide (2024) die Verkehrsknoten-

punkte am Kreisverkehr Rathausstraße/Tremsbüt-

teler Weg/Bahnhofstraße, Am Markt/Wurth/Rat-

hausstraße, Hamburger Straße/Lindenstraße und 

Hamburger Straße/Jersbeker Straße/Am Markt beschrieben. 

 

Die Bahntrasse stellt die größte Barriere der Innen-

stadt dar, die lediglich an zwei Stellen im Untersu-

chungsgebiet gequert werden kann. Stadträumliche 

Verbindungen zwischen den östlichen und westli-

chen Stadträumen Bargteheides, v. a. im südlichen 

Teil der Bahnhofstraße, fehlen. Die Unterführung im 

Bereich des Bahnhofs ist gemäß der Beteiligung im 

Rahmen des Konzepts Nahmobilität Stadt Bargte-

heide (2024) durch Verkehrskonflikte zwischen 

Fuß- und Radverkehr und durch mangelnde Be-

leuchtung geprägt, die zu einer Wirkung als Angst-

raum führt (vgl. Anlagen 2.1 und 3). 

 

Die verkehrsberuhigten Bereiche und die Straßen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sind für den Fuß- 

und Radverkehr als besonders geeignete Räume zu bezeichnen. Im Rahmen der Beteiligung wird jedoch das häu-

fige Überschreiten der Höchstgeschwindigkeiten kritisiert, auch da entsprechende bauliche Maßnahmen zur Ver-

kehrsberuhigung fehlen. Es wird sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Innenstadtbereich sowie die 

Ausweitung von verkehrsberuhigten Bereichen gewünscht (z. B. Baumschulenstraße, Bahnhofstraße, Rathaus-

straße, vgl. Anlagen 2 und 3). 

 

Zusätzlich zu den Gehwegen in Straßenräumen gibt es zahlreiche Wegeverbindungen abseits der Straßen, die 

teilweise auch von Radfahrenden genutzt werden können ï beispielsweise ausgehend von der Rathausstraße, 

rund um den Schulstandort und die Kirche sowie im Bereich östlich des Bahnhofs. Diese haben aufgrund ihrer 

direkten, kürzeren Verläufe ein besonderes Potenzial, sind jedoch teilweise nicht barrierefrei (Rahlsdiek ï Rathaus-

straße). Zudem fehlt es häufig an einer angemessenen Gestaltung und Beleuchtung, damit der Weg nicht als 

Angstraum wahrgenommen wird (Wege innerhalb der Reihenhaussiedlung Brahmsstraße, An den Stücken ï Bach-

straßenpark, Wege zum Hünengrab, Am Schulzentrum ï Emil-Nolde-Straße, Buschkoppel ï Rathausstraße, The-

odor-Storm-Straße ï Schule, Wilhelm-Postl-Weg). Häufig fehlen Sitzmöglichkeiten, u.a. damit mobilitätseinge-

schränkte Personen die Strecken besser bewältigen können. Darüber hinaus sind die vorhandenen Wegeverbin-

dungen insbesondere für nicht Ortskundige schwer zu erkennen, auch da eine entsprechende städtebauliche Lei-

tung und ein Wegeleitsystem fehlen. Dies betrifft beispielsweise die Verknüpfung von Rathausstraße und Bahnhof, 

Abbildung 95: Unterführung am Bahnhof 

Abbildung 94: Barriere Landesstraße 
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die Anbindung von Stadtpark und Marktplatz aus dem südwestlichen Untersuchungsgebiet und die Durchquerung 

des Schulgeländes. Das Schulgelände wird ferner aufgrund von Sicherheitsbedenken häufig gemieden (vgl. Kapitel 

4.4.1; Plan 11 Mängel, Missstände und Konflikte). Teilweise fehlen direkte Wegeverbindungen, beispielsweise zur 

Durchquerung kleinerer Baublöcke und zur Herstellung lückenloser Wegeverbindungen abseits der Straßen, bei-

spielsweise zur Kreuzung der Bahnlinie im südlichen Bereich oder zur besseren Anbindung von Bahnhofstraße und 

Louise-Zietz-Weg mit Schul-/Sportcampus. 

 

 
 

 

Insgesamt sind in der Bargteheider Innenstadt zahlreiche Nahversorgungsangebote und durch die Öffentlichkeit 

genutzte soziale Infrastrukturen zu Fuß in maximal einem Kilometer gut erreichbar und gebündelt, z. B. in der Rat-

hausstraße. Zur Orientierung fehlt es jedoch an einem Wegeleitsystem, das wichtige Orte, wie z. B. öffentliche 

Einrichtungen, beschildert. 

 

Für die Erreichbarkeit des Schulzentrums sind insbesondere die Straßen und Wegeverbindungen im Umfeld von 

Bedeutung. So dienen als Schulweg die Theodor-Storm-Straße, die Straße Am Schulzentrum und die Emil-Nolde-

Straße, der Louise-Zietz-Weg und der Weg über den Utspann-Parkplatz nördlich des Schulzentrums. In diesen 

Straßen gibt es im Zusammenspiel von Hol- und Bringverkehr sowie Fuß- und Radverkehr Nutzungsüberlagerun-

gen und Konflikte, die insbesondere zu Sicherheitseinschränkungen im Allgemeinen und im Besonderen für Kinder 

und Jugendliche auf dem Schulweg und in der Freizeit führen (vgl. Anlagen 2.1, 2.2 und 3). Unsicher ist zudem die 

unklare Wegeführung über den Utspann-Parkplatz (vgl. Kapitel 4.6.2). 

 

Im Jahr 2024 wurde für die Stadt Bargteheide das Konzept Nahmobilität Stadt Bargteheide fertiggestellt (vgl. 

Kapitel 3.3). Dieses sieht u. a. die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn bzw. die Einführung von Fahrradstra-

ßen, die Aufwertung von Kfz-freien Wegen und den Umbau von Radwegen entsprechend eines Radverkehrsziel-

netzes vor. Schwerpunkträume für eine verkehrlich-städtebauliche Umgestaltung sind die Rathausstraße und die 

Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße wird unter anderem die Errichtung einer Überquerungsstelle in Höhe der 

Bushaltestelle und in der Rathausstraße die Etablierung einer Fahrbahnführung für den Radverkehr empfohlen. 

Außerdem unterstreicht das Konzept den erforderlichen barrierefreien Ausbau des Straßenraums. Im Zuge der 

TöB-Beteiligung wurde von Seiten des KIJUB die dringliche Umsetzung des Konzepts betont, um die Sicherheit 

von Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg und in der Freizeit zu gewährleisten. 

Abbildung 97: Wegeverbindung  
An den Stücken ï Bachstraßenpark 

Abbildung 96: Wegeverbindung Bahnhof - Rathausstraße 
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Radverkehr  

In den 30er Zonen und damit in weiten Teilen des 

Untersuchungsgebiets ist das Radfahren im Misch-

verkehr auf der Fahrbahn vorgesehen und sicher. 

Ausgewiesene Radwege bestehen in der Rathaus-

straße (beidseitig), Am Markt (einseitig) und in der 

Hamburger Straße (einseitig), wo sie auf Gehweg-

ebene, teilweise im Mischverkehr, verlaufen und 

sehr schmal sind. In weiteren Straßen mit Höchst-

geschwindigkeit 50 km/h fehlen Radwegmarkierun-

gen, weshalb häufig trotz der Fahrbahnbenutzungs-

pflicht auf den Gehweg ausgewichen wird. So ist 

das Radfahren im Untersuchungsgebiet häufig un-

attraktiv und unsicher, was durch die Unübersichtlichkeit infolge zahlreicher am Fahrbahnrand parkender Autos 

noch verstärkt wird. Aufgrund der Benutzung von Gehwegen durch Radfahrende kommt es vermehrt zu Konflikten. 

Einbahnstraßen im Untersuchungsgebiet sind für Radfahrende nicht in Gegenrichtung geöffnet, sodass Wege teil-

weise weit werden.  

 

Auch im Rahmen der Beteiligung wird das Fehlen von (ausreichend breiten) Radwegen sowie einem durchgängi-

gen Radwegenetz, die fehlende Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung und die damit einhergehende man-

gelnde Sicherheit und Attraktivität des Radfahrens vielfach bemängelt, insbesondere auch in Bezug auf die Schul-

wege. Ebenso wird die Unübersichtlichkeit kritisiert, wenn Wege über Parkplätze wie den Utspann-Parkplatz führen. 

Es wurde sich mehr Platz für den Radverkehr und eine stärkere Gewichtung von Radfahrinteressen in Planungs-

prozessen gewünscht (vgl. Anlagen 2.1 und 3). 

 

Das 2024 fertiggestellte Konzept Nahmobilität ist als Zusammenführung sämtlicher Vorläufer zur Fuß- und Rad-

wegeplanung zu verstehen und leitet unter anderem Maßnahmen ab, die im IEK mit Berücksichtigung finden.  

 

Fahrradabstellanlagen befinden sich im Untersuchungsgebiet verteilt, insbesondere rund um den Bahnhof und 

das Schulzentrum sowie entlang der Rathausstraße. Hierbei handelt es sich meist um einzelne, nicht überdachte 

Fahrradbügel; im Bahnhofsumfeld gibt es mehrere größere, teilweise überdachte, nicht abschließbare Anlagen 

(insgesamt 440 Fahrradabstellplätze). Gemäß dem Konzept zur Parkraumneuordnung im Bahnhofsumfeld (2023) 

sind diese zu knapp 70 Prozent ausgelastet, wobei insbesondere diejenigen auf der Westseite der Bahn stark 

ausgelastet sind. Im Rahmen der Beteiligung, auch für das Konzept Nahmobilität Stadt Bargteheide, werden die 

Fahrradabstellanlagen in der Rathausstraße, Am Markt und im Bahnhofsumfeld als nicht ausreichend und zudem 

als nicht diebstahlsicher beurteilt (vgl. Anlagen 2.1 und 2.3), weshalb Fahrräder teilweise ungeordnet abgestellt 

werden. In den Wohngebieten gibt es keine diesbezügliche öffentliche Infrastruktur. Im Konzept Nahmobilität Stadt 

Bargteheide wird u.a. auch diesbezüglich die Verbesserung und der Ausbau von Fahrradinfrastruktur im öffentli-

chen Raum empfohlen.  

 

Das Konzept zur Parkraumneuordnung im Bahnhofsumfeld (2023) weist, aufgrund des S-Bahn-Ausbaus und 

der Prognose der Pendelndenzahlen für das Jahr 2030 den Bedarf von zusätzlichen 480 B+R-Parkständen aus. 

Diese sind, vorausgesetzt die Unterführung wird hinsichtlich der Attraktivität und Sicherheit für den Rad- und Fuß-

verkehr verbessert, vorrangig östlich der Bahnlinie unterzubringen. Weiterhin werden Schließfächer, Überdachun-

gen sowie Fahrradboxen und eine grundsätzlich möglichst bahnsteignahe Anordnung der Parkplätze empfohlen. 

Abbildung 98: Radwegführung Am Markt 
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Fuß- und Radverkehr in der Rathausstraße 

Die Rathausstraße ist als zentrale Einkaufsstraße Bargteheides mit ihren zahlreichen Geschäften, Gastronomiean-

geboten und sozialen Infrastrukturen (z. B. Rathaus, zahlreiche Praxen) gut frequentiert. Zu Beginn der 2000er 

Jahre wurde diese umgestaltet. In diesem Zuge wurden, ermöglicht durch den Ankauf von angrenzenden Grund-

stücken, ein Radweg auf der Gehwegebene markiert, Gehwege verbreitert sowie die Zahl der Parkplätze am Fahr-

bahnrand von 70 auf 56 reduziert. Auch Straßenbäume wurden im Bereich östlich der Baumschulenstraße gepflanzt 

und der Verkehr durch Fahrbahnverschwenkungen beruhigt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Gemäß 

der Befragung im Rahmen des Einzelhandelskonzepts wird die Innenstadt von den meisten Teilnehmenden zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad erreicht (ca. 55 Prozent). 

 

Trotz der Umgestaltung kommt es, auch aufgrund 

der vielfältigen Ansprüche an den Raum, zu zahlrei-

chen Nutzungsüberlagerungen zwischen den Ver-

kehrsteilnehmenden. Die Konflikte und unsicheren 

Situationen zwischen Zufußgehenden und Radfah-

renden durch die Führung des Radverkehrs auf 

Gehwegebene werden häufig verstärkt durch die 

Geschäftsauslagen, die auch die barrierefreie Nut-

zung behindern. Die beidseitigen Parkstreifen rufen 

zusammen mit den rückwärtigen Parkplätzen ein 

häufiges Ein- und Ausparken hervor, die das Über-

queren unübersichtlich und unsicher machen.  

 

Neben den beschriebenen konfliktreichen Nutzungsüberlagerungen fehlt es, bedingt durch die Verkehrsbelastung 

und mangelnde attraktive Sitzmöglichkeiten, an Aufenthaltsqualität, die der Funktion als Haupteinkaufsstraße ent-

spricht. Dies wird verstärkt durch den hohen Versiegelungsgrad der Rathausstraße und der rückwärtigen Bereiche, 

was bereits jetzt zu erheblichen hydraulischen Problemen und Überflutung bei Starkregenereignissen führt und 

künftig vermehrt zu weiteren Folgewirkungen durch Hitzeentwicklungen sowie Starkregenereignisse führen wird 

(vgl. Kapitel 4.7.2). Im Rahmen der Beteiligungen wurden die beschriebenen Konflikte häufig angesprochen und 

Abbildung 101: Konfliktreiche Nutzungsüberlagerungen  
in der Rathausstraße 

Abbildung 99: Fahrradparken am Bahnhof Abbildung 100: Fahrradparken Rathausstraße 
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viele Ideen für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Stärkung des Fuß- und Radverkehrs in der 

Einkaufsstraße eingebracht (vgl. Anlage 2.1, 2.2, 2.3 und 3). 

 Zustand Verkehrsflächen 

Der Zustand der Verkehrsflächen gibt einen wesentlichen Aufschluss über das Vorliegen städtebaulicher Miss-

stände im Untersuchungsgebiet. Hierbei wurden, auch auf Grundlage der in Kapitel 4.6.3 beschriebenen Erkennt-

nisse, substanzielle und funktionale Mängel zu einer Bewertung des Erneuerungs- und Umgestaltungsbedarfs zu-

sammengefasst (vgl. Plan 11 Missstände, Mängel und Konflikte).  

 

Für fast alle Verkehrsflächen im betrachteten Gebiet wurde ein mittlerer oder hoher Erneuerungs- und Umgestal-

tungsbedarf festgestellt. Ein Großteil der Straßen entspricht nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße Ausge-

staltung, in der eine sichere und attraktive Nutzung aller Verkehrsteilnehmenden möglich ist. Dies ist teilweise auf 

substanzielle Mängel, z. B. den schlechten Zustand der Oberflächen mit Rissen und großen Unebenheiten zurück-

zuführen. Besonders tragen aber die funktionalen Missstände in Form von Nutzungskonflikten zu der Einschätzung 

bei, wie die bereits beschriebenen schmalen oder fehlenden Gehwege sowie der unübersichtliche und ungeordnete 

ruhende Verkehr.  

 

Die folgenden Straßen weisen besonders große Missstände auf: 

Á Am Markt (L82), Hamburger Straße (L82), Bahnhofstraße (K12): In diesen Straßen gibt es erhebliche sub-

stanzielle und funktionale Mängel, wie schmale Nebenflächen, fehlende Radwege und Nutzungskonflikte zwi-

schen dem Fuß- und Radverkehr. 

Á Rathausstraße: Hier bestehen die beschriebenen vielfältigen Einschränkungen für den Fuß- und Radverkehr. 

Á Alte Landstraße, Am Markt (Teilbereich bei Nr. 18-28), Am Schulzentrum, Bachstraße, Jersbeker Straße, 

Louise-Zietz-Weg, Teile des Mittelwegs, Theodor-Storm-Straße, Traberstieg, Wurth: Hier sind umfangreiche 

substanzielle Mängel in Fahrbahn und Nebenflächen zu finden. Funktionale Mängel gibt es in Bezug auf ein-

geschränkte Gehwegbreiten, fehlende Radwege (Alte Landstraße, Am Markt, Am Schulzentrum, Jersbeker 

Straße, Wurth), fehlende Beleuchtung (Bachstraße) und ungeordnetes Pkw-Parken (Theodor-Storm-Straße, 

Traberstieg). Teilweise sind Einbauten, wie Baumscheiben, Beete oder Bänke verwittert oder ungepflegt (Am 

Schulzentrum, Jersbeker Straße, Louise-Zietz-Weg, Theodor-Storm-Straße, Traberstieg). 

Á Wegeverbindungen Reihenhaussiedlung Brahmsstraße, An den Stücken/Am Hünengrab ï Hünengrab: So-

wohl substanzielle als auch funktionale Mängel (schmale Wege, fehlende Beleuchtung) sind auf diesen We-

gen vorhanden. 

 

Weitere Straßen sind hinsichtlich ihres Zustandes zu bemängeln:  

Á Tremsbütteler Weg (K12): Hier sind substanzielle Mängel in Bezug auf die Nebenflächen sowie funktionale 

Mängel aufgrund fehlender Radwegmarkierungen zu finden. 

Á Teile von An den Stücken, Buschkoppel, Julius-Gerken-Weg, Teile der Lohe und Rahlsdiek: In diesen Stra-

ßen fehlen Gehwege bzw. eine entsprechende Gestaltung des verkehrsberuhigten Bereichs Buschkoppel. 

Á Teile von Am Markt, Baumschulenstraße, Emil-Nolde-Straße, Hammoorer Weg, Kehrwieder, Teile des Mittel-

wegs, Raiffeisenstraße (Privatstraße), Rathausstraße (verkehrsberuhigter Bereich Richtung Rahlsdiek), Ro-

bert-Bosch-Weg, Theodor-Storm-Straße (verkehrsberuhigter Bereich im Nordwesten): Hier sind substanzielle 

Mängel in Bezug in Bezug auf Fahrbahn und Nebenflächen sowie teilweise Einbauten (Am Markt, Emil-
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Nolde-Straße) festzustellen. Als funktionale Mängel lassen sich die schmalen oder fehlenden Gehwege (Aus-

nahme Rathausstraße) sowie die mangelnde Barrierefreiheit aufgrund von Kopfsteinpflaster (Verbindung 

Rathausstraße - Rahlsdiek) auflisten. 

Á Wegeverbindungen Reihenhaussiedlung Bachstraße, Am Schulzentrum - Emil-Nolde-Straße, An den Stü-

cken ï Bachstraßenpark, Buschkoppel ï Rathausstraße, Rahlsdiek ï Rathausstraße, Theodor-Storm-Straße 

ï Schulzentrum, Wilhelm-Postl-Weg: Sowohl substanzielle als auch funktionale Mängel sind hier festzustel-

len, v. a. in Bezug auf fehlende Beleuchtung (Ausnahme Bachstraße, Rahlsdiek ï Rathausstraße), zu 

schmale Wege (Bachstraße) sowie mangelnde Barrierefreiheit durch Kopfsteinpflaster (Rahlsdiek ï Rathaus-

straße). 

Á Brahmsstraße, Wegeverbindung Westpreußenstraße ï Raiffeisenstraße: Hier bestehen ausschließlich sub-

stanzielle Mängel. 

 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und alternative Mobilität 

Die Stadt Bargteheide ist maßgeblich über den im Untersuchungsgebiet liegenden Bahnhof an der Eisenbahnstre-

cke Nr. 1120 Lübeck ï Hamburg angebunden. Über die derzeitige Regionalbahnanbindung RB 81 sind beispiels-

weise der Hamburger Hauptbahnhof (ca. 30 Minuten Fahrtzeit), Bad Oldesloe (ca. 10 Minuten), Lübeck (ca. 40 

Minuten) und Ahrensburg (ca. 10 Minuten) zu erreichen. Die Bahnen verkehren nach Hamburg und Ahrensburg 

zwei Mal je Stunde, nach Bad Oldesloe und Lübeck einmal je Stunde. Mit Umstieg in Bad Oldesloe ist zudem Bad 

Segeberg stündlich in ca. 40 Minuten erreichbar.  

 

Zusätzlich zur Bahnanbindung verkehren regulär sechs Buslinien, die an den sechs Bushaltestellen im Untersu-

chungsgebiet bzw. an fünf weiteren direkt angrenzend halten. Hierzu gehören zwei überörtliche Linien (8110, 8180). 

Die 8110 verbindet wochentags tagsüber alle 30 Minuten Bad Oldesloe und Ahrensburg über Bargteheide (Am 

Markt), während die 8180 Bad Oldesloe und Bargteheide werktags tagsüber alle 60 Minuten verbindet (Bahnhof, 

Theodor-Storm-Straße). In den Abendstunden fahren die Busse nicht, am Wochenende reduziert. Innerhalb der 

Stadt Bargteheide verkehren seit Ende 2019 eine Gewerbebuslinie (8106) und seit Dezember 2022 drei Stadtbus-

linien (8107, 8108, 8109). Diese vier Linien fahren zwischen 05.30 und 21.30 Uhr montags bis samstags stündlich 

bzw. in den Hauptverkehrszeiten halbstündlich und binden alle Stadtgebiete an den Bahnhof Bargteheide an. Der 

Bahnhof Bargteheide wird täglich zusätzlich von zwei weiteren Buslinien bedient. Diese verbinden Bargteheide mit 

27 bzw. 25 Zwischenstopps über Delingsdorf, die U-Bahnstation Hoisbüttel, und Hamburg-Volksdorf mit der Ham-

burger S-Bahnstation Poppenbüttel in ca. 30 Minuten.  

Im Untersuchungsgebiet bedienen die Busse neben dem Bahnhof die Stationen Theodor-Storm-Straße (8106, 

8107), Am Markt, Rathaus (beide 8107, 8108) und Am Hünengrab, Bachstraße, Mozartstraße (8109). Ergänzt wird 

das Angebot durch acht Schulbusse (8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8118, 8726), die zu Schulzeiten ver-

schiedene umliegende Dörfer anbinden und an verschiedenen Stationen rund um das Schulzentrum halten (Am 

Markt, Lindenstraße, Schulzentrum).  

Seit 2022 gibt es drei Ringbuslinien, die elektrisch fahren und das vorherige Anruf-Sammel-Taxi innerhalb der Stadt 

abgelöst haben. Für das Umland besteht das Anruf-Sammel-Taxt weiterhin - dieses verbindet die Gemeinden Ham-

moor, Tremsbüttel (inkl. Satten-felde), Lasbek, den Ortsteil Fischbek (Gemeinde Elmenhorst), Bargfeld-Stegen, 

Jersbek, Nienwohld sowie den Tangstedter Ortsteil Wiemerskamp mit der Stadt Bargteheide. Im Zuge der TÖB-

Beteiligung wurde angeregt die Stadtbuslinien als Beitrag zur Mobilitätswende auf umliegende Gemeinden zu er-

weitern. 
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Die sechs Bushaltestellen (Am Markt, Bahnhof, Lindenstraße, Rathaus, Am Schulzentrum, Theodor-Storm-

Straße, Louise-Zietz-Weg) im Untersuchungsgebiet sind unterschiedlich ausgestattet. Nur einige verfügen über 

Sitzmöglichkeiten (Am Markt, Rathaus, Theodor-Storm-Straßen) oder Unterstände (Am Markt, Am Schulzentrum), 

es fehlt an Fahrradabstellmöglichkeiten und dynamischen Anzeigen. Konflikte ergeben sich teilweise durch angren-

zende Radwege (Bahnhof, Rathaus) oder durch fehlende Wartebereiche und damit einhergehende Nutzungsüber-

lagerungen mit dem Fußverkehr (Lindenstraße, Theodor-Storm-Straße). Keine der Haltestellen ist barrierefrei, es 

fehlt beispielsweise an taktilen Elementen, an Hochborden und an kontrastreichen visuellen Gestaltungen. Diesbe-

züglich besteht ein dringender Handlungsbedarf, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Personenbeförde-

rungsgesetz eine barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen bis 2022 vorsieht (vgl. § 8 Abs. 3 PBefG). Einherge-

hend mit dem neuen Feuerwehrstandort (vgl. Kapitel 4.4.6) soll südlich des Schulzentrums künftig eine zusätzliche 

Haltestelle hinzukommen. 

 

  

 

Der Bahnhof Bargteheide verfügt über drei Gleise, 

wovon eines von der Bahnhofstraße aus ebenerdig 

zugänglich ist. Über einen weiteren Bahnsteig in 

Mittellage, der vom westlichen Bahnsteig über ei-

nen Übergang mit Schrankensystem erreichbar ist, 

werden die weiteren Gleise erschlossen. Eine Un-

terführung verbindet die östliche und die westliche 

Seite der Bahnlinie, bietet jedoch keinen Aufgang 

zum Mittelbahnsteig. Die Bahnsteige sind nicht 

überdacht und es gibt nur wenige Sitzmöglichkei-

ten. Die mangelnde Sicherheit und Barrierefreiheit 

wird insbesondere aufgrund fehlender taktiler Ele-

mente oder kontrastreicher visueller Gestaltungen und der zu niedrigen Bahnsteige deutlich. So ist insbesondere 

vom schmalen Bahnsteig in Mittellage weder ein ebenerdiger Einstieg, noch der Ein- und Ausstieg für viele mobili-

tätseingeschränkte Personen möglich. Die Zugänglichkeit ausschließlich über den nicht barrierefreien Übergang 

mit Schrankensystem führt darüber hinaus zu langen Wartezeiten. Die einzige Unterführung ist neben vielfachen 

Mängeln (vgl. Kapitel 4.6.3) aufgrund fehlender Aufstellflächen nicht barrierefrei und es gibt keinen Fahrstuhl. Im 

denkmalgeschützten, teilweise leerstehenden und sanierungsbedürftigen Bahnhofsgebäude ist ein DB-Kiosk un-

tergebracht. 

Abbildung 104:  Bahnhof 

Abbildung 102: Bushaltestelle Am Schulzentrum Abbildung 103: Bushaltestelle Rathaus 
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Insgesamt wirkt der Bahnhofsbereich durch seine nicht bedarfsgerechte Ausstattung, die unebenen Bodenbeläge 

und durch uneinheitliche Materialien wenig einladend. Von Seiten der Öffentlichkeit wird der Bahnhof in Teilen als 

unsicherer Ort wahrgenommen und deshalb gemieden (vgl. Anlagen 2.1 und 2.3). Auch die fehlende Barrierefreiheit 

wird seit vielen Jahren intensiv in der Öffentlichkeit kritisiert. Bislang kann dieser zentrale Ankunftsort seiner Funk-

tion als Begegnungsort und attraktives Tor zur Innenstadt nicht gerecht werden. 

 

Die aktuellen Planungen der DB AG im Untersuchungsgebiet Innenstadt sind der Hochleistungskorridor Hamburg 

ï Lübeck, das S-Bahn-Projekt (S4) mit der Schaffung eines möglichen separaten S-Bahngleises und die Umge-

staltung des Bahnhofsbereiches. Im Zuge der TÖB-Beteiligung wird darauf hingewiesen, dass auch weiterhin die 

planfestgestellte Bahnstrecke 1120 Lübeck ï Hamburg Hbf mit ihren Anlagen und Flächen innerhalb der Stadt 

und im Bahnhofsumfeld zu berücksichtigen ist. Planfestgestellte und gewidmete Bahnanlagen unterliegen gemäß 

§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetzes (AEG) der Planungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) und werden 

nach wie vor für die Abwicklung des Bahnbetriebes benötigt. Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen für Inspek-

tions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen. Darüber hinaus dürfen vorgesehene Pla-

nungen zu keinen Einschränkungen führen und die Sicherheit sowie Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs auf der 

angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.  

 

Seit Juni 2024 liegt der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der S-Bahnlinie (S 4) zwischen dem Ham-

burger Hauptbahnhof und Bad Oldesloe vor, welcher im Zusammenhang mit dem Bahnhof Bargteheide und dem 

durch die Innenstadt verlaufendem Gleiskörper bzw. entsprechenden planfestgestellten Flächen steht. Im Zuge des 

Ausbaus wird auch Bargteheide einen S4-Haltepunkt erhalten, aufgrund dessen weitere Anpassungsmaßnahmen 

an die vorhandene Infrastruktur erfolgen. Gleichzeitig ist gemäß DB AG ein Bedarf an Flächen Dritter erforderlich. 

Hierzu und zum Projekt S4 Ost im Allgemeinen finden bereits Abstimmungsgespräche zwischen der Stadt Bargte-

heide und Vertretern der DB AG statt. Sowohl das Planfeststellungsverfahren, wie auch die Planungen für die 

Bahnhofsumgestaltung sind noch nicht abgeschlossen (vgl. Anlage 4). 

 

Insgesamt ist damit die ÖPNV-Anbindung in größere Städte der Umgebung, wie Bad Oldesloe, Ahrensburg und 

Hamburg als gut zu bezeichnen, insbesondere bezogen auf den umfangreichen Pendelverkehr. Aus dem ländli-

cheren Umland ist das Versorgungszentrum Bargteheide jedoch fast ausschließlich mit dem Auto erreichbar, so-

dass Personen ohne eigenen Pkw ï insbesondere Kinder, Jugendliche und Ältere ï in ihrer Mobilität eingeschränkt 

sind; dies wurde auch im Rahmen der Beteiligung kritisiert (vgl. Anlage 3).  

 

Größere Carsharing-Angebote sind Bargteheide nicht vorhanden. Über Plattformen wie SnappCar oder Ge-

taround, werden lediglich Privatfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Als weitere private Sharing-Möglichkeit bestehen 

im Untersuchungsgebiet beim Seniorendorf in der Bahnhofstraße zwei 2019 aufgestellte Mitfahrbänke, über die die 

private Mitnahme anderer organisiert werden kann. Diese wurden von der Aktivregion Alsterland gefördert.  
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Zusammenfassende Bewertung Verkehr und Mobilität 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Ungeordnete Parkplatzflächen (Bahnhofsumfeld, 

Utspann-Parkplatz), fehlendes Parkplatzleitsystem  

Á Mangelnde Verkehrssicherheit und konfliktreiche 

Nutzungsüberlagerungen für den Fuß- und Rad-

verkehr in zahlreichen Straßenräumen 

Á Barrierewirkungen durch Straßen und Bahnlinie 

Á Teilweise fehlende direkte Wegeverbindungen 

Á Sicherheitsmängel auf Schulwegen 

Á Fehlendes Wegeleitsystem 

Á Mangelnde Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

Á Mangel an bedarfsgerechter und zeitgemäße 

Fahrradinfrastruktur 

Á Rathausstraße mit dominierendem Kfz-Verkehr, 

mangelnder Aufenthaltsqualität sowie konfliktrei-

chen Nutzungsüberlagerungen 

Á Hoher Versieglungsgrad, wenig Stadtgrün im Be-

reich Rathausstraße und rückwärtigem Umfeld 

Á Zahlreiche Erneuerungs- und Umgestaltungsbe-

darfe an Verkehrsflächen, u.a. in Bezug auf Si-

cherheit und Barrierefreiheit 

Á Mangelnde Ausstattung und Barrierefreiheit an 

Bushaltestellen  

Á Bahnhof und Umfeld mit mangelhafter Aufent-

haltsqualität, eingeschränkter Sicherheit und Bar-

rierefreiheit; umfangreiche Anpassungen aufgrund 

neuer S-Bahn-Anbindung im Umfeld erforderlich 

Á Kleinere Orte der Umgebung mit ÖPNV schlecht 

angebunden 

Á Carsharing-Angebote ausschließlich über Plattfor-

men für Privatfahrzeuge 

Á Ein aktuelles gesamtstädtisches Verkehrs- und 

Mobilitätskonzept liegt bislang nicht vor  

Á E-Ladestationen und Ladekonzept 2023 vorhan-

den  

Á Alternative Wegeverbindungen abseits der Stra-

ßen für den Fuß- und Radverkehr vorhanden  

Á Konzept Nahmobilität Stadt Bargteheide vorhan-

den 

Á Bahnhof und mehrere Bushaltestellen mit guter 

ÖPNV-Anbindung an zentrale Orte der Umge-

bung, neu eingeführte Stadtbuslinien innerhalb 

Bargteheides 

Á Planfeststellung und Ausbaupläne für neue S-

Bahn-Linie S 4 nach Hamburg und Bad Oldesloe  

Á Anruf-Sammel-Taxi für die Umlandgemeinden als 

günstige Ergänzung zum ÖPNV  
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4.7 Technische Infrastruktur 

Die nachfolgenden Ausführungen zur technischen Infrastruktur beziehen sich vielfach auf die gesamte Stadt und 

gelten somit auch für das Untersuchungsgebiet. Beleuchtet werden die Kommunikationsinfrastruktur sowie Ver- 

und Entsorgungsanlagen. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß Baugesetzbuch 

wurden die Anbieter und Betreiber der technischen Infrastrukturen um Stellungnahme zu beispielsweise Problem-

lagen und geplanten Vorhaben im Untersuchungsgebiet befragt. Relevante Rückmeldungen fließen u.a. in dieses 

Kapitel ein. 

 Kommunikationseinrichtungen 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland 

GmbH sowie der Deutschen Telekom Technik GmbH. Relevante aktuelle Bauvorhaben oder weitergehende An-

merkungen wurden im Rahmen der TöB-Beteiligung nicht angezeigt (vgl. Anlage 4).  

 

Die Stadtwerke Bargteheide GmbH setzt seit 2014 gemeinsam mit der Vereinigte Stadtwerke Media GmbH den 

Glasfaserausbau in Bargteheide um. Der Glaserfaserausbau im Innenstadtbereich findet aktuell statt. 

 

Ein öffentliches, kostenloses WLAN-Angebot ist im Rathaus und seinem unmittelbaren Umfeld temporär vorhan-

den. 

 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Zuständig für die Strom-, Wärme- und Gasversorgung im Untersuchungsgebiet ist die Schleswig-Holstein Netz AG. 

Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt die Trinkwasserversorgung. Beide haben im Rahmen der TöB-Beteiligung 

keine Einwände oder Bedenken gegen das Verfahren oder sonstige Hinweise vorgebracht. 

 

Darüber hinaus finden sich im betrachteten Bereich diverse Nieder- und Mittelspannungsleitungen sowie Gas-Nie-

der- und Gas-Hochdruckleitungen der Schleswig-Holstein Netz AG. Gemäß Aussage in der TöB-Beteiligung wür-

den im Zuge von Baumaßnahmen bestimmte, alte Leitungen sowie Stationen der Schleswig-Holstein Netz AG 

erneuert werden müssen. Auch die DB Netz weist darauf hin, dass die Oberleitungsanlage für den Bahnverkehr 

der Strecke Hamburg-Lübeck in unmittelbarer Nähe liegt. Auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Ober-

leitung und die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen wird vorsorglich hingewiesen. Die Stand-

sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Durchlässe, Entwässerungsanla-

gen, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, GSM-R, Oberleitungsmasten, Gleise, Bahnübergänge etc.) sind stets 

zu gewährleisten. Aus Sicht der DB Netz AG, Telekommunikation darf es im Zusammenhang mit Maßnahmen der 

Innenstadtsanierung nicht zur Beeinträchtigung der GSM-R Funkversorgung (digitaler Zugfunk) der Bahnstrecke 

kommen. 

 

Das Schulzentrum im Untersuchungsgebiet wird seit einigen Jahren von einem neuen Nahwärmenetz versorgt. 

Zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) produzieren hier Strom und Wärme aus Erdgas. Die Beteiligung von Personen 

mit Grundeigentum im Untersuchungsgebiet hat ergeben, dass der Energieträger Erdgas bei der Wärmeversorgung 

mit Abstand am stärksten vertreten ist, gefolgt von Strom und Heizöl. Insgesamt dominieren demnach die fossilen 

Energieträger. Aktuelle Relevanz erhält diese Abhängigkeit zudem aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Im 
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Rahmen der Beteiligung wurde der Vorschlag eingebracht, auf allen geeigneten öffentlichen Gebäuden Photovol-

taik-Anlagen zur Stromgewinnung zu installieren (vgl. Anlage 3). Im Untersuchungsgebiet gibt es auf den Schuldä-

chern sowie vereinzelt auf Privatgebäuden Solaranlagen, womit jedoch das vorhandene Potenzial bei Weitem nicht 

ausgeschöpft wird. Bei Anträgen auf Baugenehmigung sind ab dem 01.01.2023 gemäß dem neuen Energiewende- 

und Klimaschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (§ 11) auf geeigneten Dachflächen bei Neubauten sowie 

bei Renovierungen von mehr als 10 Prozent der Dachfläche von Nichtwohngebäuden Photovoltaikanlagen zur 

Stromerzeugung verpflichtend, ersatzweise auch solarthermische Anlagen zur Wärmeerzeugung.  

 

Gemäß dem im 2021 neugefassten Energiewende- und Klimaschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein haben 

Unterzentren bis Ende 2027 Wärme- und Kältepläne aufzustellen, die eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung 

bis 2045 sicherstellen. In diesem Zusammenhang wird derzeit ein Konzept erarbeitet. 

 

Entsorgungsträger für die Abfallentsorgung in Bargteheide ist die Abfallwirtschaft Südholstein GmbH, die im Rah-

men der TöB-Beteiligung keine Einwände oder Bedenken gegen das Verfahren oder sonstige Hinweise vorgebracht 

hat.  

 

Die Ab- und Niederschlagswasserentsorgung wird von der Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH (ABaG) über-

nommen. Die Stadt Bargteheide sowie weitere Umlandkommunen leiten ihr Schmutzwasser in die zentrale Kläran-

lage der Stadt am Hollerbusch, außerhalb des Untersuchungsgebiets. Im Zuge der TöB-Beteiligung wird mehrfach 

daraufhin gewiesen, dass die heutigen Anforderungen an die Niederschlagswasserentsorgung der Kommunen um 

das Vielfache gestiegen sind. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Bargteheide jüngst ein Konzept zur Nieder-

schlagsentwässerung erstellt, welches im Februar 2025 als Sanierungskonzept Regenwasserrückhaltung von 

der Stadtvertretung beschlossen wurde. Dort sind Maßnahmen zur Regenwasserspeicherung und der kontrollierten 

Abgabe über Grundstücke festgehalten. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Stormarn verweist ergänzend auf 

die nationale Wasserstrategie, und dass Maßnahmen zur Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagswasser-

mengen im Sinne der A-RW 1 bei der Aufstellung und Änderung von B-Plänen, neben dem Nachweis des erforder-

lichen Rückhalteraums, im Rahmen der Möglichkeiten vorzusehen sind.  

 

Der größte Teil des Untersuchungsgebiest befindet sich im Verbandsgebiet des Gewässerpflegeverbands Groot-

bek, der für die Unterhaltung der in die Grootbek einmündenden wichtigen Nebengewässer zuständig ist. In seiner 

Stellungnahme weist dieser auf die Probleme bei zukünftigen Starkregenereignissen, insbesondere im versiegelten 

Innenstadtbereich Bargteheides hin, welche im Zuge der weiteren Planungen zu berücksichtigen sind. Der Westen 

des Untersuchungsgebiets liegt in der Zuständigkeit des Gewässerpflegeverbands Ammersbek-Hunnau. 
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Zusammenfassende Bewertung Technische Infrastruktur 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Glasfaseranschluss noch nicht überall verfügbar 

Á Keine ausreichenden öffentlichen WLAN-Spots 

vorhanden 

Á Wärmeversorgung basiert überwiegend auf fossi-

len Energieträgern 

Á Potenzial Photovoltaikanlagen bisher nur in Teilen 

genutzt 

Á Probleme mit der Ableitung von Niederschlägen 

bei zunehmenden Starkregenereignissen, insbe-

sondere in der verdichteten, vielfach versiegelten 

Innenstadt 

Á Ausbau der Glasfaserversorgung gestartet 

Á Konzept zur Wärme- und Kälteplanung wird der-

zeit erarbeitet 

Á Sanierungskonzept Regenwasserrückhaltung 

2025 vorhanden 

4.8 Umweltsituation, Klimaschutz und Klimaanpassung 

Gemäß dem Umweltbericht der Bundesregierung 2019 sind ĂUmwelt und Natur als Fundament des sozialen Zu-

sammenhaltesò zu verstehen. Demzufolge gelten sowohl der Schutz der nat¿rlichen Lebensgrundlagen Gewªsser, 

Boden, Luft und Biodiversität, als auch jegliche Betrachtungen zu Klimaschutz, Klimaanpassung und Energiewende 

als zentrale Aufgabe für Städte und Gemeinden im Sinne einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung. 

 

Darüber hinaus sind auf Basis des BauGB im Rahmen der Erhebung städtebaulicher Missstände in den vorberei-

tenden Untersuchungen auch Aussagen ¿ber Ădie energetische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der 

vorhandenen Bebauung und der Versorgungseinrichtungen des Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen 

Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassungñ grundlegend (Ä 136 Abs. 3 Nr. 1 BauGB). 

 

Aus diesem Grund ist es notwendig, verschiedene Aspekte der Umweltsituation, aber auch die Entwicklungen des 

Klimawandels einzubeziehen. Um die diesbezüglichen Anforderungen zur integrierten Weiterentwicklung von Sied-

lungen und Infrastrukturen bewältigen zu können, sind nachfolgend relevante Informationen und daraus resultie-

rende Erkenntnisse für das Untersuchungsgebiet aufgeführt. 

 Umweltsituation 

Um die Stadt Bargteheide langfristig tolerant gegenüber dem Klimawandel zu entwickeln, sind geeignete Maßnah-

men zur Herstellung oder Sicherung bioklimatisch positiv wirksamer Strukturen zu berücksichtigen. Hierzu gehört, 

die örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf Naturräume, Wasserflächen und Ökologie, Versiegelung und Nieder-

schlagsmanagement, Emissionen sowie Kampfmittel und Altlasten zu beleuchten. 

 



Stadt Bargteheide // Innenstadt   
Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept // ENTWURF Stand Mai 2025 91 

Naturräume, Wasserflächen, Ökologie 

Das naturräumliche Umfeld der Stadt Bargteheide als Teil der Schleswig-Holsteinischen Geest ist insbesondere 

von landwirtschaftlich genutzten Grünflächen geprägt. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Einbettung 

für ein gesundes Kleinklima verantwortlich ist. Die Vorschriften zum Artenschutz und Biotopschutz gemäß Bundes- 

und Landesnaturschutzgesetz sind bei konkreten Planungen grundsätzlich zu berücksichtigen. 

 

Im Untersuchungsgebiet sind drei kleinere Wasserflächen vorhanden: der ehemals als Feuerlöschteich und als 

Wasserquelle für Handwerksbetriebe genutzte Dorfteich an der Rathausstraße, der ebenso künstlich angelegte 

Teich im Stadtpark und eine wasserwirtschaftliche Anlage (Regenrückhaltebecken) an der Ecke Bahnhof-

straße/Lohe. Der NABU Schleswig-Holstein betont in seiner Stellungnahme die Notwendigkeit, die Wasserflächen 

aufgrund der Bedeutung als Lebensräume und Brutstätten von Tieren zu erhalten (vgl. Anlage 4). 

 

Von ökologischer Bedeutung ist weiterhin der Wald 

südwestlich des Schulzentrums. Die untere Forst-

behörde weist in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass gemäß § 24 Abs. 2 LWaldG der 30 m 

Waldabstand in den Bebauungsplan oder die Sat-

zung nachrichtlich, gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 

und 3 des BauGB, aufzunehmen ist. In diesem Ab-

standsbereich zum Wald dürfen keine Vorhaben im 

Sinne des § 29 BauGB errichtet werden. Die ggf. 

dem Bestandsschutz unterliegenden Gebäude in-

nerhalb dieses Bereichs sind gemäß der Stellung-

nahme als wegfallend zu betrachten, sobald sie frei 

werden bzw. nicht mehr genutzt sind.  

 

Auch die weiteren öffentlichen Grünanlagen, zahlreichen vorhandenen privaten Gärten und die sonstigen Grünflä-

chen, die teilweise nicht öffentlich nutzbar sind, wie die Wiesen südlich des Seniorendorfs inkl. Knicklandschaft sind 

von großer ökologischer Bedeutung für die Stadt. Der sogenannte Krähenwald (vgl. Kapitel 4.5.1) zwischen Bach-

straßenpark und Bahnlinie wird von verschiedenen als TöB Beteiligten bspw. aufgrund des alten Baumbestands 

besonders hervorgehoben. Die Kreisgruppe Stormarn des BUND empfiehlt eine Prüfung, ob dieser dem Waldge-

setz des Landes unterliegt; der NABU Schleswig-Holstein betont die Bedeutung als Fledermausquartier und Nist-

platz für Vögel. Das Klimaschutzmanagement der Stadt Bargteheide weist im Zuge der TÖB-Beteiligung daraufhin, 

dass die vorhandenen städtischen Grünflächen, neben dem Klimaschutz und der Klimaanpassung, vor allem den 

in Bargteheide lebenden Arten (Brutplätze für verschiedene Vögel, Nahrung für Insekten) als Lebensraum dienen. 

Gemäß Aussage des NABU finden über die Wiesenflächen südlich des Seniorendorfs und über den südlich an-

grenzenden Teich Amphibienwanderungen statt. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass in einem Gebäude an 

der Ecke Rathausstraße/Am Markt Nistkästen für Mauersegler und entlang der Wegeverbindung südlich des Seni-

orendorfs ein Nahrungsraum für Fledermäuse zu finden sind. Die Untere Naturschutzbehörde weist grundsätzlich 

darauf hin, dass bei allen Planungen der Erhalt des Baumbestandes und der Lebensräume und Brutstätten von 

Tieren besonders zu beachten sind (vgl. Anlage 4).   

 

Abbildung 105: Wald 
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Der in Teilen vorhandene Baumbestand in Bargte-

heide trägt zudem zum grünen Erscheinungsbild 

der Stadt bei. Straßenbäume, häufig als Alleen, gibt 

es insbesondere im Bereich Theodor-Storm-Straße, 

Bahnhofstraße, Baumschulenstraße, Rathaus-

straße, Tremsbüttler Weg und Struhbarg. Teilweise 

werden die Bäume aufgrund von Schädlingen sowie 

der durch Wurzeln entstehenden Unebenheiten in 

den Nebenflächen im Rahmen der Beteiligung auch 

kritisiert (vgl. Anlage 3). Seit dem Frühjahr 2023 för-

dert die Stadt Bargteheide private Baumpflanzun-

gen über Zuschüsse gemäß einer Förderrichtlinie. 

 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Grünflächen sind bislang wenig vernetzt. So fehlen verbindende, attrak-

tive Spazierwege ebenso wie eine ökologische Verknüpfung von Lebensräumen für Flora und Fauna. Eine Ver-

knüpfung entsprechender Flächen kann auch im Sinne einer sogenannten blaugrünen Infrastruktur sinnvoll sein: 

Hierbei werden blaue Strukturen, wie z. B. Kleingewässer zur Regenwasserrückhaltung und grüne Infrastrukturen 

zum Versickern, wie etwa Grünanlagen oder Gründächer, angelegt und verknüpft. Dies dient sowohl als Klimaan-

passungsmaßnahme als auch der Erhöhung der Biodiversität. 

 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Ökokontoflächen oder Biotopverbun-

dachsen ausgewiesen.  

 

Im Jahr 2020 wurde das Grünpflegekonzept ĂIn-

sekten- und bienenfreundliches Bargteheideñ auf-

gestellt, das eine Umgestaltung der städtischen 

Grünflächen zu naturnahen Lebensräumen vor-

sieht. Dies fordert beispielsweise ein selteneres Mä-

hen von Rasenflächen und das Stehenlassen von 

Blühinseln oder -korridoren. Im Jahr 2020 wurden in 

diesem Zuge beispielsweise Staudenbeete in der 

Bahnhofstraße angelegt. 

 

Versiegelung und Niederschlagsmanage-
ment 

Großflächig versiegelte Flächen bestehen insbesondere rund um die Rathausstraße und den Bahnhof sowie in den 

Gewerbegebieten im südöstlichen Untersuchungsgebiet. Hier gibt es große Gebäudekörper sowie vollständig ver-

siegelte Freiflächen als Parkplätze, die vielfach von der Öffentlichkeit kritisiert werden (vgl. Anlagen 2.1 und 3). Im 

Rahmen der TöB-Beteiligung wird auf die Versiegelung von teilweise bis zu 100 Prozent im Innenstadtbereich 

hingewiesen.  

 

Vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterereignisse ist auch in Bargteheide mit der Zunahme von Starkre-

genereignissen zu rechnen. So sind die heutigen Anforderungen an die Niederschlagswasserentsorgung der Kom-

munen um das Vielfache gestiegen. Nicht nur die Wasserwirtschaft steht vor großen Herausforderungen bei der 

Abbildung 106: Baumbestand Bahnhofstraße 

Abbildung 107: Staudenbeete Bahnhofstraße 
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Modernisierung und Anpassung ihrer Infrastrukturen und beim Gewässerschutz (vgl. Hinweiskarte Starkregenge-

fahren oder auch Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland). 

 

Gemäß verschiedener TöB führt der hohe Verdichtungsgrad insbesondere im Bereich der Rathausstraße bereits 

jetzt zu erheblichen hydraulischen Problemen und Überstau bei Starkregenereignissen. Daher sollte bei der inner-

städtischen Planung auf Entsiegelung und Begrünung geachtet und im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen, die 

Anpassung der Infrastruktur auf Starkregenereignisse ausgerichtet werden (vgl. Kapitel 4.7.2). Ebenso sollten so-

genannte Ănon built areas" entwickelt und vorgehalten werden, die gezielt das Oberflªchenwasser in Bereichen des 

hydraulischen Ăhot spots" f¿hren, zwischenpuffern und ableitenñ (vgl. Anlage 4). Vor diesem Hintergrund hat die 

Stadt Bargteheide im Februar 2025 als Sanierungskonzept Regenwasserrückhaltung von der Stadtvertretung be-

schließen lassen. Dort sind Maßnahmen zur Regenwasserspeicherung und der kontrollierten Abgabe über Grund-

stücke festgehalten. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Stormarn verweist ergänzend auf die nationale Was-

serstrategie, und dass Maßnahmen zur Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagswassermengen im Sinne der 

A-RW 1 bei der Aufstellung und Änderung von B-Plänen neben dem Nachweis des erforderlichen Rückhalteraums 

im Rahmen der Möglichkeiten vorzusehen sind.  

 

Im restlichen Untersuchungsgebiet überwiegen nicht versiegelte Flächen, vorwiegend Grünflächen und private Gär-

ten. Im Südosten schließen sich hoch versiegelte Gewerbegebiete an, während weite Teile des restlichen Stadtge-

biets durch gering versiegelte Einfamilienhausgebiete geprägt sind.  

 

Teilbereiche des Untersuchungsgebiets ï die Bereiche südlich der Straße Wurth und der Theodor-Storm-Straße ï 

sind als Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung Bargteheide gilt für die im 

Untersuchungsgebiet liegende Schutzzone III beispielsweise das Verbot von wassergefährdenden Materialien beim 

Straßenbau oder von Einleitung von Abwasser (Ausnahme Niederschlagwasser) in den Untergrund. Für weitere 

Nutzungen, wie z. B. den Umbruch von Dauergrünland, Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme und Kleingärten, 

gibt es eine Genehmigungspflicht. 

 

Emissionen, Kampfmittel und Altlasten 

Gemäß der Lärmkartierung 2022 im Geoportal Umgebungslärm sowie den Aussagen im Zuge der TöB-Beteiligung 

(vgl. Anlage 4) liegen im Untersuchungsgebiet Lärmemissionen durch den Straßenverkehr und den Schienenver-

kehr vor. Emissionen von bis zu 70 bis 75 Dezibel betreffen die unmittelbare Umgebung der Landesstraßen. Be-

troffen sind hiervon insbesondere angrenzende Wohngebäude sowie der Stadtpark mit Marktplatz. Im Jahr 2021 

wurden schalltechnische Untersuchungen zum Betriebslärm der Bahntrasse Hamburg ï Lübeck durchgeführt. Da-

bei wurden auch in Bargteheide Gebäude bestimmt, bei denen die Lärmsanierungswerte überschritten werden. 

Dies betrifft u. a. Gebäude in der Raiffeisenstraße, An den Stücken, Hammoorer Weg und der Bahnhofstraße. Das 

Gutachten empfiehlt die Errichtung bzw. die Erhöhung von Lärmschutzwänden. In diesem Zusammenhang wurden 

über das Bundesförderprogramm Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Schienenwegen zusätzliche Lärmschutz-

wände errichtet.  

 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und 

Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magneti-

sche Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können, hinzuweisen. Gegen die aus dem 

Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von dem Bauherrn auf eigene Kosten geeig-

nete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
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Im Untersuchungsgebiet hält die untere Bodenschutzbehörde Daten zu grundsätzlich umwelt- bzw. altlastenrele-

vanten Standorten vor (Altstandorte und auch aktuelle Betriebe). Es handelt sich hierbei um diverse Standorte mit 

unterschiedlichen Klassifizierungsergebnissen, der Datenbestand/ die Klassifizierungen sind im stetigen Wandel. 

Es kann sich Beispielsweise um Altlastenverdachtsflächen (Standorte mit Untersuchungsbedarf) oder Archivflä-

chen A2 (Standorte mit ggf. Handlungsbedarf bei Umnutzung) handeln. Altlasten (Standorte mit aktuell bekannten 

Sanierungsbedarf, unabhängig von einem Vorhaben) liegen aktuell nicht vor. Es gibt noch verschiedene weitere 

Kategorien. Ein Altlastenverdacht bedeutet grundsätzlich einen im Rahmen eines B-Planverfahrens zu klärenden 

Konflikt. Handlungsbedarf bei Archivflächen A2 wird im Zuge von Bauantragsverfahren berücksichtigt.  

 

Gemäß der Stellungnahme des Kampfmittelräumdiensts im Landeskriminaldienst liegt die Stadt Bargteheide in 

keinem bekannten Bombenabwurfgebiet, sodass keine Bedenken bestehen (vgl. Anlage 4).  

 

 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Mit dem Klimawandel werden neben den Auswirkungen durch extreme Wetterlagen auch Einflüsse auf die Ge-

sundheit der Menschen beobachtet. Hier gilt es einerseits, die Klimaveränderungen soweit möglich einzuschränken 

(Klimaschutz) und andererseits, sich auf die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels einzustellen (Klimaanpas-

sung).  

 

Klimaschutz bedeutet, den anthropogen verursachten globalen Klimawandel aufzuhalten oder zu bremsen. Dies 

soll über die Einsparung von Treibhausgasemissionen wie CO2 geschehen, z. B. in der industriellen und landwirt-

schaftlichen Produktion, im Verkehr und in Privathaushalten. Im Gegensatz dazu geht es bei der Klimaanpassung 

darum, auf stattfindende Veränderungen des Klimawandels, wie Hitzewellen, Stürme, Starkregen, Trockenheit und 

Überschwemmungen zu reagieren. Als relevante Gesetzesgrundlagen in Bezug auf künftiges Bauen und Sanieren 

wird auf das Energiewende- und Klimaschutzgesetz sowie das Gebäudeenergiegesetz Schleswig-Holstein, das 

Klimaschutzgesetz des Bundes sowie in den entsprechenden Landschaftsplan hingewiesen, welche im Laufe der 

letzten Jahre novelliert wurden. Hiernach sind neue, und auch schärfere Anforderungen zu erfüllen. 

 

Im Rahmen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und ihrer Vorbereitung nehmen die Themen Klimaschutz und 

Klimaanpassung eine immer größere Bedeutung ein. Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2022 

legen Bund und Länder einen verstärkten Fokus auf diese Themen. So sind auf konzeptioneller Ebene die diesbe-

zügliche Ableitung konkreter Ziele und Maßnahmen geboten. Des Weiteren sind Maßnahmen des Klimaschutzes 

bzw. zur Anpassung an den Klimawandel Voraussetzung für die Förderung im Rahmen der Gesamtmaßnahme. 

Beispielhafte Vorhaben sind energetische Gebäudesanierungen, Bodenentsiegelung, klimafreundliche Mobilität so-

wie Erweiterung von Grün- und Freiflächen. Grundsätzlich trägt zur Reduktion des Primärenergiebedarfs auch die 

Vermeidung von Ăgrauer Energieñ bei. Dies ist beispielsweise möglich über eine Nachnutzung von Bestandsgebäu-

den und den Erhalt von Bausubstanz im Allgemeinen. 

 

Als ein wichtiges Ziel sollte außerdem sein, den öffentlichen Raum durch klimaangepasste Strukturen (Verschat-

tungen, Aufwertung der Aufenthaltsqualität) aufzuwerten. 
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Konzepte und Engagement 

Bereits im Jahr 2012 hat die Stadt Bargteheide ein Klimaschutzkonzept beschlossen (vgl. Kapitel 3.3). Dieses 

sah im Sinne des sogenannten 2-Grad-Ziels zur Reduktion der CO2-Emissionen um 20 Prozent gegenüber 2012 

bis 2020 verschiedene Maßnahmen vor, wie etwa die Berücksichtigung von Klimaschutz in Bebauungsplänen, z. B. 

über eine Steuerung von Nachverdichtung oder eine optimierte Ausrichtung von Baukörpern. Weiterhin wurden die 

Erstellung eines Verkehrskonzepts, eines Wärmekonzepts oder auch die Erneuerung des Beheizungskonzepts der 

Schulen durch ein Nahwärmenetz empfohlen. In Folge des Klimaschutzkonzepts wurden einige Maßnahmen um-

gesetzt, wie z. B. die Einrichtung von Mitfahrbänken, die Erstellung eines Sanierungsfahrplans für städtische Lie-

genschaften oder die Verstromung von Klärgas in einem Blockheizkraftwerk. Maßnahmen mit hohen CO2-Einspa-

rungen wurden wiederum noch nicht umgesetzt, sodass die CO2-Emissionen der Stadt nicht in einem relevanten 

Umfang zurückgegangen sind. Aktuell erfolgt eine Überarbeitung im Zuge der Erstellung des sogenannten Vorrei-

terkonzepts, welches eine Gesamt-Emission-Bilanz für die Stadt Bargteheide bei CO2, Ch4 und N2O, sowie einen 

Zeit- und Kostenplan für mögliche Maßnahmen und Szenarien zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 beinhaltet. 

 

Im Jahr 2019 wurde von Seiten der Bargteheider Stadtvertretung einstimmig eine Klima-Aktionsplan beschlossen. 

Der vorhandene Klimaaktionsplan wurde am 06.12.2019 von der Politik als fraktionsübergreifenden Antrag be-

schlossen. Der Klimaaktionsplan enthält Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass das 1,5 Grad Ziel des Pariser 

Klimaabkommens eingehalten wird. Ziele sind neben der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts von 2012 die 

Pflanzung von Bäumen, die Verwendung von nachhaltigen Baustoffen bei städtischen Bauvorhaben, die Nutzung 

von Solarenergie und die Erstellung eines Gesamtstädtisches Verkehrskonzepts. Diese Maßnahmen sind lediglich 

als Auflistung aufgeführt und dienen der Stadt seitdem als eine Art Orientierung, jedoch wurde keine Bilanzen, 

Maßnahmenpriorisierungen und keinen Reduktionspfad aufgezeigt. 

 

Mit dem Beschluss zur Klimaneutralität 2035 im April 2022 hat die Stadt Bargteheide den Auftrag von der Politik 

erhalten, ein Vorreiterkonzept zu erstellen, welches eine Gesamt-Emission-Bilanz für die Stadt Bargteheide bei 

CO2, Ch4 und N2O, sowie einen Zeit- und Kostenplan für mögliche Maßnahmen und Szenarien zur Erreichung der 

Klimaneutralität 2035 enthalten soll. Das Vorreiterkonzept wird mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten vom Bund 

bezuschusst und ist im Februar 2025 gestartet.  

 

2020 wurde ferner der Klimaschutzfonds Bargteheide gegründet. Hierüber werden städtische Zuschüsse zu zi-

vilgesellschaftlichen Maßnahmen von Klimaschutz und -anpassung gewährt. Die Höhe der Förderung je Vorhaben 

liegt zwischen 500 Euro und 3.000 Euro, bzw. bei maximal 90 Prozent der Gesamtkosten. Die Gelder wurden 

bislang nur teilweise genutzt, z. B. für den Bau und die Bepflanzung von Hochbeeten oder Veranstaltungen im 

Bereich Klimaschutz.  

 

Im Jahr 2022 hat die Stadt Bargteheide zudem eine weitere Klimaschutzmanagerin eingestellt. Diese übernimmt 

Aufgaben wie die Erarbeitung von Inhalten und die Betreuung der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und des 

Mobilitätsmanagements, die Beratung der Bevölkerung oder die Entwicklung von Vorschlägen und Maßnahmen 

zur Energieeinsparung, -optimierung und zum Ressourcenschutz. 

 

Vor diesem Hintergrund wurden bislang die Einführung der drei Ringbuslinien (vgl. Kapitel 4.6.5), die Planung und 

Durchführung von Veranstaltungen zu klimaschutzbezogenen Themen und die Aufstellung von Leitideen für eine 

nachhaltige Bauleitplanung vorangebracht. Insgesamt ist in Bargteheide in Bezug auf den Klimaschutz ein vielfäl-

tiges Engagement sowohl von politischer, städtischer als auch von zivilgesellschaftlicher Seite festzuhalten. Die 
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Umsetzung bereits formulierter Maßnahmen erfolgte jedoch bislang nur in Teilen. Weiterhin fehlt es an entspre-

chenden Konzepten und Engagement in Bezug auf die Klimaanpassung; hier wird lediglich auf ein kreisweites 

Konzept zurückgegriffen (vgl. Kapitel 4.8.1). 

 

Energetische Einsparpotenziale 

Für den Klimaschutz von großer Relevanz ist sowohl die Betrachtung der Energieträger als auch die Senkung des 

absoluten Energieverbrauchs. Wie in Kapitel 4.7.2 beschrieben, ist die Energieversorgung im Untersuchungsgebiet 

im Wesentlichen auf fossile Energieträger ausgerichtet. Die festgestellten mittleren und hohen Modernisierungs- 

und Instandsetzungsbedarfe der Gebäude (vgl. Kapitel 4.2.6) lassen weitere Rückschlüsse auf energetische Ein-

sparpotenziale zu. Grundzüge der Co2-Minderung im Untersuchungsgebiet werden im Folgenden beleuchtet. 

 

Hierbei ist anzumerken, dass eine Abschätzung der möglichen energetischen Einsparpotenziale der Einzelgebäude 

im Rahmen der erfolgten äußeren Inaugenscheinnahme wenig aussagekräftig ist, da die meisten energetisch rele-

vanten Informationen nur bei einer detaillierten Begehung zu erfassen sind. Dazu zählen beispielsweise Art und 

Alter der Heizungsanlage und der Warmwasseraufbereitung, die Wärmedämmung der Geschoss- und Kellerde-

cken sowie evtl. bereits erfolgte Maßnahmen der Innendämmung an Wänden und Dächern. Einsparmöglichkeiten 

beim Wärmeverbrauch sowie Primärenergiebedarf bestehen u.a. in der Erneuerung der Heiztechnik beispielsweise 

durch den Austausch von nicht mehr zeitgemäßen Heizkesseln durch Niedertemperatur- und Brennwertkessel, die 

einen verbesserten Wirkungsgrad haben. Die Heizkessel von 45 Prozent der Personen mit Grundeigentum im Un-

tersuchungsgebiet, die hierzu eine Aussage machten, sind dabei laut eigenen Angaben über 15 Jahre oder sogar 

über 25 Jahre alt (vgl. Anlage 3). Bei allen Gebäuden können tatsächlich belastbare Aussagen nur über eine kom-

binierte Betrachtung aus Energieverbrauch und Energieeffizienz in Form einer Erhebung der realen Verbrauchs-

werte erfolgen. Derartige Betrachtungen werden i. d. R. im Rahmen eines energetischen Quartierskonzepts durch-

geführt.  

Klimabilanz 

Für die Klimabilanz des Untersuchungsgebiets positiv zu bewerten ist die gute Anbindung mit der Bahn und die 

zahlreichen, jüngst ausgebauten Buslinien, auch innerhalb der Stadt. Allerdings sind die nicht über die Bahn ange-

bundenen Orte in der Umgebung ohne Auto kaum erreichbar. Das Radfahren und Zufußgehen ist nicht ohne große 

Einschränkung möglich. Hier ist zur Förderung von klimafreundlichem Verkehr in Zusammenarbeit mit den Umland-

gemeinden noch viel Ausbaupotenzial vorhanden (vgl. Kapitel 4.6). 

 

Für die Klimaanpassung im Untersuchungsgebiet sind verschiedene Faktoren günstig zu bewerten, wie etwa die 

vorhandenen Grünflächen und die in Teilen des Gebiets geringe Versiegelung (vgl. Kapitel 4.8.1). Bei perspekti-

visch zunehmenden Hitzewellen und Starkregenereignissen sind dies günstige Bedingungen, die ein Aufheizen 

des Gebiets reduzieren sowie Versickerungsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig ist punktuell auch ein hoher Versie-

gelungsgrad zu verzeichnen, insbesondere im Innenstadtbereich rund um die Rathausstraße. Hier besteht Poten-

zial, wie etwa durch Gründächer, die Vernetzung von Grünflächen, aber auch durch die Integration von Retentions-

bereichen, weitere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umzusetzen. Von großer Bedeutung ist, den 

Bestand an Bäumen und anderen Pflanzen zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen. 
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Zusammenfassende Bewertung Umweltsituation, Klimaschutz und Klimaanpassung 
 

MÄNGEL UND KONFLIKTE STÄRKEN UND POTENZIALE 

Á Fehlende Verknüpfung der Grünflächen für Flora 

und Fauna 

Á Potenziale zur Steigerung von Vielfalt und Arten-

reichtum bislang nur teilweise genutzt 

Á Fast vollständige Versiegelung im Bereich der 

Rathausstraße mit negativen Folgen bei Starkre-

genereignissen und durch Hitzeinseln 

Á Lärmemissionen durch die Bahnstrecke Hamburg 

ï Lübeck sowie die Landesstraße mit Belastungen 

für Wohngebiete und Grünflächen 

Á Fehlende Formulierung und Umsetzung von Kli-

maschutz-Maßnahmen 

Á Energetische Einsparungen an den Gebäuden er-

forderlich 

Á ÖPNV, Fuß- und Radverkehr bislang zu wenig at-

traktiv gestaltet; Carsharing-Angebote sind nicht 

vorhanden 

Á Verschiedene ökologisch wertvolle Flächen im 

Untersuchungsgebiet (u. a. Wald beim Schulzent-

rum, Krähenwald, Knicklandschaft) sowie in Teilen 

umfangreicher Baumbestand vorhanden 

Á Gr¿npflegekonzept ĂInsekten- und bienenfreundli-

ches Bargteheideñ vorhanden 

Á Geringer Versiegelungsgrad in Teilen des Unter-

suchungsgebiets 

Á Klima-Engagement der Stadt Bargteheide und der 

Zivilgesellschaft 

Á Zur Minderung der Lärmemissionen: Errichtung 

von Lärmschutzwänden über das Bundesförder-

programm Lärmvorsorge und Lärmsanierung an 

Schienenwegen  

Á Vorreiterkonzept (Klimaschutzkonzept) befindet 

sich in der Aufstellung 

4.9 Zusammenfassende Bewertung 

 Stärken, Chancen und Potenziale 

Die Bestandsanalyse des Untersuchungsgebiets stellt zusammenfassend Stärken, Chancen und Potenziale heraus 

(vgl. Plan 10 Stärken, Chancen und Potenziale). Diese gilt es für die zukünftige Entwicklung zu nutzen und auszu-

bauen. 

 

Stadtbildprägende Strukturen mit Identifikationsorten und Potenzialflächen 

Eine Vielzahl denkmalgeschützter bzw. stadtbildprägender historischer Gebäude und Baustrukturen verleiht dem 

Zentrum eine eigene Identität und prägt das Stadtbild. Die Innenstadt bietet ferner ein breites Nutzungsangebot in 

zentrumstypischer Mischnutzungsstruktur. Darüber hinaus befinden sich in der Innenstadt einige, unterschiedlich 

große Potenzialflächen für eine Neuordnung und Innenentwicklung, die z. T. bereits überplant sind. Besonderes 

Entwicklungspotenzial ist aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen sowie Bestandsnutzungen in den drei 

Funktionsräumen Rathausstraße, Bahnhofsumfeld und Stadtpark/Marktplatz zu sehen. Darüber hinaus besteht das 

bereits vor Jahren gegründete Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen, als Initiative, die sich der Schaffung 

bedarfsgerechten Wohnraums im Kreis verschrieben hat. Auch das Interesse der Bevölkerung und die Mitwirkungs-

bereitschaft der Grundeigentümerschaft am Sanierungsprozess in der Innenstadt ist groß. 

 



 Stadt Bargteheide // Innenstadt 
98 ENTWURF Stand Mai 2025 // Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept 

Angebotsvielfalt in Versorgung und sozialer Infrastruktur 

Als Unterzentrum nimmt die Stadt Bargteheide wesentliche Versorgungsfunktionen für die eigene Bevölkerung so-

wie für die der Umlandgemeinden ein. Eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäfte und Dienstleistungen konzentrie-

ren sich gut erreichbar im durch das aktuelle Einzelhandelskonzept definierten zentralen Versorgungsbereich um 

die Rathausstraße. Vergleichsweise viele Geschäfte sind inhabergeführt und es gibt einen Wochenmarkt. Gemäß 

Einzelhandelskonzept genießt die Innenstadt Entwicklungspriorität vor den Randlagen. Auch die Teilnahme am 

Innenstadtprogramm befördert die Umsetzung von Projekten zur Innenstadtbelebung. Positiv hervorzuheben ist 

ferner der ĂRing Bargteheider Kaufleuteñ und das kreisweite Tourismusmanagement. 

 

Weitere Versorgungsfunktionen werden über eine große Anzahl sozialer Infrastrukturen abgedeckt. Das Schulzent-

rum mit mehreren Schulen ï Grundschule, Gemeinschaftsschulen, Gymnasium ï bietet ein großes schulisches 

Angebot. Weitere Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen sind beispielsweise das Stadthaus mit VHS, Kita 

sowie Stadtbibliothek oder das Pfadfinderzentrum sowie das Jugendzentrum. Hinzu kommen vielfältige Angebote 

aus dem Bereich der Fürsorge für Beratung, Unterstützung und Begegnung (z. B. DRK Altenbegegnungsstätte, 

Tafel) sowie aus dem Bereich Gesundheit, beispielsweise in Form von vielen zentrumsnah fußläufig erreichbaren 

Praxen. Mehrere kulturelle Einrichtungen, wie das Kleine Theater und ein Museum, eine vielfältige Vereinsland-

schaft sowie weitere Sport- und Freizeitangebote machen darüber hinaus das Leben in Bargteheide attraktiv. 

Räumlichkeiten, auch für verschiedene öffentliche Veranstaltungen finden sich beispielsweise im Schulzentrum. 

Die Stadtverwaltung ist prominent im Zentrum und damit gut erreichbar angesiedelt. Für eine moderne Feuerwache 

bestehen aktuelle Planungen zur Verlagerung samt Neubau. Der Ausbau der technischen Kommunikationsinfra-

struktur via Glasfaserversorgung ist gestartet.  

 

Vielfältige Möglichkeiten für Aufenthalt, Begegnung und klimafreundliche Aufwertung im öf-
fentlichen Raum  

Die öffentlichen Grün- und Freiflächen der Innenstadt weisen vielfältige Möglichkeiten für Freizeitgestaltung und 

Begegnung auf. Der Stadtpark, der Platz am Dorfteich, der Bachstraßenpark sowie die Grünanlage an der Kirche 

präsentieren sich in einem grundsätzlich attraktiven und gepflegten Zustand mit z. T. verschiedenen und beliebten 

Nutzungsmöglichkeiten. Die Spielplätze in den Straßen Alter Sportplatz und Brahmsstraße sowie im Bachstraßen-

park bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten. Teilweise prägender Straßenbaumbestand, Flächen wie der Krä-

henwald, die Knicklandschaft oder auch der geringe Versiegelungsgrad in Teilen der Innenstadt sind vor dem Hin-

tergrund klimatischer, ökologischer aber auch stadtgestalterischer Aspekte als Stärke zu benennen. Hervorzuhe-

ben in Bezug auf den Klimaschutz sind ein ausgeprägtes zivilgesellschaftliches Engagement sowie eine Reihe von 

Konzepten mit Potenzial für eine klimafreundliche Weiterentwicklung der Innenstadt. Diverse Grün- und Freiflächen 

im Innenstadtbereich eignen sich für eine Aufwertung und Angebotserweiterung sowohl als Naherholungs- und 

Begegnungsort für die Bevölkerung, als auch vor dem Hintergrund des Klima- und Naturschutzes. Hierdurch bieten 

sich Chancen, die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Bewohnende und Besuchende zu erhöhen. 

 

Gute Voraussetzungen für zukunftsfähige Mobilität 

Die Anbindung der Bargteheider Innenstadt, sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch durch die 

(Stadt-)Buslinien und den schienengebundenen Nahverkehr ist gut. Der geplante Anschluss an das S-Bahnnetz 

Hamburgs sowie die damit einhergehende Neuordnung von Bahnhof und Bahnhofsumfeld bergen großes Potenzial 

zur Etablierung einer attraktiven Mobilitätsdrehscheibe für die gesamte Stadt.  
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Alternative Wegeverbindungen abseits der Straßen verbinden wichtige Ziele beispielsweise der Bildung, Nahver-

sorgung und Kultur und befördern damit den Fuß- und Radverkehr in der Innenstadt. Verkehrsberuhigte Bereiche 

und Höchstgeschwindigkeiten von 30 km/h in zahlreichen Straßen tragen ferner zu Sicherheit und Aufenthaltsqua-

lität für Zufußgehende und Radfahrende bei. Positiv hervorzuheben ist die stetige Befassung mit der Fuß- und 

Radwegeplanung über den Radwegeplan 2009 sowie das aktuell in Erstellung befindliche Gesamtkonzept zur Fuß- 

und Radwegeplanung, welches für die zukunftsfähige Mobilität in der Stadt eine fundierte Handlungsgrundlage 

bilden kann. Für den ruhenden Verkehr ist eine Vielzahl öffentlicher zentrumsnaher Parkplätze vorhanden. Auch 

eine E-Ladestruktur ist zentrumsnah zu finden.  

 Missstände, Mängel und Konflikte  

Im Untersuchungsgebiet wurden im Weiteren städtebauliche und funktionale Problemlagen identifiziert, die mit Hilfe 

integrierter Maßnahmen behoben werden sollten (vgl. Plan 11 Mängel, Missstände und Konflikte). Diese stellen 

Missstände gem. § 136 BauGB dar und begründen damit die Sanierungsnotwendigkeit. 

Gestaltungs- und Nutzungsdefizite im öffentlichen Raum 

Die Grün- und Freiflächen bieten teilweise wenig Aufenthaltsqualität und Nutzungsmöglichkeiten, uneinheitliche 

Materialität und Gestaltung und sind häufig nur eingeschränkt zugänglich. Hervorzuheben sind diesbezüglich die 

Flächen Am Markt und östlich der Bahnlinie sowie einige kleine Stadtplätze (z. B. Platz Dorfteich). Die Funktions-

zuordnung der unterschiedlichen Freiflächen in der Innenstadt ist nicht ablesbar, der gestalterische Zusammenhang 

und eine Verknüpfung der Räume fehlen. Es fehlen kostenfrei zugängliche Sport- und Freizeitangebote, konsum-

unabhängige Aufenthaltsräume für Jugendliche und Erwachsene sowie Spielgeräte für U3-Kinder. Teilweise kommt 

es zu Konflikten unterschiedlicher sozialer Gruppen und zweckentfremdeter Nutzung für Drogen- und Alkoholkon-

sum, sodass entsprechende Räume gemieden werden, wie beispielsweise am Spielplatz Traberstieg. 

Defizitäre Verkehrsinfrastrukturen  

Für den Fuß- und Radverkehr mangelt es vielerorts in der Innenstadt an Verkehrssicherheit und Attraktivität. So 

fehlen Gehwege oder die vorhandenen sind zu schmal, Straßenräume und insbesondere Verkehrsknotenpunkte 

sind aufgrund parkender Kfz unübersichtlich, Höchstgeschwindigkeiten werden von Kfz häufig überschritten und es 

fehlen Querungshilfen oder eine gute Ausleuchtung. Einbahnstraßen sind für Radfahrende nicht in Gegenrichtung 

geöffnet, das Angebot an Fahrradinfrastruktur beispielsweise Abstellanlagen ist nicht bedarfsgerecht. In der Folge 

gibt es zahlreiche Konfliktsituationen zwischen allen Verkehrsarten, insbesondere in Bezug auf den Schulverkehr. 

An vielen Stellen ist die Barrierefreiheit eingeschränkt und Wege sind aufgrund fehlender direkter Verbindungen, 

auch die Bahnlinie querend, teilweise weiter als notwendig. Ein Wegeleit- sowie Parkleitsystem zur besseren Ori-

entierung ist nicht vorhanden. Zahlreiche Verkehrs- und Parkplatzflächen, insbesondere im Bahnhofsumfeld und 

nahe des Utspann, sind aufgrund von Substanzschäden und/oder konfliktreicher Nutzungsüberlagerungen unüber-

sichtlich und erneuerungs- oder umgestaltungsbedürftig. Besonders auffällig sind die konfliktreichen Nutzungsüber-

lagerungen in der Rathausstraße. 

 

In Bezug auf den ÖPNV ist insbesondere der mangelhafte Zustand, die niedrige Aufenthaltsqualität sowie die ein-

geschränkte Sicherheit und Barrierefreiheit des Bahnhofs (samt Umfeld) und teilweise der Bushaltestellen hervor-

zuheben. Die Anbindung an kleinere Orte der Umgebung mit dem ÖPNV ist mangelhaft und der motorisierte Indi-

vidualverkehr ist in der Innenstadt insgesamt sehr dominant. Größere Carsharing-Angebote sind nicht vorhanden. 
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Drohende Funktionsverluste der Innenstadt und fehlende bedarfsgerechte Wohnraumversor-
gung 

Bargteheide hat mit drohenden Funktionsverlusten in der Innenstadt zu kämpfen. Aufgrund der wachsenden Kon-

kurrenz durch den Onlinehandel und Angebotserweiterungen außerhalb des Zentrums, ist insbesondere der inha-

bergeführte Einzelhandel gefährdet. Leerstände beispielsweise in der Jersbeker Straße und den Bahnhofsarkaden 

oder stadtbildprägender Gebäude wie das Villengebäude An den Stücken 49, untergenutzte Flächen in zentraler 

Lage um den Marktplatz und im Bahnhofumfeld und die in Teilen heterogene Bebauungsstruktur beeinträchtigen 

das Stadtbild. Auch der historische Dorfkern ist wenig erkenn- und erlebbar. Hinzu kommen Modernisierungs- und 

Instandsetzungsbedarfe sowie energetische Mängel in der Gebäudesubstanz. Es fehlt an bezahlbarem, barriere-

freiem/-armem Wohnraum in unterschiedlichen und bedarfsgerechten Größen. Ein Innentwicklungskonzept oder 

Vergleichbares zur Steuerung von Nachverdichtungen liegt nicht vor. Zudem ist noch kein flächendeckender Glas-

faseranschluss gewährleistet. Öffentliche WLAN-Spots sind in der Innenstadt nur in Teilen vorhanden. 

Soziale Infrastrukturen mit Erneuerungs- und Ausbaubedarfen 

Verschiedene Gebäude der sozialen Infrastruktur, wie das Rathaus, das Museum, das Jugendzentrum, das ehe-

malige Elektrizitätswerk (Pfadfinderzentrum) oder das Kleine Theater, weisen Modernisierungs- und Instandset-

zungsbedarfe auf, beispielsweise aufgrund funktionaler, energetischer oder Raumbedarfe. So zeigt das Schulzent-

rum inkl. Sporthallen teilweise einen mittleren oder gar hohen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf und 

weiteren Raumbedarf auf. Die Schulhöfe sind, auch für die außerschulische Nutzung, nicht zeitgemäß, nicht barri-

erefrei und zu weiten Teilen versiegelt. Teilweise wird dieser Bereich in den Abendstunden als Angstraum wahrge-

nommen. Insgesamt fehlt es in der Innenstadt an Räumlichkeiten und Orten speziell für Jugendliche, aber auch an 

einem zentralen, nicht kommerziellen Begegnungsort für alle. Die technische und räumliche Ausstattung der Feu-

erwache derzeit ist mangelhaft, was durch den bereits vorgesehenen Neubau mit besserer Anbindung absehbar 

behoben werden soll. 

Risiken durch Umwelt- und Klimaveränderungen 

Bargteheide ist noch nicht ausreichend auf die Klimatischen Veränderungen vorbereitet, was sich beispielsweise 

in dem Fehlen übergeordneter Strategien in Bezug auf Klimaanpassung und der mangelnden Umsetzung formu-

lierter Maßnahmen wiederspiegelt. Über die durch fossile Brennstoffe dominierte Wärmeversorgung werden nach 

wie vor große Mengen klimaschädlicher Emissionen verursacht; die Umsetzung baulicher Maßnahmen zur Förde-

rung energetischer Einsparungen an Gebäuden ist dringend geboten. Das Potenzial zum Ausbau von Photovolta-

ikanlagen wird bisher nur in Teilen genutzt. Auch der beschriebene dominierende MIV führt weiterhin zu hohen 

Emissionen. Der bedarfsgerechte und barrierefreie Ausbau für den ÖPNV sowie Fuß- und Radverkehr ist bislang 

nicht ausreichend erfolgt. In Bezug auf Starkregenereignisse bzw. den Umgang mit Oberflächenwasser, das Lokal-

klima und Hitzeinseln ist ferner die hohe Versiegelung rund um die Rathausstraße, aber auch in weiteren Bereichen 

in der Innenstadt als Missstand zu nennen. Darüber hinaus sind die vorhandenen Grün- und Freiflächen bisher 

insbesondere für Flora und Fauna nur unzureichend verknüpft und die Potenziale zur Erhöhung der Biodiversität 

nur vereinzelt genutzt. Lärmemissionen beispielsweise entlang der Landesstraße stellen eine Belastung für die 

angrenzenden Wohngebiete, Grün- und Freiflächen dar. 
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5 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (IEK) legt den Handlungsrahmen der zukünftigen Gebietsent-

wicklung fest und bildet gleichzeitig die Grundlage f¿r die Fºrderung der GesamtmaÇnahme ĂInnenstadtñ im Rah-

men der Städtebauförderung. 

 

Die Erarbeitung erfolgt auf Basis der durchgeführten Bestandserhebung, der Auswertung bereits erarbeiteter 

Grundlagen, wie dem Einzelhandelskonzept und der schließenden Analyse. Die Ergebnisse der Beteiligung von 

Verwaltung und Politik, den Personen mit Grundeigentum, Experten sowie der interessierten Öffentlichkeit fließen 

ebenso in das Konzept ein. Zunächst wird ein Entwicklungskorridor mit Hilfe von Leitlinien und Entwicklungszielen 

formuliert. Aus den im Weiteren identifizierten thematischen Handlungsschwerpunkten werden konkrete und nach-

vollziehbare Maßnahmen benannt, die zur Behebung der ermittelten städtebaulichen Missstände sowie zur Siche-

rung und Stärkung des Gebiets erforderlich sind. 

 

Im Ergebnis entsteht ein aufeinander abgestimmtes System aus Leitlinien, Zielen und konkretisierten Maßnahmen 

als Handlungsleitfaden für die zukünftige Entwicklung der Stadt Bargteheide. 

5.1 Leitlinien und Entwicklungsziele 

In der Bestandsanalyse wurden städtebauliche Missstände im Untersuchungsgebiet identifiziert und detailliert her-

ausgestellt. Zur Behebung der dargelegten funktionalen und substanziellen Schwächen sind im folgenden Leitlinien 

und Entwicklungsziele f¿r die GesamtmaÇnahme ĂInnenstadtñ aufgeführt und erläutert. In diese sind die Ergebnisse 

der verschiedenen Beteiligungsprozesse mit Bevölkerung, Verwaltung und Politik eingeflossen. 

 

Leitlinien Entwicklungsziele 

Baukultur erhal-

ten, stärken und 

Stadtstruktur 

nachhaltig entwi-

ckeln 

Die baukulturelle und stadtbildprägende Struktur ist gestalterisch erlebbar und im Zu-

sammenhang erkennbar. 

Die Sicherung von Stadtstrukturen und die Aktivierung von Potenzialflächen fördert die 

behutsame Weiterentwicklung maßstabs- und bedarfsgerechter Funktionen und Raum-

strukturen. 

Die Innenstadt bietet ausreichende und bezahlbare Wohnungsangebote für unter-

schiedliche Zielgruppen. 

Grün- und Freiflä-

che aufwerten und 

erlebbar machen 

Die Innenstadt bietet vielfältige öffentliche Freiflächen, die saisonunabhängig alle Ziel-

gruppen zu Begegnung, Aufenthalt und aktiver Freizeitgestaltung einladen. 

Vorhandene und zukünftige Grünflächen dienen dem Schutz von Flora und Fauna und 

der Erholung. 

Mobilität sicher-

stellen und erwei-

tern, Stadträume 

Ein bedarfsgerechtes Fuß- und Radverkehrsnetz durchzieht die Stadt. 

Die Straßen und Wege sind sicher und barrierefrei ausgebaut. 
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